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1. Ausgangslage

Das Bayerische Archivgesetz sieht gemal Art.
14 Abs.1 vor, dass die staatlichen Hochschulen
in Bayern ihre nicht mehr laufend bendtigten
Unterlagen in einem eigenen Archiyv, in einem
als Gemeinschaftseinrichtung betriebenen 6f-
fentlichen Archiv oder in einem Archiv einer
sonstigen offentlichen Stelle archivieren und
hierflir die notwendigen Einzelheiten der Ar-
chivierung in eigener Zustandigkeit regeln. Fur
den Fall, dass sie diese Moglichkeit nicht wahr-
nehmen, haben sie ihre Unterlagen bei den
Staatlichen Archiven Bayerns zu archivieren.
Zum Uberwiegenden Teil haben die staatlichen
Hochschulen in Bayern 2017 beschlossen,
ihre Unterlagen nicht in eigenen Hochschular-
chiven, sondern bei den Staatlichen Archiven
Bayerns zu archivieren. Den Anlass hierzu gab
die aus Datenschutzgriinden anstehende Lo6-
schung der im Landesamt fiir Finanzen vorge-
haltenen Personaldaten der Hochschulen aus
dem Fachverfahren VIVA. 2017/18 schloss die
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bay-
erns deshalb mit 18 der 23 staatlichen Hoch-
schulen Archivierungsvereinbarungen ab. Die
Hochschulen fiir angewandte Wissenschaften
Aschaffenburg, Landshut und Miinchen haben
ihr Interesse an entsprechenden Vertragen be-
kundet. Die Hochschule fiir Musik und Theater
in Miinchen sowie die Akademie der bildenden
Kiinste in Minchen haben ein eigenes Archiv
eingerichtet.

Den Staatlichen Archiven Bayerns fiel damit
die Aufgabe zu, alle bei den staatlichen Hoch-
schulen entstehenden analoge und elektroni-
schen Informationen zu erfassen, zu bewer-
ten, zu ibernehmen, auf Dauer zu verwahren,
zu sichern, zu erschlieBen und auszuwerten.
Ausgenommen sind derzeit lediglich die For-
schungsdaten der Hochschulen. Erstes Ziel
musste es sein, einen Gesamtuberblick Gber
die Informationen sowie die geltenden Rege-
lungen und Standards fir das Informations-
und Records Management bei den Hochschu-
len zu erarbeiten, um darauf aufbauend, eine
Bewertung nach archivfachlichen Grundsatzen
vornehmen und die kiinftig anbietepflichtigen
Unterlagen eingrenzen zu konnen. Wie bereits
die ersten Einsichtnahmen zeigten, sind die
Voraussetzungen fir eine arbeitsokonomische
Aussonderung und Ubernahme der Unterlagen
der staatlichen Hochschulen in Bayern aller-

dings denkbar ungtinstig. Zwar gelten fir die
staatlichen Hochschulen in Bayern ungeachtet
ihrer historischen Wurzeln dieselben rechtli-
chen Grundlagen, die mit den Hochschulorga-
nen auch die grundlegende Aufbauorganisati-
on dieser Institutionen weitgehend einheitlich
festlegen (vgl. 2. Verwaltungsgeschichtlicher
Uberblick tiber die Entwicklung der Hochschu-
len in Bayern). Gleichwohl sind die Unterschie-
de zwischen den Hochschulen grof3, wie bereits
die heterogene Ausbildung von Serviceeinrich-
tungen, deren Zustandigkeiten und deren In-
formationsmanagement zeigen. Zudem wurde
der gesamte Bereich des Informations- und
Records Managements den Regelungen der
jeweiligen Hochschule tiberlassen. Hochschul-
Ubergreifende Aktenplane, Aufbewahrungs-
fristen oder Registraturordnungen liegen nicht
vor. Aber auch bei den einzelnen Hochschu-
len selbst fehlen z.B. Aktenplane oder umfas-
sen nicht den gesamten Aufgabenbereich der
Hochschulverwaltung.  Serviceeinrichtungen
wie das Rechenzentrum, das International Of-
fice, die Bibliothek oder Stellen zur Vernetzung
mit Privatunternehmen in der Regionen sind
haufig in die Aktenplane nicht mit einbezogen.
Erstin den letzten Jahren wurde mit der Einfiih-
rung von Campus Management Systemen und
den Vorbereitungen zur Einfihrung der eAkte
bei einigen Hochschulen an Aktenplanen gear-
beitet und begonnen die Verwaltungsprozesse
zu strukturieren.

Um die Herausforderungen bei der Anbietung,
Bewertung und Ubernahme der Hochschulun-
terlagen meistern zu konnen, wurde deshalb im
Oktober 2017 eine Arbeitsgruppe von Archiva-
rinnen und Archivaren von der Generaldirekti-
on der Staatlichen Archive Bayerns eingesetzt
und mit der Erarbeitung eines fiir den Gesamt-
bereich der staatlichen Hochschulen gelten-
den Bewertungskatalogs beauftragt. Dieser
konnte im Oktober 2019 vorgelegt werden. Als
Bezugsebene fiir die Bewertungsentscheidun-
gen wurde auf Grundlage der verschiedenen
Aktenplane der bayerischen Hochschulen ein
Musteraktenplan fiir die Hochschulen fiir an-
gewandte Wissenschaften (HAW) erarbeitet
(s. Anhang 4.1.), der die Aufgabenbereiche und
folglich die dort zu erwartenden Unterlagen der
zentralen Hochschulverwaltungen umfasst.
Fir die Hochschulen fiir Kunst und Musik wur-
de ein leicht modifizierter Musteraktenplan er-
arbeitet (s. Anhang 4.2.). Hierfiir wurden die be-
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stehenden Aktenplane und die Unterlagen der
Hochschulen Augsburg, Hof, Ingolstadt, Kemp-
ten, Rosenheim sowie der Hochschulen fir
Musik in Wiirzburg und der Akademie der bil-
denden Kiinste in Nirnberg ausgewertet, nach
Ricksprache mit den Verwaltungen mehrerer
Hochschulen jeweils im Vier-Augen-Prinzip
von zwei Arbeitsgruppenmitgliedern bewertet,
in gemeinsamen Sitzungen diskutiert und die
Ergebnisse in Bewertungskataloge tberflihrt.

Bei der Autopsie und Analyse der Unterlagen
wurde schnell deutlich, dass die Bewertung
der Informationen auf zwei Ebenen, nadmlich
der Zentralverwaltung einerseits und der Ser-
viceeinrichtungen bzw. der Fakultiten an-
dererseits vorgenommen werden musste.
Hochschuliibergreifende Regelungen, welche
Unterlagen etwa bei der zustandigen Stelle
fur Forschungstransfer oder Career Service zu
Uibernehmen sein wiirden oder auf Ebene der
Zentralverwaltung konnten allerdings aufgrund
der groBen Heterogenitat nur bedingt getrof-
fen werden konnen. Hier gilt es die Gegeben-
heiten bei jeder einzelnen Hochschule zu be-
riicksichtigen. Als Richtschnur wurde deshalb
eine Positivliste, jener Unterlagen erarbeitet,
die als grundsatzlich archivwiirdig einzuschat-
zen sind und bei den Fakultaten und bei den
folgenden lblicherweise an den Hochschulen
vorhandenen Serviceeinrichtungen entstehen
konnen: das International Office, Rechenzen-
trum, Bibliothek, Career Service, Qualitatssi-
cherung, Sprachenzentrum, Studienberatung,
Forschungsinstitutionen, Hochschulsportzen-
trum, Stelle zur Akkreditierung neuer Studien-
gange, Pressestelle und Forschungs-Transfer-
Center (s. Anhang 4.3.).

Der Bewertungskatalog bezieht sich ebenso
wie die Positivliste flir die Serviceeinrichtungen
der Hochschulen sowohl auf analoge als auch
auf elektronische Verwaltungsunterlagen. Das
Tragermedium und die Form der Speicherung
der jeweiligen Informationen spielen fiir die Be-
wertungsentscheidung keine Rolle.

Zusatzlich zu den im Bewertungskatalog und
der Positivliste genannten Unterlagen hat die
Arbeitsgruppe Bewertungsentscheidungen fir
die Studierendendatenbanken der Hochschu-
len, die Studentenakten sowie die Personal-
akten getroffen. Erstere werden nach einem
mit den Hochschulen abgestimmten Attribut-

katalog fir alle Studierenden ibernommen.
Die Studierendenakten werden dagegen nur in
Auswabhl, aber in vollstandiger Form tibernom-
men. In der Konsequenz bedeutet das, dass
die Auswahl vor der Herausnahme von Ak-
tenbestandteilen aus den Studierendenakten
durch die Hochschule getroffen werden muss
(s. Kap. 3, Hauptgruppe 6). Eine Ausnahme
bilden die Kunst- und Musikhochschulen, hier
werden alle Studierendenakten tibernommen,
da viele Kiinstler und andere Kulturschaffende
an Kunst- und Musikhochschulen studiert ha-
ben und deren Akten fiir die Forschung interes-
sant sind. Personalakten werden weitgehend
entsprechend den Richtlinien der Staatlichen
Archive Bayerns zur Archivierung von Personal-
akten ebenfalls nur in Auswahl Gbernommen
(s. Kap. 3, Hauptgruppe 5).

Die Unterlagen der Vorgangereinrichtungen der
Hochschulen sind, soweit noch vorhanden, den
zustandigen Staatsarchiven in Ganze anzubie-
ten und grundsatzlich als archivwiirdig einzu-
schatzen. Der Verbleib des Schriftguts kommu-
naler Vorgangerinstitutionen der betreffenden
Hochschule ist mit dem ortlichen Stadtarchiv
zu klaren.

Um die kiinftige Zusammenarbeit zwischen
Hochschulen und Archiven mdglichst effizient
zu gestalten, empfiehlt sich fiir die Gesamt-
koordination der Aussonderung analoger und
elektronischer Unterlagen an der jeweiligen
Hochschule die Ernennung eines/einer Archiv-
beauftragten als zentralen Ansprechpartner.
Da diesem/dieser an der Schnittstelle zwischen
Archiv und Hochschule eine Scharnierfunktion
zukommt und daher sowohl vertiefte Kenntnis-
se Uiber den Workflow in der Hochschulverwal-
tung als auch im Bereich des Datenschutzes
erforderlich sind, empfiehlt es sich, eine Per-
son mit entsprechenden Kenntnissen und ins-
titutioneller Verankerung mit dieser Aufgabe zu
betrauen.

Zudem wird angeregt, dass die Hochschulen
intern und in schriftlicher Form auf das grund-
satzliche Erfordernis geordneter Schriftgutver-
waltung und regelmaRiger Aktenaussonderung
hinweisen. Hierzu wird der Vorschlag gemacht,
die von einigen Hochschulen im Rahmen ihrer
Forschungsaktivitaten an alle Professorinnen
und Professoren herausgegebenen Richtlinien
fir die gute wissenschaftliche Praxis um ei-

Herausgeber: Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Miinchen, www. gda.bayern.de,

poststelle@gda.bayern.de




nen ,Archiv-Passus” zu erweitern. Darin sollte
explizit darauf verwiesen werden, dass alle im
Zuge eines Forschungsprojekts anfallenden
Verwaltungsunterlagen (etwa: Korresponden-
zen, Gutachten, Presseauftritte, etc.) unbedingt
als archivwiirdig einzustufen sind und nach
Projektabschluss dem zustandigen staatlichen
Archiv anzubieten sind.

2. Aktenplane und Aussonderung

Verwendung der Musteraktenpliane und Be-
wertungskataloge

Fir den Bereich der zentralen Hochschul-
verwaltungen wurden von der Arbeitsgruppe
jeweils ein Bewertungskatalog fiir die HAW
sowie fiir die Hochschulen fiir Kunst und Mu-
sik (s. Anlage 4.1 bzw. 4.2) erarbeitet, die die
Aussonderung und Archivierung der hier ent-
stehenden Unterlagen erleichtern sollen. Der
dem Katalog zugrundeliegende Musterakten-
plan wurde als gemeinsamer Nenner der Ak-
tenplane der Hochschulen konzipiert, da diese
hier bislang weitgehend individuelle Losungen
gefunden haben. Eine Implementierung des
Musteraktenplans durch die Hochschulen ist
nicht erforderlich. Er dient lediglich zur Syste-
matisierung der Unterlagen der Hochschulen
und als Orientierungshilfe fiir die archivische
Bewertung. Der Musteraktenplan umfasst alle
der Arbeitsgruppe zum Erstellungszeitpunkt
bekannt gewordenen Unterlagen, die im Zuge
der Aufgabenerledigung der zentralen Hoch-
schulverwaltung erwachsen (Spalte A), sowie
die fiir diese getroffenen Bewertungsentschei-
dungen (Spalte B) mit Begriindungen (Spalte
C). Zur Erlauterung der einzelnen Aktenplan-
gruppen, der darin zusammengefassten Un-
terlagen und der Bewertungsentscheidungen
wurde dem Bewertungskatalog auerdem ein
ausfiihrlicher Kommentar beigegeben (s. Kap.
3). Die Bewertungsentscheidungen beziehen
sich jeweils auf Akten und Vorgange. Sofern
diese als archivwiirdig bewertet werden, sind
sie komplett zu archivieren, auch wenn darin
enthaltene Einzeldokumente als nicht archiv-
wirdig erscheinen.

Die im Bewertungskatalog mit ,A" gekenn-
zeichneten Unterlagen werden grundsatzlich
als archivwiirdig eingeschatzt. Diese sind den
zustandigen Archiven nach Ende der Aufbe-

wahrungsfristen komplett anzubieten, dem
Staatsarchiv nach nochmaliger Sichtung und
Einzelbewertung zu (ibergeben und dort zu
archivieren. Unterlagen, die mit ,(A)“ gekenn-
zeichnet sind, werden vor der Ubernahme noch
gepriift und nur in Auswahl archiviert (Spalte
C). Die Bewertungsentscheidung ist hier im
Einzelfall durch die Archivverwaltung zu tref-
fen. Aus praktischen Griinden sind diese Unter-
lagen daher ebenfalls in Ganze anzubieten. Die
mit ,V“ bewerteten Unterlagen werden als nicht
archivwiirdig bewertet und sind ohne Anbie-
tung zur Vernichtung freigegeben. Sofern bei
den Hochschulen weitere analoge und elekt-
ronische Unterlagen entstehen, die keiner der
genannten Positionen zuzuordnen sind, sind
diese dem zustandigen Archiv nach Ablauf
der Aufbewahrungsfristen bzw. spatestens vor
lhrer Vernichtung zur Uberpriifung der Archiv-
wiirdigkeit anzubieten.

Fiur Unterlagen, die direkt bei den Fakultaten
und Serviceeinrichtungen (Rechenzentrum,
Bibliothek, International Office etc.) entstehen,
wurde eine Positivliste (s. Anhang 4.3) erarbei-
tet. Die dort genannten Unterlagen werden als
archivwiirdig bewertet und sind den zustandi-
gen Archiven zusatzlich zu jenen der zentralen
Hochschulverwaltung zu tibergeben. Unterla-
gen, die dort nicht genannt sind, werden grund-
satzlich zur Vernichtung freigegeben.

Besonders herausragende Einzelfdlle bzw.
Informationen auf elektronischen oder analo-
gen Tragermedien, denen von der Hochschule
besondere Bedeutung zugemessen wird, sind
den zustandigen Archiven anzubieten, auch
wenn die zugehorige Gruppe im Bewertungska-
talog mit ,V“ bewertet oder diese in der Positiv-
liste fiir die Serviceeinrichtungen nicht genannt
werden.

Zeitpunkt der Aussonderung / Aufbewah-
rungsfristen

Der Zeitpunkt der Aussonderung, d.h. der Her-
ausnahme der Unterlagen aus der Registratur
und Anbietung an das zustandige Archiyv, ist
von der Hochschule durch die Festlegung so-
genannter Aufbewahrungsfristen grundsatz-
lich selbst zu bestimmen bzw. richtet sich in
vielen Bereichen nach rechtlichen und insbe-
sondere datenschutzrechtlichen Vorschriften.
Wo keine rechtlichen Hochst- oder Mindestfris-
ten gelten, wie etwa fiir Unterlagen zur Akkre-
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ditierung von neuen Studiengangen, sind die
Informationen dem zustandigen Archiv anzu-
bieten, sobald sie fiir die laufende Aufgabener-
ledigung nicht mehr bendétigt werden. Dies ist
gemal Art. 6 Abs. 1 BayArchivG spatestens 30
Jahre nach Entstehung der Unterlagen der Fall.
Dabei ist zu beachten, dass die entsprechen-
den Informationen beim Ablauf der Aufbewah-
rung in der Hochschule noch uneingeschrankt
lesbar sein miissen. Dies ist durch geeignete
konservatorische Mallnahmen fiir analoge und
elektronische Unterlagen sicherzustellen. Die
Archivierung von Unterlagen vor Ablauf der
Aufbewahrungsfristen, insbesondere der Stu-
dierendenakten, ist grundsatzlich nicht vorge-
sehen.

Form der Anbietung und Ubergabe

Die anbietepflichtigen Unterlagen (,A", (A) bzw.
Positivliste), die bei den Hochschulen zur Erle-
digung der laufenden Arbeiten nicht mehr be-
notigt werden bzw. deren Aufbewahrungsfris-
ten abgelaufen sind, werden den zustandigen
Staatsarchiven mittels Aussonderungslisten
angeboten (s. Anhang 4.4). Fir Personalakten
existieren eigene Listen (s. Anhang 4.5). Nach
Bewertung der angebotenen Unterlagen durch
die Staatsarchive und die Generaldirektion
der Staatlichen Archive Bayerns erstellen die
Hochschulen Abgabelisten mit den fiir archiv-
wirdig bewerteten Unterlagen. Diese werden
den Hochschulen vor Anlieferung der Unterla-
gen per Mail Gbersandt.

Die archivwiirdigen analogen Unterlagen sind
von den Hochschulen nach Riicksprache mit
den zustandigen Staatsarchiven vor Anliefe-
rung fir die Archivierung aufzubereiten. Hierzu
sollten die fiir archivwirdig bewerteten Akten
gemal Art. 8.5 der Bekanntmachung der Bay-
erischen Staatsregierung vom 19. November
1991 geédndert durch Bek v. 6. November 2001
(Aussond-Bek) von Metallteilen befreit, auf
Plastikbiigel aufgezogen, zwischen saurefreie
Aktendeckel gelegt und mit einer laufenden
Nummer entsprechend dem Abgabeverzeich-
nis versehen werden. AnschlieBend sind die
umgelegten Akten fiir die Anlieferung in Archiv-
kartons zu legen. Die notwendigen Materialien
erhalten die Hochschulen bei den zustandigen
Staatsarchiven.

Die Ubernahme elektronischer Unterlagen ist
individuell mit dem zustandigen Staatsarchiv
zu klaren. Fir das jeweilige DMS, die Campus
Management Systeme oder Fachverfahren
der Hochschulen, sind bislang keine passen-

den Aussonderungsschnittstellen definiert
worden. Lediglich fir die Studierendendaten-
banken liegen Vorarbeiten vor. Die Konzeption
dieser Schnittstellen kann sinnvoller Weise nur
in enger Abstimmung mit den Staatlichen Ar-
chiven Bayerns geschehen. Hierbei miissen
die archivwiirdigen Primar- und Metadaten auf
Grundlage der in den Systemen hinterlegten
Datentabellen bestimmt, Struktur und Format
der zu archivierenden Daten festgelegt und
ggf. ein Datenmapping umgesetzt werden. Die
Schnittstellen sind sodann auf Seiten der Ar-
chivverwaltung wie auf Hochschulseite fortlau-
fend zu pflegen und an die aktuellen System-
versionen anzupassen.

Mit groRerem Arbeitsaufwand ist aullerdem
die Erfassung, Bewertung, Ubernahme und
dauerhafte Erhaltung von archivwirdigen In-
formationen in File-Ablagen verbunden. Diese
unstrukturierten Ablagen enthalten v.a. im Be-
reich der Serviceeinrichtungen und Fakultaten
archivwirdige Informationen. Aber auch in Teil-
bereichen der zentralen Hochschulverwaltung,
die nicht den weitgehend reglementierten Sek-
tor der Studenten- und Priifungsverwaltung be-
treffen, werden nicht mehr alle aktenrelevanten
Informationen ausgedruckt und zum Papierakt
genommen, sondern vielmehr auf den Arbeits-
platzrechnern bzw. auf einer gemeinsamen
File-Ablage abgelegt. Diese Informationen sind
ebenfalls anbietepflichtig, aufgrund der indivi-
duellen Datenstruktur aber haufig nur schwer
zuganglich. Sie miissen zu dauerhaften Erhal-
ten ebenfalls in Archivierungsformate migriert
werden:

Gangige Archivierungsformate sind zum Er-
stellungszeitpunkt dieses Berichtes je nach Ur-
sprungsystem, die folgenden Formate:

Datenbankinhalte
CSV/XML

Geo-Vektordaten
NAS (NBA)/ PDF/AT

Geo-Rasterdaten
JPEG2000, verlustfrei komprimiert/PDF/A1

Raumordnungsdaten
DWG aus Auto-CAD/PDF/A1

DMS/VBS
XML/PDF/A1, ODF, TXT (XDOMEA 2.1.-BY)
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Fileablagen
PDF/A1, Microsoft-Office, PDF/A1, ODF, TXT.

E-Mail-Accounts
MHT/MHTML bzw. mbox(rfc4155)

Inter- und Intranetauftritte
Statischer Abzug als HTML-Seiten.

Fotos und Bilder
JPEG2000 verlustfrei komprimiert/TIFF

Digitale Drucksachen
PDF/A1 (kiinftig PDF/A2).

Nutzungsdigitalisate
JPEG2000 komprimiert/TIFF komprimiert.

Ersatzdigitalisate
JPEG2000 verlustfrei komprimiert/TIFF

Audiodateien
RIFF WAVE/Audiocodec: PCM (unkomp.)/
Abtastrate: 48 kHz/Audiobitrate: mind. 16 Bit

Videodateien
Riicksprache erforderlich

3. Uberblick iiber die Entwicklung der Hoch-
schulen in Bayern

Die Archivierung der Unterlagen der staatlichen
Hochschulen in Bayern ist fiir die Staatlichen
Archive Bayerns eine neue und zusatzliche Auf-
gabe. Mit Ausnahme der Staatsarchive in Co-
burg und Nirnberg, die bereits seit einigen Jah-
ren Aussonderungskontakte zur Hochschule
Coburg bzw. zur Akademie der bildenden Kiins-
te in Nirnberg pflegen wurden bislang keine
Unterlagen in groRerem Umfang archiviert. Bei
den Staatlichen Archiven Bayerns lagen also
bislang kaum Informationen zu dem bei den
staatlichen Hochschulen in Bayern entstehen-
den Schriftgut vor. Da die Bewertung die Kennt-
nis der grundlegenden Verwaltungsprozesse
und Zustandigkeiten voraussetzt, aus denen
die Unterlagen entstanden sind, wird im folgen-
den ein knapper Uberblick iiber die Entwicklung
der Hochschulen in Bayern und die wichtigsten
Hochschulorgane gegeben.

»Am tiefgreifendsten hat die Schaffung von
Fachhochschulen die bayerische Hochschul-
landschaft im 20. Jahrhundert verandert”, lau-
tet das Urteil des Handbuchs der Geschichte

des Bayerischen Bildungswesens.! Zur Verbes-
serung der Ausbildung technischer, wirtschaft-
licher und sozialer Berufe wurden durch das
Bayerische Fachhochschulgesetz von 19702
schon existierende Institutionen des beruf-
liwwchen Schulwesens weiterentwickelt und
zum 1. August 1971 in zunédchst acht Fach-
hochschulen umgewandelt: Augsburg, Coburg,
Nirnberg (Georg-Simon-Ohm), Miinchen, Re-
gensburg, Rosenheim, Weihenstephan, Wiirz-
burg-Schweinfurt. Diese erganzten zum einen
die Universitaten, deren Anzahl ebenfalls in
dieser Zeit deutlich erhoht wurde (von vier auf
elf), zum anderen die schon langer bestehen-
den Kunst- und Musikhochschulen. Zu nennen
ist hier zunachst die Akademie der Bildenden
Kiinste in Nirnberg, die 1662 gegriindet wur-
de und somit als &lteste Kunsthochschule
Deutschlands gelten kann. Auch die Hochschu-
le flir Musik Wiirzburg (1797), die Akademie der
Bildenden Kiinste Miinchen (1808) sowie die
Hochschule fiir Musik und Theater Miinchen
(1830) gehen auf traditionsreiche Vorlauferins-
titutionen zuriick. Die Hochschule fir Film und
Fernsehen war hingegen eine jungere Grin-
dung (1966). Als ,Nachziigler’ der Griindungs-
welle der 1970er Jahre sind die Fachhochschu-
len in Kempten und Landshut zu nennen, die
beide 1978 eréffnet wurden. In den 90er-Jahren
wurden schliel3lich abseits der Ballungsraume
sieben weitere Fachhochschulen ins Leben ge-
rufen, auch um strukturschwéachere Gegenden
zu unterstiitzen: Amberg-Weiden, Deggendorf,
Hof, Ingolstadt, Neu-Ulm (alle 1994), Aschaffen-
burg (1995) und Ansbach (1996). Die auf einer
adlteren stadtischen Schule (zuletzt: Meister-
singer-Konservatorium) beruhende, kurzzeitig
als Hochschule fiir Musik Nirnberg-Augsburg
unter kommunaler Tragerschaft firmierende
Einrichtung wurde 2008 zur staatlichen Hoch-
schule fir Musik Nirnberg. Somit gibt es zur-
zeit in Bayern 17 staatliche Fachhochschulen,
die inzwischen ,Hochschulen fiir angewandte
Wissenschaften” oder ,Technische Hochschu-
len” heilRen, sowie sechs Kunst- bzw. Musik-
hochschulen. Sie werden zur Zeit von rund
130.000 Studierenden besucht und haben
aufgrund ihrer engen Vernetzung mit Partnern
aus Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft vor Ort
sowie ihrer hohen Innovationskraft inzwischen

" Wiater, Werner: Geschichte der Universitaten und der Hoch-
schulen von 1900 bis 1990, in: Handbuch der Geschichte des
bayerischen Bildungswesens in vier Banden, hg. von Max
Liedtke. Bad Heilbrunn 1990. Bd. 4, S.659-717, hier. S. 710 so-
wie Werner Wiater, Fachhochschulen, publiziertam 26.08.2019
(aktualisierte Version 03.09.2019); in: Historisches Lexikon
Bayerns, URL: <https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/
Lexikon/Fachhochschulen> (16.10.2019).

2 Bayerisches Hochschulgesetz (FHG) vom 27.10.1970 (Bay-
erisches Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBI) 23/1970,

S. 481-495).
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eine betrachtliche Bedeutung nicht nur fiir den
regionalen Raum.

Die acht nichtstaatlichen Hochschulen fir
angewandte Wissenschaften und zwei nicht-
staatlichen Kunsthochschulen sind ebenso
wenig Gegenstand des vorliegenden Bewer-
tungsmodells wie die dem Staatsministerium
fir Finanzen zugeordnete Hochschule fiir den
Offentlichen Dienst in Bayern und werden an
dieser Stelle nur der Vollstandigkeit halber ge-
nannt.

Rechtsgrundlagen der modernen Hochschule

Die Verfasstheit der neu einzurichtenden
Fachhochschulen wurde durch das Bayeri-
sche Fachhochschulgesetz vom 27. Oktober
1970 geregelt, das damit auch Vorbildfunkti-
on fir das erst 1973 in Kraft tretende Bayeri-
sche Hochschulgesetz® hatte. Im Unterschied
zu den Universitdaten wurden die Fachhoch-
schulen zur Vermittlung von Bildung, ,die zu
selbstandiger Anwendung wissenschaftlicher
Methoden in der Berufspraxis befahigt“, und
damit als Hochschulen ohne Promotions- und
Habilitationsrecht eingerichtet. Gleich den Uni-
versitaten haben sie aber seit ihrer Griindung
eine Doppelrechtsnatur als Korperschaften
des offentlichen Rechts mit der Befugnis der
Selbstverwaltung und zugleich als staatliche
Einrichtungen. Der Staat libt demzufolge die
Rechtsaufsicht aus und stellt die Haushalts-
mittel zur Verfligung.5 Das Fachhochschulge-
setz installierte Prasident und Stellvertreter
als Leitungsorgane, die durch verschiedene
Kollegialorgane wie den Rat (in etwa dem heu-
tigen Senat entsprechend mit Prasident, Vize-
prasident, Fachbereichsleitern sowie fakultativ
weiteren hinzuzuwéhlenden Lehrpersonen)
und die Fachbereichskonferenzen unterstitzt
werden sollten. Fiir die Wahl von Préasident und
Vizeprasident war die Vollkonferenz zustan-
dig, die aus hochstens 165 Mitgliedern der drei
Hochschulgruppen (Lehrpersonal, Studieren-
de, technisches und Verwaltungspersonal) be-

% Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) vom 21. Dezem-
ber 1973 (GVBI 26/1973, S. 679-708).

4FHG Art. 1 (1).

5Vgl. Storle, Johann: Die Entwicklung des Hochschulrechts in
Bayern. 25 Jahre Bayerisches Hochschulgesetz, in: Beitrage
zur Hochschulforschung, 2000,1/2, S. 47-62, hier S. 49; Geis,
Max-Emanuel: Hochschulrecht im Freistaat Bayern.
Ein Handbuch fiir Wissenschaft und Praxis. 2., neu bearbeite-
te Auflage Heidelberg 2017 S. 100-106.

stand und auch (ber die Satzungen beschloss.
In beratender Funktion waren Gemeinsame
Kommissionen sowie ein Kuratorium aus hoch-
schulexternen Personen vorgesehen.

Mit dem Gesetz zur Anderung des Bayerischen
Hochschulgesetzes vom 25. Juli 1988 wurde
das Fachhochschulgesetz aufgehoben und die
Fachhochschulen den Universitaten in wesent-
lichen Bereichen rechtlich gleichgestellt. Von
nun an durften die Fachhochschulen auch ,an-
wendungsbezogene Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben durchfiihren, soweit diese dem
Bildungsauftrag der Fachhochschulen dienen
und Uberwiegend aus Drittmitteln finanziert
sind“s. Die Leitung wurde von nun an durch
den Rektor (gewahlt aus dem Kreis der Hoch-
schulprofessoren) bzw. den Prasidenten (6f-
fentliche Ausschreibung) und einen oder zwei
Prorektoren bzw. Vizeprasidenten sowie durch
einen Kanzler in einem Leitungsgremium aus-
geubt. Rektor/Prasident und Prorektoren/Vize-
prasidenten wurden weiterhin durch eine nun
~ersammlung“ genannte Konferenz von Mit-
gliedern der jetzt vier Hochschulgruppen (Pro-
fessoren, hauptberufliche wissenschaftliche
Mitarbeiter, Studierende, sonstige an der Hoch-
schule hauptberuflich tatigen Beamten, Ange-
stellten und Arbeiter) gewéhlt. Auch Fragen der
Grundordnung und der Satzungen entschied
diese Versammlung. Detaillierter als beim fri-
heren Fachhochschulrat waren jetzt die Auf-
gaben des Senats geregelt, ebenso diejenigen
der Standigen Kommissionen (mdglich: 1. Leh-
re und Studierende, 2. Forschung und wissen-
schaftlicher Nachwuchs, 3. Hochschulplanung,
4. Haushaltsangelegenheiten, 5. Raum- und
Bauangelegenheiten, 6. zentrale Einrichtun-
gen) sowie der zentralen Einrichtungen aufler-
halb eines Fachbereichs. Als organisatorische
Grundeinheit diente weiterhin der vor allem fiir
die Lehre zustandige Fachbereich, der von ei-
nem Fachbereichsrat und einem vorsitzenden
Fachbereichssprecher geleitet wurde. Neu war
hingegen fiir die Fachhochschulen das Amt
des Kanzlers als leitender Beamter sowie als
Dienstvorgesetzter der an der Hochschule tati-
gen Beamten, Angestellten und Arbeiter. Auch
wurde den Fachhochschulstudierenden nun
erstmals die Moglichkeit der Mitbestimmung
in einem studentischen Konvent und in Fach-
schaftsvertretungen eingerdaumt, wie sie an

¢ Gesetz zur Anderung des Bayerischen Hochschulgesetzes
vom 25. Juli 1988, § 1 (GVBI 15/1988, S. 213-241).
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den Universitaten schon lange lblich war. Das
Promotionsrecht blieb den Fachhochschulen
weiterhin vorenthalten, sie konnten von jetzt an
aber Vertrage lber kooperative Promotionen
mit Universitdten abschlielen, an der ein ent-
sprechender Fachbereich vorhanden war. Fr
Universitaten und fir Fachhochschulen glei-
chermalien neu war das Amt der Frauen- bzw.
Gleichstellungsbeauftragten.

Eine weitere Anndherung zwischen Universita-
ten und Fachhochschulen brachte der Reform-
prozess zwischen 1998 und 2006, der durch
einen Beschluss’ der Bundesregierung zur An-
derung des bundesweit geltenden Hochschul-
rahmengesetzes eingeleitet wurde. Wesentlich
neue Bestimmungen waren ,unter der Zielvor-
gabe einer starkeren Leistungsorientierung [...]
die verpflichtende Evaluation von Forschung
und Lehre [..], ebenso die probeweise Einfiih-
rung von Bachelor-und Masterstudiengangen.”®
In der Folge der geanderten Hochschulrah-
mengesetzgebung und der sie begleitenden
Diskussion ,kam es zu einer fortschreitenden
Okonomisierung und Umgestaltung der Hoch-
schulorganisation, namentlich durch deutliche
Starkung der Leitungsorgane (Hierarchisie-
rung) nach dem Vorbild von Wirtschaftsunter-
nehmen (,Vorstand®, ,Aufsichtsrat”), die oft
mit Forderungen nach einer wirtschaftlicheren
Arbeitsweise (Effizienz, Zielvereinbarungen,
Controlling, etc.) und der Umsetzung gesamt-
staatlicher Sparziele verkniipft war“?® Zentraler
Gegenstand der aufkommenden Kritik war vor
allem das im neuen Bayerischen Hochschulge-
setz vom 23. Mai 2006'° verankerte Organ des
Hochschulrats. Dieser ersetzte den Erweiterten
Senat, der erst 1998 fir die abgeschaffte Ver-
sammlung eingerichtet worden war, als wich-
tigstes Gremium. Der Hochschulrat wahlt den
Prasidenten, dessen Stelle nunmehr zwingend
offentlich auszuschreiben ist, und die Vizepra-
sidenten, beschlielt Vorschlage fiir den durch
den Prasidenten zu berufenden und die Staats-
regierung zu bestatigenden Kanzler, entschei-
det Uber den von der Erweiterten Hochschul-
leitung aufgestellten Entwicklungsplan, Uber
die strukturelle Organisation in Fakultaten und
Studiengdnge und nimmt den Rechenschafts-

7 Viertes Gesetz zur Anderung des Hochschulrahmengesetzes
vom 20.08. 1998 (BHBI. I S. 2190).

8 Geis: Hochschulrecht, 28.

° Geis: Hochschulrecht, 28f.

'© Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) vom 23.05.2006

(GVBI 10/2006, S. 245-285.)

bericht des Prasidenten entgegen. Zudem
ist ihm die Befugnis zugeschrieben, lber die
Grundordnung der Hochschule zu bestimmen.
Umstritten am Hochschulrat ist vor allem sei-
ne Zusammensetzung, denn neben den zehn
hochschulangehdrenden  Senatsmitgliedern
besteht er aus zehn hochschulexternen ,Per-
sonlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur und
insbesondere aus Wirtschaft und beruflicher
Praxis”, was mit der verfassungsrechtlichen
Garantie akademischer Selbstverwaltung — so
die Kritiker — nur schwer vereinbar sei."" Neben
der Versammlung bzw. dem Erweiterten Senat
wurden auch die Standigen Kommissionen und
die Kommission fir Lehrerfortbildung mit dem
Ziel der administrativen Verschlankung abge-
schafft.

Zur Starkung der hochschulischen Eigenverant-
wortlichkeit wurden die Mitbestimmungsrech-
te des Staats z.B. beim Erlass von Satzungen
reduziert. Lediglich Uber Zielvereinbarungen
zwischen Wissenschaftsministerium und der
diesem auf Augenhdhe begegnenden Hoch-
schule soll die Entwicklung gesteuert werden.
Seit 2006 ist den Hochschulen ferner die voll-
standige Personalverwaltung liber das wissen-
schaftliche, kiinstlerische und sonstige Perso-
nal Ubertragen, so dass auch die Personalakten
der Professoren nicht mehr beim Ministerium
gefiihrt werden, sondern bei den Hochschulen
selbst. Diese dirfen seit 2009 zudem die Pro-
fessoren selbst berufen.’

Im Zuge der Reformbestrebungen hob das
BayHSchG von 2006 auch die bisher wesentli-
che Trennung der Bereiche Pflege und Entwick-
lung der Wissenschaften durch Forschung und
Lehre in den Universitaten einerseits und Vor-
bereitung auf eine berufliche Tatigkeit durch
anwendungsbezogene Lehre in den Fachhoch-
schulen andererseits auf.'®* Zur Scharfung des
Profils in der AuRendarstellung und aus Presti-
gegriinden wurde den Fachhochschulen 2006
zudem gestattet, die Bezeichnung ,Hochschu-
le fir angewandte Wissenschaften” erganzend
bzw. substitutiv zu verwenden. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen wie dem entsprechen-
den Facherspektrum ist es ferner moglich, die

" Vgl. Geis: Hochschulrecht, S. 30f.

12 Gesetz zur Anderung des Bayerischen Hochschulgesetzes,
des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes, des Bayeri-
schen Hochschulzulassungsgesetzes und anderer Gesetze
vom 07.07.2009 (GVBI 12/2009, S. 256-261).

'3 Geis: Hochschulrecht, S. 555f.
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Bezeichnung ,Technische Hochschule” zu fiih-
ren. Dennoch bleiben einige wesentliche Unter-
schiede zur klassischen Universitat weiterhin
bestehen wie z.B. das lediglich kooperative
Promotionsrecht, die héhere Lehrverpflichtung
der Professoren, der fehlende akademische
Mittelbau und die nochmals gesteigerte Not-
wendigkeit der Drittmitteleinwerbung.

Die Hochschulorgane

Gemal dem Bayerischen Hochschulgesetz in
der aktuellen Fassung'™ ist die Hochschule wie
folgt gegliedert:

Die Hochschulleitung (Art. 20) ist neben der
Festlegung der strategischen Ausrichtung vor
allem fir das operative Geschaft zustandig,
d.h. fir die Finanz- und Ressourcenverwaltung,
fir Personalentscheidungen, die Vertretung
der Hochschule nach auBen, fir die Qualitatssi-
cherung durch Evaluation sowie fiir die zentra-
le Verwaltung. Die Hochschulleitung bildet sich
aus dem Prasidenten bzw. der Prasidentin (Art.
21) und den maximal vier Vizeprasidenten bzw.
Vizeprasidentinnen, die vom Hochschulrat ge-
wahlt werden (Art. 22), sowie dem Kanzler bzw.
der Kanzlerin, die vom Préasidenten bzw. von
der Prasidentin auf Vorschlag des Hochschul-
rats ernannt und vom Wissenschaftsministeri-
um bestatigt werden (Art. 23). Der Erweiterten
Hochschulleitung gehoren dariiber hinaus die
Dekane/Dekaninnen der Fakultdten sowie der/
die Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten
und ggfs. weitere Mitglieder an (Art. 24).

Seit 2006 sind die Mitglieder der Hochschullei-
tung nicht mehrim Senat stimmberechtigt. Dies
sind ausschlielllich die in der Hochschulwahl
von ihrer jeweiligen Gruppe gewahlten Vertre-
ter/innen der Hochschullehrer/innen (fiinf), der
wissenschaftlichen und kiinstlerischen Mit-
arbeiter/innen (jeweils eine/r), der sonstigen
Mitarbeiter/innen, der Studierenden sowie der/
die Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragte,
insgesamt also zehn Personen. Der Senat ent-
scheidet liber den Erlass von Satzungen, Ange-
legenheiten von grundsatzlicher Bedeutung in
Forschung und Lehre und partizipiert an Perso-
nalentscheidungen. Zudem sind die Senatoren/
innen Mitglieder des Hochschulrats (Art. 25).

4 Zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (GVBI.
13/2018, S. 533) gedndert, abrufbar unter http://www.geset-
ze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG/True.

Der schon erwahnte Hochschulrat ist das
zentrale Entscheidungsgremium (hinsichtlich
Prasident/in, Vizeprasidenten/innen, Grund-
ordnung) der Hochschule. Neben den zehn
Senatoren/innen besteht er aus zehn hoch-
schulexternen Personen, die von der Hoch-
schulleitung und dem Wissenschaftsministeri-
um gemeinsam vorgeschlagen und durch den
Minister bzw. die Ministerin ernannt werden
(Art. 26).

Dem Zwei-Ebenen-Prinzip folgend stellt das
Gesetz der Hochschulleitung als organisatori-
scher Spitze die (vor 2006 auch Fachbereiche
genannten) Fakultdten als organisatorische
Grundeinheiten gegeniber (Art. 27). Die lau-
fenden Fakultatsgeschafte, vor allem in der
Finanz- und Ressourcenverwaltung, d.h. fir die
Stellenverteilung und -verwendung, die Raum-
verteilung sowie die sonstige Verwendung
von Finanz- und Sachmitteln, werden durch
den Dekan/die Dekanin (Art. 28) und den/die
stellvertretende/n Prodekan/in (Art. 29) voll-
zogen. Wird die Fakultat nicht durch den/die
Dekan/in allein, sondern durch einen Fakultats-
vorstand (Art. 32) als Kollegialorgan geleitet,
gehort diesem auch der/die Studiendekan/
in als Beauftragte/r fir Studium und Lehre an
(Art. 30). Fakultativ konnen die Professoren
der Fakultat auch eine/n Forschungsdekan/in
wabhlen.

Die Wahl der verschiedenen Dekane sowie die
Entscheidung Uber grundsatzliche Angelegen-
heiten der Fakultat obliegen dem Fakultatsrat,
dem neben den Dekanen/innen zwei Vertreter
der wissenschaftlichen und kiinstlerischen Mit-
arbeiter, ein/e Vertreter/in der sonstigen Mitar-
beiter, zwei Vertreter/innen der Studierenden
sowie die/der Frauen- bzw. Gleichstellungsbe-
auftragte der Hochschule angehoren (Art. 31).

MaRgeblich auf die Erfahrungen der Fachhoch-
schulen geht die vom Gesetz der Hochschule
eingerdumte Moglichkeit zurilick, ein Kurato-
rium aus regional und Uberregional wichtigen
und prominenten Personlichkeiten zu berufen
(Art. 35). Die Bedeutung des Kuratoriums ist al-
lerdings seit der Etablierung des Hochschulrats
1998/2006 deutlich zuriickgegangen, so dass
sich seine Aufgabe in der allgemeinen Unter-
stlitzung der Hochschulinteressen erschopft.
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Schlieldlich sind die friiher auch als studen-
tischer Konvent bezeichnete Studierenden-
vertretung sowie der — an den Hochschulen
fakultativ einzurichtende — Konvent der wis-
senschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen zu nennen, die als Interessenvertretun-
gen bzw. Partizipationsorgane ihrer Gruppen
fungieren (Art. 36).

Im Hochschulgesetz nicht explizit geregelt,
sondern den jeweiligen Grundordnungen der
Hochschulen lberlassen ist die Bildung wis-
senschaftlicher und kiinstlerischer Einrich-
tungen sowie von Betriebseinheiten, die Fa-
kultaten oder als zentrale Einrichtungen oder
Servicestellen der Hochschulleitung zugeord-
net sind (Art. 19 (5)). Neben den im BayHSchG
genannten Hochschulbibliotheken sind hier
Organisationseinheiten wie beispielsweise
das Rechenzentrum, die Studienberatung, das
Sprachenzentrum, das Sportzentrum, das Aus-
landsamt, der Career Service, oder auch For-
schungsinstitute zu nennen.

Richtet man abschlieend noch einen genau-
eren Blick auf die anfangs erwahnten Vorgan-
gerinstitutionen, sind hier z.B. das Rudolf-Die-
sel-Polytechnikum und die Werkkunstschule
Augsburg zu nennen, die ihre Tradition zuriick
bis ins Jahr 1662 verfolgen, ferner das Staatli-
che Polytechnikum Coburg (mit Vorgangerein-
richtungen seit 1814), das Ohm-Polytechnikum
Nirnberg (Vorganger seit 1803), Oskar von
Miller-Polytechnikum Mdinchen (seit 1823),
die Bauschule in Regensburg — Fachschule
fir Hoch- und Tiefbau (seit 1846), das Staat-
liche Holztechnikum Rosenheim / Staatliche
Ingenieurschule (1925), Balthasar-Neumann-
Polytechnikum Wiirzburg u.a. (seit 1803). Von
diesen Institutionen, als deren unmittelbare
Rechtsnachfolger die 1971 gegriindeten Fach-
hochschulen gelten konnen, sind durchaus
noch Uberlieferungsreste zu erwarten. In erster
Linie wird es sich hierbei um Professorenakten
und Gremienprotokolle, aber auch um Bauak-
ten, Personalakten und Studierendenakten so-
wie Notenbicher handeln. Diese und etwaige
weitere Unterlagen der Vorgangerinstitutionen
der heutigen Hochschulen sind den zustandi-
gen Archiven in Ganze anzubieten.

4. Erlauterungen zum Musteraktenplan und
Bewertungskatalog

Hauptgruppe 0: Griindung und Geschichte;
Grundordnung

Ziel archivischer Uberlieferungsbildung ist es,
das archivwirdige Schriftgut des jeweiligen
Registraturbildners auf Dauer zu verwahren,
um es der Offentlichkeit bei Bedarf zur Ver-
figung zu stellen, sei es aus rechtlichen oder
wissenschaftlichen Griinden oder fir Riick-
griffe der Hochschulverwaltung. Es ist daher
unmittelbar einleuchtend, dass Schriftgut mit
direktem Bezug zur Geschichte der Hoch-
schule und etwaiger Vorlauferinstitutionen,
beispielsweise in Form von chronikalischen
Aufzeichnungen (010-011), komplett als ar-
chivwirdig zu bewerten ist. Ebenso sind alle
Unterlagen, die die Griindung der Hochschule
dokumentieren (020-022), anzubieten, da sie
uber die Griindungsmotive und die Vor- bzw.
Entstehungsgeschichte Aufschluss geben und
auf diese Weise auch konstitutiv fur das Selbst-
verstandnis der Hochschule sind. Dasselbe gilt
fur die Entwicklung und Fiihrung von Symbolen
der Hochschule wie Wappen, Logo, Amtskette
(soweit vorhanden) und Siegel (030-034).

Basale Voraussetzung fiir die Erforschung der
Hochschulgeschichte ist die Kenntnis der Orga-
nisationsstruktur, da ohne sie die Ablaufe und
Verfahren nur schwer verstandlich sind. Uber
die Verwaltungsorganisation der Hochschu-
le, die Zusammensetzung der verschiedenen
Gremien und die diesbeziiglichen Wahlen gibt
die Grundordnung der Hochschule Aufschluss.
Sind Akten vorhanden, die die Ausarbeitung der
Grundordnung bzw. spatere Anderungen, den
jeweiligen Anteil der daran involvierten Stellen
und Personen sowie ihre Beweggriinde nach-
vollziehbar werden lassen, sind sie ebenfalls
vollstéandig anzubieten (040). Das gleiche gilt
fir Hochschulsatzungen (041), die ebenfalls
rechtliche Grundlagen des Hochschullebens
darstellen. Beratungen und Umsetzungen von
Hochschulerweiterungen z.B. durch den Auf-
bau neuer Fachbereiche sind desgleichen in
der ganzen Breite archivwiirdig. In der Zusam-
menfassung ist somit festzuhalten, dass alle
Unterlagen, die die Geschichte der Hochschu-
le sowie ihre Grundordnung direkt betreffen,
aufgrund ihres hohen Evidenz- sowie Informa-
tionswerts anzubieten sind. Lediglich Akten,
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die das Hochschulwesen im Allgemeinen in
Bayern bzw. der BRD betreffen und ohne Mit-
wirkung der jeweiligen Hochschule erwachsen
sind, kdnnen vernichtet werden.

Hauptgruppe 1: Allgemeine Hochschulangele-
genheiten

Bei der Hochschulleitung sind Unterlagen zu
erwarten, die allgemeine Rechtsgrundlagen vor
allem im Rahmen der Hochschulgesetzgebung
betreffen. Meist wird es sich dabei um reine
Materialsammlungen zum Hochschulrahmen-
gesetz oder zu Hochschulgesetzen anderer
Bundeslander handeln (100-101), in denen sich
keine aktive Verwaltungstatigkeit der verwah-
renden Hochschule niederschlagt. In diesem
Fall kdnnen sie vernichtet werden. Anders ver-
halt es sich mit bayerischen Normen wie dem
bis 1988 gliltigen Bayerischen Fachhochschul-
gesetz oder dem seit demselben Jahr auch fir
(Fach-)Hochschulen geltenden Bayerischen
Hochschulgesetz in seinen verschiedenen No-
vellierungen und Anderungen, bei denen eine
Beteiligung der Hochschule zu priifen ist (102—
103). Ist ein aktives Mitwirken der jeweiligen
Hochschule festzustellen, sind die Unterlagen
archivwiirdig, ansonsten sind sie ebenfalls zu
vernichten.

In @hnlicher Weise sind Unterlagen zu allge-
meinen, institutionentibergreifenden Hoch-
schulplanungen, wie Akademikerbedarfs- oder
Schiilerprognosen (110) nur dann zu lberneh-
men, wenn sich in ihnen lber das Empfangen
von ministeriellen Schreiben hinaus das Ver-
waltungshandeln der jeweiligen Hochschule
widerspiegelt.

Im Unterschied hierzu ist Schriftgut, das spe-
zielle Hochschulplanungen dokumentiert (111),
wie hochschulinterne Entwicklungs- und Rah-
menplane, Zielvereinbarungen zwischen Hoch-
schule und Ministerium oder Mal3hahmen des
Qualitatsmanagements, archivwiirdig, da hier
langfristige Strategien und Entwicklungen
sichtbar werden. Diesbeziiglich bzw. grund-
satzlich anfallende Korrespondenz mit dem
Ministerium (112) ist komplett zu ibernehmen,
sofern es sich nicht um Kopiensammlungen
von Schreiben handelt, die als Original vor-
gangsbezogen unter den jeweiligen Aktenzei-
chen abgelegt wurden.

Im Zentrum von Forschungen zur Hochschul-
geschichte steht das Schriftgut der Hochschul-
leitung (120-127), da hier die grundlegenden
Entscheidungen diskutiert und getroffen wer-
den. Unterlagen der Leitung und der zentralen
Gremien sind daher so gut wie vollstandig zu
Uibernehmen. Dies sind insbesondere Akten zur
Wahl, Bestellung und Tatigkeit der einzelnen
Amtsinhaber wie Prasident/in, Vizeprasident/
in und Kanzler/in sowie die Sitzungsprotokolle
inklusive Beilagen von Hochschulleitung, Senat
und Hochschulrat sowie Kuratorium und Stan-
digen Kommissionen': ,Die charakteristische
Eigenart von Gremien, aus einer Mehrzahl von
Mitgliedern zu bestehen, bedingt [jedoch] eine
intensive Mehrfachiiberlieferung. Es bedarf
einer exzellenten Kenntnis der Uberlieferungs-
lage der Hochschule, um in der jeweiligen Be-
wertungssituation nutzlose Dubletten von der
letzten Chance zur Schlieung einer schmerz-
haften Liicke zu unterscheiden.”’® Im Zweifel
sind die entsprechenden Gremienunterlagen
daher als archivwiirdig einzuschatzen und zu
archivieren. Lediglich eine Auswahl besonders
herausragender Falle ist hingegen dort zu tref-
fen, wo die Hochschulleitung ihr Haus- und
Ordnungsrecht (121.4) ausiibt, sowie bei Repra-
sentationsangelegenheiten (121.6).

Neben der Hochschulleitung sind die Verwal-
tungsorgane und zentralen Einrichtungen als
Institutionen von Bedeutung und daher im Ak-
tenplan auch abgebildet (130-138). Da es sich
um einen Sachaktenplan und nicht um einen
organisationsbezogenen Aktenplan handelt,
ist hier kein Schriftgut von diesen Einrichtun-
gen zu erwarten. Vielmehr handelt es sich hier
in erster Linie um Unterlagen, die bei der Hoch-
schulleitung Uber die Einrichtungen wie Biblio-
thek und Rechenzentrum anfallen und daher
als Ergebnisse strategischer und planerischer
Aktivitaten vollstandig anzubieten sind. Die
anbietepflichtigen Unterlagen, die bei den Ser-
viceeinrichtungen selbst entstehen, sind der
Positivliste zu entnehmen (s. Anhang 4.3).

5 Als Beispiele fiir solche Stdndigen Kommissionen mit
Beratungsfunktion kénnen genannt werden: Probevorle-
sungskommission; Compliance Kommission; Kommission
Studienzuschiisse; Priifungskommission; Vorstellungsge-
sprachskommission; Kommission fiir Lehre und Studium;
Kommission fiir Haushalts-, Raum- und Bauangelegenheiten.

' Dokumentationsprofil fiir Archive wissenschaftlicher Hoch-
schulen. Eine Handreichung von Thomas Becker, Werner
Moritz, Wolfgang Miiller, Klaus Nippert und Max Plassmann.
Saarbriicken 2009, S. 18.
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Schriftgut zu den Hochschulwahlen, bei denen
die Vertreter des Senats und der Fakultatsrate
(auBer die jeweiligen Frauen- bzw. Gleichstel-
lungsbeauftragten) von den Mitgliedern derje-
nigen Gruppe gewahlt werden, der sie angeho-
ren, sind nur insoweit archivwiirdig, als es sich
dabei um Unterlagen zur Wahlordnung (140)
sowie um die aggregierten Wahlergebnisse
(142) selbst handelt. Vorbereitung und Durch-
flihrung (141) sind hingegen als Routineangele-
genheiten zu sehen und nicht von weitergehen-
dem Interesse.

Im Bereich der Angelegenheiten der einzel-
nen Fakultaten (150-159) konzentriert sich die
Ubernahme im Wesentlichen auf die Protokolle
und Materialien der Fachbereichsratssitzun-
gen sowie die Bildung von Berufungsausschis-
sen. Fallen Akten zu den Dekanen an, sind auch
diese anzubieten. Andere hier anfallende Vor-
gange wie Deputats-, Raum- und Materialien-
verwaltung (151.8-151.9) sind als Routineange-
legenheiten zu kassieren.

Dokumente zu ,sonstigen hochschulbezoge-
nen Gremien” sind nur dann anzubieten, wenn
diese nicht in die Zustandigkeit anderer Archive
fallen und zudem eine aktive Rolle der verwah-
renden Hochschule festzustellen ist. So wird
beispielweise Schriftgut der lber eine eigene
Geschaftsstelle verfiigenden Hochschulrekto-
renkonferenz (160), der Kultusministerkonfe-
renz (163) oder des Wissenschaftsrats (164)
durch das Bundesarchiv bzw. das Bayerische
Hauptstaatsarchiv ibernommen, so dass die
Bildung von Paralleliberlieferungen in den
Staatsarchiven nicht notwendig ist. Unterlagen
zu den Rektorenkonferenzen der Kunst- bzw.
Musikhochschulen sind anzubieten und auf
ihre Archivwiirdigkeit zu priifen, da diese Gremi-
en wohl keine Geschéftsstelle haben (160/161).
Unterlagen von Gremien, die die Forderung der
regionalen Wirtschaft oder Kultur zum Ziel
haben und bei denen die jeweilige Hochschu-
le eine zentrale Rolle einnimmt, sind dagegen
archivwiirdig (166). Die Unterlagen der jeweili-
gen Hochschule zur Tatigkeit im Rahmen des
Verbandes Hochschule Bayern eV. (162) sind
ebenfalls als archivwiirdig einzuschatzen, da
eine zentrale Archivierung der Vereinsunterla-
gen bislang nicht erreicht werden konnte.

Beziehungen zu Universitdten und anderen
Hochschulen in Bayern (170-178), Deutschland

und dem Ausland sind fiir die Hochschule und
ihre Studierenden von enorm hoher Bedeutung,
da sie den wissenschaftlichen und kulturellen
Austausch ermdglichen sowie Attraktivitat und
Prestige der Hochschule erhohen. Schriftgut,
das diese Beziehungen in Form von Koopera-
tionsvertragen oder Doppelabkommen bzw.
deren Vorarbeiten dokumentiert, ist daher un-
bedingt archivwirdig. Weitere grundlegende
Korrespondenz mit anderen Hochschulen ist
ebenfalls in dieser Gruppe einzuordnen und
zu archivieren. Lediglich Akten und Vorgange,
die nur allgemeine Vorgaben zur Tatigkeit der
Hochschulen im internationalen Bereich ent-
halten, kdnnen zur Vernichtung freigegeben
werden. Unterlagen tber die fiir Kunst- und
Musikhochschulen oft wichtigen Beziehungen
zu der Stadt, in der sie ihren Sitz haben, sind
archivwiirdig (179).

Ahnlich wichtig fiir das Selbstverstandnis ei-
ner Hochschule ist ihre Reprasentation in der
Offentlichkeit, weshalb Unterlagen, die diese
widerspiegeln, anzubieten sind (180-189). Dies
betrifft sowohl Schriftgut zur Offentlichkeitsar-
beit wie Internetauftritt, ,Graue Literatur” oder
Pressearbeit als auch Kontakte zu hochschul-
bezogenen Verbanden und Vereinen wie Deut-
scher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
oder Deutscher Forschungsgemeinschaft
(DFG) und Wirtschaftsverbanden, regionalen
und lokalen politischen Koérperschaften. We-
gen ihrer hohen Aussagekraft tiber Inhalte und
den Ablauf von Lehre und Studium sowie tber
weitere Veranstaltungen an den Hochschulen
sind die Jahrbiicher, Vorlesungsverzeichnisse
und Studienfiihrer zu einzelnen Studiengangen
(181) sowie Kurzinformationen zu einzelnen
Studiengéngen und deren Aktivitaten (183) als
archivwiirdig einzuschatzen und auch dann
zu Ubernehmen, wenn einzelne Exemplare zu-
satzlich Sammlungsgut von Bibliotheken sind.
Die Hochschulzeitschriften kénnen hingegen
vernichtet werden (182). Sammlungen von Arti-
keln zur Kunst- bzw. Musikhochschule bzw. de-
ren Kinstler sind archivwiirdig (184.1). Ebenso
archivwiirdig sind Unterlagen (ber Forderver-
eine, z.B. Gesellschaft der Freunde der Hoch-
schule, oder Alumni-Stiftungen (189).

Bedeutsam fiir die Nachvollziehbarkeit der re-
gionalen und Uberregionalen Vernetzung sowie
des kulturellen Lebens an der Hochschule sind
auch die Unterlagen zu akademischen Veran-
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staltungen und Feiern (190-198) wie Jubiléen,
Hochschultagen, Messen, Ehrungen oder zu
speziellen Aktionstagen wie ,Girl's Day” oder
,Kidsuni“. Sie sind daher grundsatzlich anzu-
bieten. Die Anbietung von Unterlagen zu Gast-
empfangen der Hochschule und Gastvortragen
wird dem Ermessen der abgebenden Stelle
Uberlassen (192/194). Fir Kunst- Musikhoch-
schulen wichtig und zu archivieren sind Unter-
lagen uber Messen, Ausstellungen, Konzerte,
musikalische Auffiihrungen in der Hochschule
(193). Fiir diese Einrichtungen sind auferdem
die Unterlagen Uber Ehrenmitglieder und Eh-
rensenatoren, die oft im 6ffentlichen oder po-
litischen Leben eine grolRe Rolle spielen, sowie
Unterlagen zu Akademiemedaillen und ver-
gleichbaren Auszeichnungen (196.1 und 196.2).

Insgesamt dokumentieren die in Hauptgruppe
1 einzuordnenden Unterlagen in hohem Male
grundlegende Entscheidungen und federfiih-
rende Tatigkeiten der Leitungsebene sowie re-
gionale, nationale und internationale Kontakte.
Sie geben somit Aufschluss sowohl lber die
internen Verfahrensablaufe und Funktionswei-
sen als auch lber wesentliche Inhalte des Han-
delns. Sie sind daher in breitem Umfang anzu-
bieten.

Hauptgruppe 2: Allgemeine Verwaltungs- und
Rechtsangelegenheiten

Unterlagen zu Allgemeinen Verwaltungsan-
gelegenheiten sind in erster Linie deshalb als
archivwiirdig zu bewerten, weil sie hohe Aussa-
gekraft beziiglich des organisatorischen Auf-
baus und des Geschaftsgangs besitzen. Dies
ist bei Geschaftsverteilungs- und Organisati-
onsplanen (201-202) der Fall, bei Geschafts-
ordnungen (203) und Dienstanweisungen (211)
sowie bei Registraturordnungen und Aktenpla-
nen (214), die sowohl fiir den Forscher als auch
fur den verwahrenden Archivar von Interesse
sind. Auch Schriftgut, das die grundsatzlichen
Entscheidungen der Leitungsebene zu Doku-
mentenmanagementsystemen und Campus
Management Systemen (215-216) dokumen-
tiert, ist anzubieten. Dasselbe gilt fiir rechtliche
wichtige Vorgange wie die Verwaltung elektro-
nischer Signaturen und Dienstsiegel (217-218).
Fir Kunst- und Musikhochschulen wichtig sind
Unterlagen lber Denkmalschutz, Kunst- bzw.
Musikpflege, die anzubieten sind (205).

Als reine Routineangelegenheiten sind hinge-
gen Haftungs- und Versicherungsangelegen-
heiten zu bewerten (220-225), die daher nur
bei einer auBergewdhnlich hohen Schadens-
summe nach dem Ermessen der Hochschule
anzubieten sind. Ebenso sind Unterlagen zum
Behordenselbstschutz (Brand-, Katastrophen-,
Strahlenschutz) (240-243) nur in grundsatz-
licher Form, etwa die Evakuierungsplane der
Hochschule, sowie in herausragenden Ausnah-
mefallen, etwa bei gréBeren Schadensereignis-
sen, von Interesse.

Rechtliche, meist in das Aufgabengebiet des
Justitiars fallende Angelegenheiten sind aus
vielerlei Hinsicht archivwiirdig (230-239). Ei-
nerseits geben sie Aufschluss lber die Verfah-
rensabldufe sowie das Verwaltungshandeln
der daran beteiligten Personen. Andererseits
dokumentieren sie im Fall von gerichtlichen
Angelegenheiten oft das Ungewdhnliche und
Nicht-RoutinemaRige, gewissermallen die
Briiche im Alltag der Hochschulverwaltung.
Schliel3lich sind sie aus Griinden der Rechtsi-
cherheit anzubieten.

Hauptgruppe 3: Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen

Die Hauptgruppe 3 im Muster-Aktenplan der
Hochschulen umfasst die Akten zum Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie zu
Beschaffungen, zur Bestandsverwaltung und
zum Spendenwesen. Aus diesen Bereichen
sind nur wenige Unterlagen als archivwiirdig
einzustufen. Dies betrifft insbesondere hoch-
schuleigene Regelungen und Dienstanweisun-
gen zum Kassen-, Rechnungs- oder Beschaf-
fungswesen.

Die Hochschulen fiir angewandte Wissen-
schaften sind haushaltstechnisch nachgeord-
net im Einzelplan des Staatsministeriums fiir
Wissenschaft und Kunst (Einzelplan 15)". Die
Federfiihrung der gesamten Haushaltsaufstel-
lung liegt beim Ministerium und nicht bei der
einzelnen Hochschule. Da die Aufstellung und
der Vollzug des Haushalts (iber die Ministeri-

7 Die Hochschulen befinden sich dort unter den Kapiteln 1532
bis 1544, vgl. Haushaltsplan 2017/2018 Einzelplan 15 fiir
den Geschaftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums
fir Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissen-
schaft und Kunst -, https://www.stmflh.bayern.de/haushalt/
staatshaushalt_2017/haushaltsplan/Epl15.pdf, aufgerufen
am 11. Juli 2018.
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aliberlieferung dokumentiert werden, kommt
den Haushaltsunterlagen bei den Hochschulen
per se nur eine nachgeordnete Bedeutung zu.
Unterlagen zu gesetzlichen Vorgaben und zum
Haushaltsrecht, zur grundsatzlichen Verteilung
der Haushaltsmittel und zu nachtraglichen
Abrechnungen sind daher nicht archivwiirdig
(300-303 sowie 320-323). Allenfalls Unterla-
gen zur Haushaltsaufstellung kénnen archiv-
wirdig sein, wenn sie das hochschuleigene
Entscheidungsverfahren im Vorfeld des Haus-
halts erkennen lassen oder hochschulspezifi-
sche Bedarfsmeldungen enthalten (310-312).
Ein Kriterium fiir die Bewertung kann an dieser
Stelle sein, von welcher Organisationseinheit
der Hochschule die Unterlagen stammen: ge-
nerell werden die Unterlagen aus diesen Ak-
tenplangruppen von den Haushaltsstellen der
Hochschulen abgegeben, wo die haushalts-
mafRigen Routineangelegenheiten abgewickelt
werden. Stammen die Akten hingegen aus den
Blros des Prasidenten / der Prasidentin bzw.
des Kanzlers / der Kanzlerin, kann diesen Un-
terlagen grundsatzlich ein hoherer Evidenz-
und Informationswert beigemessen werden'®,

Die Unterlagen des Kassen- und Rechnungswe-
sens, die ebenfalls in diesem Aktenplanbereich
zu finden sind, sind nicht von bleibendem Wert
(330-336). Diese Unterlagen bestehen in der
Regel aus nach Haushaltstiteln geordneten Ak-
tenserien, in welche die Abrechnungen und Be-
lege zu den einzelnen Buchungen eingeordnet
sind. Es handelt sich ausschlief3lich um routi-
nemalig abgewickelte Einzelfélle, die zudem
massenhaft anfallen.

Diese Aussage trifft auch auf die Unterlagen
aus dem Bereich Beschaffung zu, die demnach
zum Uberwiegenden Teil als kassabel erachtet
werden (340-343). Die Sachakten der Beschaf-
fungsstellen spiegeln nur das Tagesgeschaft
wider, Entscheidungen liber die Anschaffung
von wichtigen Geraten und Gegenstanden soll-
ten hingegen lber die Unterlagen der Hoch-
schulleitung greifbar sein. Lediglich Akten und
Vorgange zur Beschaffung von GroRgeraten
mit erheblichem Kostenaufwand werden als
archivwiirdig eingestuft (342). Bei den Kunst
und Musikhochschulen sind allerdings Unter-

'8 Zentrale Fragen der Haushaltsaufstellung und -planung soll-
ten insbesondere lber die Protokollserien der Hochschulgre-
mien (v.a. Senat, Hochschulrat, Kuratorium) dokumentiert
sein.

lagen zur Beschaffung von Instrumenten (Mu-
sikhochschulen) bzw. speziellen Werkzeugen
oder Materialien zu libernehmen (344, 345).

Der gesamte Bereich der Bestandsverwaltung
(350-354), der lediglich Unterlagen zu Routi-
nevorgangen wie der Beschaffung und Verwal-
tung von Dienstfahrzeugen und Kopiergeraten
umfasst, wird als nicht archivwiirdig einge-
schéatzt.

Der ganze Bereich des Spenden- und Stiftungs-
wesen (360-363) tangiert einen zentralen
Bereich der Hochschulverwaltung. Durch die
gewandelten Anforderungen und rechtlichen
Rahmenbedingungen der heutigen Groffor-
schung kommt den Instrumenten der Spen-
den und Stiftungen eine wesentliche Rolle zu.
Dieser Bereich, der iiber die Kernfrage hinaus
Riickschliisse liber den Erfolg, die Vernetzung
und die strategische Ausrichtung der Hoch-
schule zulasst, ist grundsatzlich als archivwiir-
dig zu beurteilen; lediglich Akten, die nur all-
gemeine rechtliche Vorgaben enthalten (360),
konnen nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen
vernichtet werden.

Unterlagen zur Rechnungspriifung, die bei den
Hochschulen anfallen, sind grundsatzlich als
nicht archivwiirdig einzustufen. Die Federfiih-
rung der Rechnungspriifung bei den Hochschu-
len liegt beim Obersten Rechnungshof, dessen
Uberlieferung im Bayerischen Hauptstaatsar-
chiv verwahrt wird.

Hauptgruppe 4: Bauwesen, Gebaude, Grund-
stiicke

Die Hauptgruppe 4 gliedert sich thematisch in
vier Bereiche: Erstens sind die BaumalRnahmen
an Geb&uden der Hochschule (Bauordnungs-
recht und Bauplanungsrecht, auch Bauunter-
halt) zu nennen (401-423). In der Regel gibt es
an allen Hochschulen eine Organisationsein-
heit, die sich mit Baufragen befasst. Dennoch
gilt hier, dass die Federfiihrung von Baumal}-
nahmen nicht bei der Hochschule, sondern
beim zustandigen Staatlichen Bauamt zu ver-
orten ist. Die Unterlagen der Hochschule sind
deshalb grundsatzlich als nicht archivwirdig
einzustufen. Ausnahmen konnen dann vorlie-
gen, wenn aus den betreffenden Akten Hin-
weise auf die Bedarfsplanung der Hochschule
ersichtlich sind, was etwa bei Unterlagen zum
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Hochschulbauforderungsgesetz  (402) der
Fall sein kann. Diese Unterlagen sind deshalb
grundsatzlich anzubieten. Wie bei den Haus-
haltsunterlagen der Hauptgruppe 3 kann es
auch hier ein Gradmesser fiir den Evidenzwert
der Unterlagen sein, wenn diese nicht aus der
zustandigen Bauabteilung, sondern aus dem
Blro des Prasidenten / der Prasidentin bzw.
der Kanzlerin / des Kanzlers stammen’™.

Ein zweiter Bereich betrifft den Erwerb und
die Verwaltung der Liegenschaften und hoch-
schuleigenen Grundstiicke (430-434). Auch
hier liegt die Federfiihrung nicht bei der Hoch-
schule. Als archivwirdig sind Unterlagen die-
ses Bereichs aber einzuschéatzen, wenn sie die
langfristige Bedarfsplanung der Hochschule
dokumentieren (434).

Drittens der Komplex des Raummanagements
(440-447). Den hier beschriebenen Akten und
Vorgangen zur Raumbelegung, Vermietung,
Beschilderung und Schlisselverwaltung ist auf
Grund der fehlenden inhaltlichen Bedeutung
grundsatzlich keine Archivwirdigkeit beizu-
messen. Fiir eine archivalische Uberlieferung
relevant sind ausschlieBlich Unterlagen zu
langfristigen An- und Vermietungen von Rau-
men und Geb&duden (445-446) sowie grund-
satzliche Konzepte des Raummanagements
der Hochschule (441-442), da aus diesen Un-
terlagen Riickschliisse auf die Bedarfsplanung
und die Entwicklung der Hochschule ableitbar
sind. Bei Kunst- und Musikhochschulen sind
Unterlagen tber Werkstatten, Probe- und Kon-
zertraume archivwiirdig, da sie fir die jeweilige
Hochschule charakteristisch sind (448, 449).

Hauptgruppe 5: Personalwesen

Aus dem Bereich des Personalwesens sind nur
wenige Untergruppen fiir die archivische Uber-
lieferung relevant. Bei den Rechtsgrundlagen
(500-509.3) ist in erster Linie von allgemeinen
Vorgaben durch beamten- und tarifrechtliche
Regelungen auszugehen. Nur wenn hochschul-
eigene Bestimmungen bestehen, was v.a. bei
den Berufungsrichtlinien (503), Lehrauftrags-
vorschriften (504) oder Forschungsprofessu-
ren (504.1) der Fall sein kann, sind die Akten
dem Archiv anzubieten. Ansonsten liegt die

' Wichtige BaumaRBnahmen sollten sich auch in den Protokoll-
serien der Hochschulgremien (v.a. Senat, Kuratorium, Hoch-
schulrat) niederschlagen.

Federfiihrung und Uberlieferung beim zustén-
digen Wissenschaftsministerium. Unterlagen
zum Ehrensold bei Kunst- und Musikhochschu-
len sind nicht archivwiirdig, da die Hochschu-
len nur Mitwirkungsrechte haben (504).

Bei den Ausschreibungen, Bewerbungen und
Berufungen (510-517) kommt lediglich den
Berufungsverfahren fiir Professuren (512) eine
besondere Bedeutung zu, da sie das Auswahl-
verfahren Uber die jeweiligen Beurteilungen
transparent machen und im Rickblick die
Entscheidungskriterien des Berufungsgremi-
ums verdeutlichen. Sofern hochschuleigene
Regelungen fiir Ausschreibungen (511) exis-
tieren, sind auch diese als archivwiirdig einzu-
stufen. Alle weiteren Unterlagen aus diesem
Bereich, insbesondere Einzelbewerbungen,
sind zur Vernichtung freigegeben. Ebenso
als nicht archivwiirdig sind die Unterlagen
zum Besoldungswesen (530-537), zur Vergii-
tung der Tarifangestellten bzw. Beschaftigten
(544/546-549) sowie zu Steuer und Versiche-
rungsangelegenheiten (560-563) oder Einzel-
vorgange zu Dienstreisen (580), Fortbildungen
(581) und Beihilfen etc. (583/584) einzustufen.

Die Personalakten werden in Auswahl ar-
chiviert, um sowohl Lebensldufe einzelner
Entscheidungs- und Funktionstrager rekons-
truieren, als auch Quellenmaterial fiir prosopo-
graphische und sozialhistorisch-vergleichende
Studien zu den Beschaftigten der Hochschu-
len in Bayern bieten zu konnen. Deshalb wer-
den die Personalunterlagen der Professoren
(521), der Honorarprofessoren (574) und der
erweiterten Hochschulleitung (521.1) komplett
archiviert. Dabei soll keine Auswahl nach wis-
senschaftlicher bzw. administrativer Leistung
erfolgen, sondern die Gesamtheit der Gruppe
dargestellt werden. Zu beachten ist hierbei,
dass nur Hauptpersonalakten, jedoch keine
Nebenpersonalakten zur Anbietung kommen.
Somit sind die Hauptpersonalakten der Profes-
soren, die bis 2004/05 beim Wissenschafts-
ministerium gefiihrt und dann an die Hoch-
schulen abgegeben wurden, genauso wie die
urspriinglichen Nebenakten der Hochschule,
die ab 2005 als Hauptpersonalakten weiterge-
fuhrt wurden, anzubieten. Sofern an die Hoch-
schulen Professorenpersonalakten abgegeben
und nicht weitergefiihrt wurden, sind diese von
den Staatsarchiven an das zustandige Bayeri-
sche Hauptstaatsarchiv weiterzureichen.
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Bei allen weiteren Personalakten der Beamten
(521.2), der Hochschullehrer und Lehrpersonen
(541), der Lehrbeauftragten (571-572) sowie
der Angestellten und Arbeiter bzw. Beschaf-
tigten (542/543) kommt die modifizierte Per-
sonalaktenrichtlinie der Staatlichen Archive
Bayerns zur Anwendung (Anhang 4.3), wobei
die Personalakten der Leiterinnen und Leiter
der Serviceeinrichtungen und Abteilungen so-
wie herausragende Personlichkeiten aus Sport,
Kultur und Politik komplett zu ibernehmen
sind, jene aller anderen Beschaftigten dage-
gen nur in zufélliger Auswahl. AuRerdem wer-
den alle Personalakten bis zum Geburtsdatum
31.12.1929 komplett iibernommen, um die Le-
bensldufe der Beschaftigten in den Krisen- und
Umbruchsjahren des 20. Jahrhunderts zu do-
kumentieren. Personalakten zu studentischen
Hilfskraften konnen ohne Anbietung an das
zustandige Archiv vernichtet werden. Unterla-
gen zu Gastprofessoren, Honorarprofessoren
und Stiftungsprofessoren sind fiir Kunst- und
Musikhochschulen wichtig, deshalb sind die
einschlagigen Akten wie die Personalakten zu
behandeln und zu archivieren (573). Ebenso ar-
chivwiirdig sind Unterlagen zu Exkursionen von
Teilnehmern der Kunst- und Musikhochschu-
len, da diese fiir die Lehre grolRe Bedeutung
haben (580.1).

Ergdnzend zu den Personalunterlagen werden
aullerdem herausragende Einzelfalle der Unter-
lagen der Gleichstellungsbeauftragten (587),
zum Personalentwicklungskonzept (588), zur
familiengerechten Hochschule (589), der Kon-
fliktbeauftragten (589.1) sowie zur Unfallflirsor-
ge, zum Mutterschutz und zum Schwerbehin-
dertenschutz (589.2) iibernommen. Im Bereich
der Personalvertretung (59) ist einzig aus der
Untergruppe ,Personalrat” (591) Schriftgut zu
Konfliktfallen als archivwiirdig einzustufen.

Hauptgruppe 6: Studium und studentische
Angelegenheiten

Die Studierendenakten stellen zusammen mit
den Abschlussarbeiten wohl die insgesamt
groRte Gruppe der schriftlichen Uberlieferung
der Hochschulen dar, so dass eine strenge Aus-
wahl in der Uberlieferung unumgénglich ist, um
einen reprasentativen Blick auf die gerade seit
dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts
stark gestiegene Gruppe der Studierenden zu
bieten. Bei den Rechtsgrundlagen (60) sind

grundsatzlich Unterlagen zu hochschuleigenen
Bestimmungen, etwa im Bereich der Qualifika-
tionsverordnungen und Zulassungsbeschran-
kungen (601), Richtlinien der Hochschule zur
Zulassung (602), die diesbeziigliche Satzung
(603), Verordnungen zur Immatrikulation (604)
und Exmatrikulation (605) sowie hochschulei-
gene Priifungsordnungen (607) relevant, da sie
den Rahmen des studentischen Lebens doku-
mentieren.

Bei der Zulassung, Immatrikulation und Ex-
matrikulation ordentlicher Studierender (610-
619.1) ist abseits der Studierendenakten die
Dokumentation der allgemeinen Bestimmun-
gen (610) der jeweiligen Hochschule zu dieser
Unterlagengruppe sinnvoll, ebenso hochschul-
eigene Richtlinien fir Zulassungen aus dem
Ausland (614). Generalakten zu den Gaststu-
dierenden sind ebenfalls bei der Anwendung
von hochschuleigenen Richtlinien archivwiirdig
(618). Erganzend zum Studierendenwesen soll-
ten auch der Schriftverkehr mit dem Studien-
kolleg (619) und dem Verband der Studenten-
schaft (619.1) ilbernommen werden. Bei den fiir
Kunst- und Musikhochschulen relevanten Ak-
ten zu Eignungsprifungen werden nur grund-
satzliche Regelungen und Akten liber Streitfra-
gen archiviert. Die entsprechenden Unterlagen
zur Probezeit sind kassabel (613.1 bzw. 613.2)
Die gleichen Einschrankungen gelten fiir Akten
zur Uberschreitung der Studienzeit (618.2) und
zur Ausbildung zum Kunsterzieher bzw. Musik-
lehrer (627.1).

Bei der massenhaften Uberlieferung der Stu-
dierendenakten (616) muss zundchst zwischen
den (noch) vorhandenen Einzelfallakten még-
licher staatlicher Vorgangerinstitutionen und
der (Fach-)Hochschulen selbst unterschieden
werden. Wahrend der ersten Gruppe umfang-
liche Archivwirdigkeit zugestanden werden
kann, sollte aus der massenhaften, gleichfor-
migen Uberlieferung der Studierendenakten
der Hochschulen fiir angewandte Wissen-
schaften (HAW), die nur eine geringe Aussa-
gekraft besitzen, ein Sample gezogen werden,
indem nach laufender Matrikelnummer jede
hundertste Akte (1 %) archiviert wird. Diese
Auswahl muss bereits bei Anlegung der Akten
getroffen werden, damit diese bei der spateren
Ausdiinnung unbericksichtigt bleiben und der
vollstandige Studierendenakt archiviert wer-
den kann. Gaststudierende und auslandische
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Studierende sollten auf diese Weise ebenfalls
reprasentativ abgebildet werden konnen. Da-
riber hinaus sollten Studierendenakten von
beriihmten Personlichkeiten aus Politik, Sport,
Wissenschaft, Kunst etc. bestimmt werden.
Da diese natiirlich erst zu einem spateren Zeit-
punkt ausgewahlt werden, kann hier eine Voll-
standigkeit der Akten nicht angestrebt werden.
Zur Dokumentation der Grundgesamtheit der
Studierenden werden auerdem entsprechend
eines festgelegten Attributkatalogs Daten der
Studierendendatenbanken der Hochschulen
archiviert.

Unterlagen aus der Obergruppe ,Lehr- und Stu-
dienbetrieb” (620-629) werden zum Uberwie-
genden Teil als archivwirdig angesehen, da
sie neben der Forschung den Kernbereich der
jeweiligen Hochschule abbilden. Bei den Un-
terlagen zu den Studiengangen, zum Bachelor,
Master- und Fernstudium kann allerdings auf
Vorgéange zu allgemeinen rechtlichen Regelun-
gen sowie Einzelfallakten zu einzelnen Studie-
renden verzichtet werden.

Der Bereich ,Priifungsangelegenheiten” (630-
639) ist analog zur Gruppe 61 zu sehen. Zwar
sind die allgemeinen Richtlinien zum Priifungs-
wesen (630), die Unterlagen des Priifungsaus-
schusses (631) mit den Priifungsplénen (639)
sowie die Erlangung von weiterfiihrenden aka-
demischen Abschliissen (636-638) als urei-
gene Aufgaben der Hochschulen anzusehen,
allerdings soll sich die Auswahl auf allgemei-
ne hochschuleigene Richtlinien zu den ver-
schiedenen Untergruppen beschranken. Die
einzelnen Notenfestsetzungen und wenig aus-
sagekraftigen Entscheidungen der Priifungs-
kommissionen sind daher nicht anzubieten
(632). Zusammensetzung, Wahl und Protokolle
des Priifungsausschusses sind dagegen ar-
chivwiirdig.

Bei den Abschlussarbeiten (635) muss allein
aufgrund der Masse ein strenger Malistab
angesetzt werden. Analog zu den Studieren-
denakten sollen diese in einer Auswahl von
1% Uberliefert werden, d.h. zu den vorab aus-
gewahlten Studierenden sollen die jeweiligen
Abschlussarbeiten archiviert werden. Auler-
dem sind preisgekronte Arbeiten zur Archivie-
rung anzubieten. Um die Abschlussarbeiten
im Archiv vor Ablauf der urheberrechtlichen
Nutzungsbeschrankungen fiir Forschungen

durch Dritte einsehen zu konnen, ist eine Ein-
verstandniserklarung des Autors vonnoten,
die die Studierenden bei den Hochschulen mit
der Vorlage der Arbeit ausfiillen und abgeben
mussten. Arbeiten, die weiteren Geheimhal-
tungsvorschriften unterliegen, da sie bspw. in
Kooperation mit privatwirtschaftlichen Unter-
nehmen entstanden sind, unterliegen ebenfalls
der Anbietepflicht, sofern die oben genannten
Auswahlkriterien zutreffen, auch wenn die Ein-
sichtnahme in diese Unterlagen im Archiv auf-
grund der archivgesetzlichen Regelungen zur
Wahrung des Wirtschaftsgeheimnisses erst in
fernerer Zukunft moglich ist.

Wahrend die Unterlagen zu den praktischen
Semestern (640-643), die in ihrer besonderen
Auspragung ja gerade ein Merkmal der Hoch-
schulen darstellen, durchgangig Archivwiirdig-
keit besitzen, sind im Bereich der Forderung der
Studierenden (650-659) wiederum insbeson-
dere hochschuleigene Regelungen und heraus-
ragende Einzelfélle zu dokumentieren. Unterla-
gen zur Arbeit des Studentenwerks (660-663)
werden durch dieses selbst der staatlichen
Archivverwaltung angeboten und sind bei den
Hochschulen als nicht archivwiirdig einzustu-
fen. Akten zu den generellen Angelegenheiten
der Studierenden (670-675), die von studenti-
schen Verbindungen bis zu Kontakten zu Fir-
men und Behdrden reichen, runden den Blick
auf Lehre und Studium ab und dokumentieren
das Leben am Campus sowie die weiterrei-
chenden Kontakte in das Berufsleben hinaus.
Daher ist ihnen Archivwirdigkeit zuzuspre-
chen. Da Stiftungen und Stipendien fir ange-
hende Kiinstler und Musiker sehr wichtig sind,
werden Unterlagen zu einzelnen Stiftungen in
der Regel ibernommen (652.1).

Hauptgruppe 7: Forschung

Unterlagen zur Forschung und Entwicklung an
den bayerischen Hochschulen sind grundsatz-
lich als archivwiirdig einzustufen. Davon aus-
genommen und mithin nicht anzubieten sind
lediglich Unterlagen zu den allgemeinen recht-
lichen Rahmenbedingungen (700-705), allge-
meine Unterlagen informativen Charakters zu
Forderprogrammen (730-736), sowie Einzelan-
fragen an das Wissenschaftsministerium zur
Bewilligung von Forschungsaufenthalten ein-
zelner Hochschulangehoriger (723). Nach der-
zeitigem Stand ebenfalls nicht anzubieten sind
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aulBerdem die Einzeldaten der Forschungspro-
jekte der Hochschulen.

Dagegen sind Unterlagen zur Forderung (730-
736), zur Beantragung und Abwicklung der
Forschungsprojekte inklusive entsprechender
Berichte und Ergebnisse (740-743) als archiv-
wirdige Unterlagen anzubieten und von den
Staatlichen Archiven Bayerns zu archivieren.
Ebenfalls archivwiirdig sind Unterlagen zu
Patenten und Patentantragen von Hochschul-
angehorigen (751) sowie zu Gebrauchs- und
Geschmacksmustern (752-753), die die For-
schungstatigkeit an den Hochschulen in ein-
drucksvoller Weise dokumentieren.

Von groRer Bedeutung sind auBerdem Korres-
pondenzen, Protokolle und andere Unterlagen
zur Gremienarbeit, Vernetzung und Koopera-
tion der Hochschulen im Forschungsbereich
(770-772/783) sowie zu hochschuleigenen
Tagungen und Kolloquien (781), da sich mit Hil-
fe dieser Unterlagen die Hochschulen als For-
schungseinrichtungen von lokaler, regionaler
und Uberregionaler Strahlkraft einordnen las-
sen. Dazu gehdren auch Unterlagen zu koope-
rativen Promotionen bzw. zur Beteiligung der
Hochschulen an Graduiertenkollegs (760-761).

Hauptgruppe 8: Information und Kommunika-
tion (luK)

Im Bereich luK sind v.a. grundsatzliche Vorgan-
ge zur strategischen Ausrichtung der Nutzung
der Informationsmedien (801) sowie rechtliche
Bindungen der Hochschule und Vertragsange-
legenheiten (805) und Unterlagen zur Gremien-
arbeit in externen Arbeitsgruppen (810-812)
als archivwirdig einzustufen. Protokolle von
Besprechungen zum Bereich Information und
Kommunikation (804) dokumentieren auBer-
dem die Abwagungsprozesse und Probleme
bei Beschaffung, Entwicklung, Betrieb und
Einsatz entsprechender Systeme und sind
ebenfalls als archivwiirdig zu Gbernehmen.
Als archivwirdig sind aufRerdem Unterlagen
zu Einflihrungs- oder anderen grofReren Pro-
jekten sowie zum technischen Aufbau und or-
ganisatorischen Umsetzung von Campus- und
Dokumentenmanagementsystemen oder des
Neuaufbaus der Homepage oder des Intranets
(850-854) einzuschatzen.

Unterlagen zur IT-Infrastruktur (830-833) sind
insbesondere dann archivwiirdig, wenn es um
die Installation von Netzwerken und die Nut-
zung von spezieller Software geht, dagegen
sind Unterlagen uber die Anschaffung und
Nutzung géangiger Programme und Hardware
(841-842) kassabel. Von Interesse ist hier aber
die Erstausstattung bzw. die Einflihrung eines
ersten Netzwerkes, um den Beginn der Nut-
zung der EDV bzw. entsprechende technologi-
sche Spriinge zu dokumentieren. Bezliglich der
Software sind v.a. Handblicher, Datenmodelle
und Dokumentationen interessant und archiv-
wiirdig, da sie helfen, digitale Akten bzw. Daten
aus Fachverfahren dauerhaft lesbar zu halten.
Fir die Einfihrung von DMS gilt das Gesagte
analog.

Hauptgruppe 9: Facility Management und
technischer Dienst

Unterlagen zum Facility Management und
technischen Dienst der Hochschulen sind nur
in sehr begrenzter Auswahl anzubieten und zu
archivieren.

Dies betrifft v.a. hochschuleigene Regelungen
zur Hausverwaltung oder Hausordnungen.
Als archivwiirdig sind auBerdem grundlegen-
de und langfristige Konzepte und Planungen
zur Nutzung der Gebaude, AulRenanlage und
Liegenschaften (918/951-953) einzustufen.
Gleiches gilt fiir die zentrale Versorgung, Haus-
technik und den Brandschutz der Hochschule
(922-923). Im Bereich des Brandschutzes sind
auBerdem Unterlagen zu Brandfallen anzubie-
ten.

AulRergewohnliche Ereignisse konnen archiv-
wiirdige Unterlagen (904) hervorbringen, z.B.
Studentenstreiks, politische AuRerungen (z.B.
politische Parolen an den Wanden, Verbreitung
von politischem Propagandamaterial) oder
Straftaten (z.B. Drogen). Diese sind, auch so-
fern sie im Bereich des Facility Managements
anfallen, anzubieten. Gleiches gilt fir politische
Aushange oder Unterlagen zum Verbot dersel-
ben (947). Grundsatzlich anbietepflichtig und
archivwirdig sind auflerdem Unterlagen zu
speziellen Laboren oder Werkstatten der Hoch-
schulen (927).
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Beim Kaufmannischen Facility Management
sind allenfalls Vertrage archivwiirdig und des-
halb anzubieten (931). Bezliglich des Bauunter-
halts (944) ist zu priifen, inwieweit archivwiirdi-
ge einschlagige Unterlagen iber Abgaben der
staatlichen Bauverwaltung archiviert werden,
diesbeziigliche Unterlagen der Hochschulen
sind eher eine Erganzung bei Uberlieferungs-
licken. In jedem Falle sind aber Unterlagen zu
groBeren MalRnahmen des Bauunterhalts anzu-
bieten.

Der (iberwiegende Teil der hier anfallenden
Unterlagen, etwa allgemeine Vorschriften und
Rundschreiben, Formulare und Merkblatter
sowie unbedeutende Einzelfallunterlagen zum
Gebadude- und Liegenschaftsmanagement in
technischer, strategischer und kaufméannischer
Hinsicht kann dagegen ohne Anbietung an das
zustandige Archiv vernichtet werden. Dies be-
trifft insbesondere Unterlagen zur Entsorgung,
Reinigung, Fuhrpark, Schlisselkontrolle und
Vergleichbarem. Diese sind nicht archivwiirdig,
da sie nur Routinevorgdange ohne dauerhaften
Wert umfassen. Unterlagen zur Hausbewirt-
schaftung wie z.B. Heizung und Sanitar sind
nicht hochschulspezifisch und daher kassabel.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Hochschulen
der Staatlichen Archive Bayerns:

Dr. Claudia Kalesse
Staatsarchiv Augsburg

Dr. Markus Schmalzl
Generaldirektion der Staatlichen
Archive Bayerns

Dr. Herbert Schott
Staatsarchiv Niirnberg

Dr. Johannes Staudenmaier
Staatsarchiv Bamberg

Dr. Alexander Wolz
Staatsarchiv Coburg
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Musteraktenplan und Bewertungskata-
log fiir die zentrale Hochschulverwal-
tung der Hochschulen fiir angewandte
Wissenschaften (HAW) in Bayern

Musteraktenplan und Bewertungskata-
log fir die zentrale Hochschulverwal-
tung der Hochschulen fiir Musik und
Kunst in Bayern

Archivwirdige Unterlagen der Service-
einrichtungen und Fakultaten - Positiv-
liste

Personalaktenrichtlinie

Muster einer Aussonderungsliste fir
Sachakten

Muster einer Aussonderungsliste fiir
Personalakten
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Tabelle1

		HS Augsburg		HS Kempten		HS Neu-Ulm		Universitäten		Musteraktenplan Hochschulen Bayern (J. Staudenmaier)		Musteraktenplan Hochschulen Bayern

		0 Entwicklung der HS; Statistik; Öffentlichkeitsarbeit		0 Entwicklung der HS; Statistik		0 Entwicklung der Hochschule, Statistik, Öffentlichkeitsarbeit		0 Rechtsgrundlagen, Hochschulleitung, Hochschulgremien		0 Gründung und Geschichte; Satzung		0 Gründung und Geschichte; Satzung

		1 Hochschulangelegenheiten		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten		1 Hochschulangelegenheiten		1 Organisation, Satzung, Struktur		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten 		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten 

		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		2 allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		2 Bauplanung, Bauwesen, Bauverwaltung				2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Haushalt		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Personal		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke

		5 Personalwesen		5 Personalwesen		5 Personalwesen		5 Studentische Angelegenheiten		5 Personalwesen		5 Personalwesen

		6 Studienangelegenheiten		6 Studentenangelegenheiten		6 Studienangelegenheiten		6 Studium		6 Studium und studentische Angelegenheiten		6 Studium und studentische Angelegenheiten

		7 Allgemeine Korrespondenz		7 Technologietransfer und Weiterbildungsinstitute		7 zentrale Einrichtungen		7 Forschung		7 Forschung		7 Forschung, Weiterbildungsinstitute

						8 allgemeine Korrespondenz		8 Informationssysteme		8 Informationssysteme		8 IuK

								9 Technischer Dienst		9 Technischer Dienst		9 Facility Management und Technischer Dienst 

		0 Entwicklung der HS; Statistik; Öffentlichkeitsarbeit		0 Entwicklung der HS; Statistik		0 Entwicklung der HS, Statisitk, Öffentlichkeitsarbeit		1 Organisation - Satzung - Struktur		0 Gründung und Geschichte; Grundordnung		0 Gründung und Geschichte; Grundordnung

		00 Geschichte und Entwicklung		10 Entstehungsgeschichte der FH		01 Statistisches Material		10 Verwaltungsrechtliche Grundlagen		01 Geschichte der HS und ihrer Vorläufer (Chronik)		01 Geschichte der HS und ihrer Vorläufer (Chronik)

		01 Statistisches Material		20 Grundlagen der Hochschulgründung		02 Öffentlichkeitsarbeit		11 Grundordnung der Universität		02 Gründung der HS		02 Gründung der HS

		02 Öffentlichkeitsarbeit		30 Statistisches Material		03 Fachrichtungen, Studiengänge, Studienschwerpunkte		12 Geschichte der Universität und ihrer Vorläufer		03 Symbole der HS		03 Symbole der HS

		03 Übernahme Rudolf-Diesel-Polytechnikum; Werkschule				04 Ausbauplanung		13 Zentrale Universitätsverwaltung		04 Grundordnung der HS		04 Grundordnung der HS

		04 Fachrichtungen, Studienschwerpunkte, Studiengänge						14 Angelegenheiten der Fakultäten		05 Erweiterungen der HS		05 Erweiterungen der HS

								15 Zentrale Betriebseinheiten		 

								16 Personalvertretungen

		1 Hochschulangelegenheiten		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten		1 Hochschulangelegenheiten		0 Rechtsgrundlagen, Hochschulleitung, Hochschulgremien		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten 		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten 

		10 Rechtsgrundlagen		100 Allgemeine Rechtsgrundlagen		10 Rechtsgrundlagen		00 Allgemeine Rechtsgrundlagen - Hochschulgesetzgebung		10 Allgemeine Rechtsgrundlagen - Hochschulgesetzgebung		10 Allgemeine Rechtsgrundlagen - Hochschulgesetzgebung

		11 Rechtsgrundlagen		110 Organe der FH		11 Organe der Hochschule		01 Hochschulplanung		11 Hochschulplanung		11 Hochschulplanung

		12 Verwaltungsorgane		120 Verwaltungsorgane und zentrale Einrichtungen		12 Wahlen		02 Organe der Universität (allgemein) - Hochschulleitung		12 Organe der Hochschule (allgemein) - Hochschulleitung		12 Organe der Hochschule (Hochschulleitung und Fakultäten)

		13 Wahlen		130 Hochschulwahlen		13 Angelegenheiten sonstiger hochschulbezogener Gremien		03 Angelegenheiten akademischer Zusammenschlüsse		13 Verwaltungsorgane und zentrale Einrichtungen		13 Verwaltungsorgane und zentrale Einrichtungen

		14 Rechts- und Fachaufsicht		140 Rechts- und Fachaufsicht		14 Angelegenheiten zu anderen Hochschulen/Universitäten		04 Akademische Veranstaltungen - Akademische Symbole		14 Hochschulwahlen		14 Hochschulwahlen

		15 Angelegenheiten akademischer Führungsgremien und sonstiger Vereinigungen		150 Sonstige hochschulbezogene Gremien		15 Forschung und Entwicklung		05 Öffentlichkeitsarbeit		15 Rechtliche Angelegenheiten		15 Fakultäten

		16 Angelegenheiten FH-Uni und andere FHs		160 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit		16 Familiengerechte Hochschule				16 Sonstige hochschulbezogene Gremien		16 Sonstige hochschulbezogene Gremien

		17 Repräsentation und Schulfeiern		170 Beziehungen zu anderen Hochschulen		17 Alumni				17 Beziehungen zu anderen Hochschulen		17 Beziehungen zu anderen Hochschulen

		18 Zentrale Einrichtungen								18 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit		18 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

		19 Forschung								19 Akademische Veranstaltungen und Schulfeiern		19 Akademische Veranstaltungen und Schulfeiern

		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				2 Fakultäten/Fachbereiche		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten; Rechtsangelegenheiten

		20 Rechtsgrundlagen		200 Aufgaben und Gliederung		20 Ministerium		Aufgaben und Gliederung siehe Gr. 13		20 Allgemeines		20 Rechtsgrundlagen

		21 Aufgaben und Gliederung		210 Betriebs- und Wartungsangelegenheiten		21 Aufgaben und Gliederung		Betriebs- und Wartungsangelegenheiten, siehe Hgr. 9		21 Fakultät A		21 Aufgaben und Gliederung

		22 Betriebs- und Wartungsangelegenheiten		220 Hausordnungen		22 Geschäftsgang		Hausordnung, Haftungsfragen, Unfälle, gerichtliche Angelegenheiten siehe Gr. 15		22 Fakultät B		22 Betriebs- und Wartungsangelegenheiten, Hausordnungen

		23 Geschäftsgang		230 Geschäftsgang		23 Haftungsfragen, Unfälle, Diebstähle		Geschäftsgang siehe Gr. 13				23 Geschäftsgang

		24 Haftungsfragen, Unfälle, Diebstähle		240 Haftungsfragen, Diebstähle, Unfälle		24 Datenverarbeitung		Datenverarbeitung siehe Hgr. 8				24 Haftungsfragen, Diebstähle, Unfälle

		25 Datenverarbeitung		250 Gerichtliche Angelegenheiten								25 Rechtliche Angelegenheiten

		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Finanzwesen		3 Haushalt		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

		30 Allgemeine Rechtsgrundlagen		300 Allgemeine Rechtsgrundlagen		30 Rechtsgrundlagen und Regelungen		30 Allgemeine Rechtsgrundlagen		30 Allgemeine Rechtsgrundlagen		30 Allgemeine Rechtsgrundlagen

		31 Haushaltsaufstellung		310 Haushaltsaufstellung		31 Haushaltsaufstellung		31 Haushalt der Universitäten (allgemein)		31 Haushaltsaufstellung		31 Haushaltsaufstellung

		32 Haushaltsvollzug		320 Haushaltsvollzug (Staatshaushalt, Drittmittel)		32 Haushaltsvollzug (Staatsmittel)		32 Haushaltsvollzug		32 Haushaltsvollzug (Staatshaushalt, Drittmittel)		32 Haushaltsvollzug (Staatshaushalt, Drittmittel)

		33 Spenden		330 Haushaltsvollzug (Staatshaushalt, Drittmittel)		33 Sonstige Angelegenheiten		33 Zentraler Handvorschuss mit Geldannahmestelle		33 Kassen- und Rechnungswesen		33 Kassen- und Rechnungswesen

		34 Kassen- und Rechnungswesen		340 Spenden/Schenkungen/Drittmittel		34 Drittmittel		34 Steuerwesen		34 Zentraler Handvorschuss mit Geldannahmestelle		34 Zentraler Handvorschuss mit Geldannahmestelle

		35 Handvorschussverwaltung, Dauervorschussverwaltung, Zahlstelle		350 Kassen- und Rechnungswesen		35 Kassenwesen		35 Beschaffung		35 Beschaffung		35 Beschaffung

		36 Beschaffungswesen		360 "Zahlstelle besonderer Art" (Handvorschuss und Geldannahmestelle)		36 Haushaltssteuerung		36 Bestandsverwaltung		36 Bestandsverwaltung		36 Bestandsverwaltung

		37 Bestandsverwaltung		370 Bestellwesen		37 Statistiken und Abfragen		37 Rechnungsprüfung		37 Spenden/Schenkungen/Stiftungen		37 Spenden/Schenkungen/Stiftungen

				380 Bestandsverwaltung		38 Steuern		38 Post-, Fernsprech- und Rundfunkangelegenheiten

						39 Körperschaftshaushalt		39 Stiftungen - Gemeinnützige Vereine

		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Bauwesen		2 Bauplanung, Bauwesen, Bauverwaltung		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke

		40 Rechtsgrundlagen		400 Rechtsgrundlagen		40 Rechtsgrundlagen		20 Rechtliche Grundlagen		40 Rechtsgrundlagen		40 Rechtsgrundlagen

		41 Bauhaushalt		410 Bauhaushalt		41 Bauhaushalt		21 Bauplanung		41 Bauplanung; Grundsätzliches		41 Bauplanung; Grundsätzliches

		42 Einzelne Bauangelegenheiten		420 Einzelne Bauangelegenheiten		42 einzelne Bauangelegenheiten		22 Grundsätzliche Bauangelegenheiten		42 Bauhaushalt, 		42 Bauhaushalt, 

		43 Liegenschaften, Grunderwerb usw.		430 Liegenschaften, Erbbaurecht		43 Liegenschaften und Grunderwerb		23 Bauangelegenheiten und Bauunterhalt		43 Einzelne Bauangelegenheiten		43 Einzelne Bauangelegenheiten

		44 Kapazitäten		440 Kapazitäten		44 Grundstücks- und Gebäudeunterhalt		24 Bauangelegenheiten und Bauunterhalt		44 Liegenschaften, Grunderwerb usw.		44 Liegenschaften, Grunderwerb usw.

		45 Grundstücks- und Gebädeunterhalt, Betriebsanlagen		450 Gebäudeunterhalt und Betriebsanlagen		45 Betriebsanlagen und Wartungsangelgenheiten		25 Grunderwerb		45 Kapazitäten		45 Kapazitäten

		46 Gebäudeverwaltung		460 Gebäudeverwaltung		46 Gebäudeverwaltung		26 Erschließung		46 Grundstücks- und Gebädeunterhalt, Betriebsanlagen		46 Grundstücks- und Gebädeunterhalt, Betriebsanlagen

		47 Überlassung von Räumen und Geräten an Dritte, Ver- und Anmietungen		470 Überlassung von Räumen an Dritte, Vermietungen, Mitbenutzungen		47 Überlassung von Räumen und Geräte an Dritte, 
Vermietung und Anmietung		27 Anmietungen		47 Gebäudeverwaltung		47 Gebäudeverwaltung

				480 Anmietungen		48 Möbelierung		28 Vermietungen und Untervermietungen		48 Überlassung von Räumen und Geräten an Dritte, Ver- und Anmietungen		48 Überlassung von Räumen und Geräten an Dritte, Ver- und Anmietungen

						49 Ausschreibungen		29 Raumvergabe

		5 Personalwesen		5 Personalwesen				4 Personal		5 Personalwesen		5 Personalwesen

		50 Rechtsgrundlagen		500 Rechtsgrundlagen				40 Allgemeine Rechtsgrundlagen		50 Rechtsgrundlagen		50 Rechtsgrundlagen

		51 Ausschreibungen, Berufungen, Bewerbungen		510 Ausschreibungen, Berufungen, Bewerbungen				41 Personalangelegenheiten allgemein		51 Beamtenangelegenheiten		51 Beamtenangelegenheiten

		52 Beamtenangelegenheiten		520 Beamtenangelegenheiten				42 Personalverhältnisse 		52 Wiss. Angestellte		52 Wiss. Angestellte

		53 Besoldungswesen		530 Besoldungswesen				43 Sonstige Personalangelegenheiten		53 Nichtwiss. Angestellte		53 Nichtwiss. Angestellte

		54 Angestelltenangelegenheiten		540 Angestelltenangelegenheiten				44 Personalfürsorge		54 Arbeiter		54 Arbeiter

		55 Arbeiterangelegenheiten		550 Arbeiterangelegenheiten				45 Personalakten (A-Z)		55 Lehrbeauftragte, Drittmitelbeschäftigte		55 Lehrbeauftragte, Drittmitelbeschäftigte

		56 Steuer- und Versicherungsangelegenheiten		555 Ruhe- bzw. Rentenstandseintritt						56 Hilfskräfte, Aushilfsangestellte, ABM-Kräfte		56 Hilfskräfte, Aushilfsangestellte, ABM-Kräfte

		57 Lehrbeauftragte, Aushilfsangestellte, ABM-Kräfte		560 Steuer- und Versicherungsangelegenheiten						57 Personalverhältnisse und -angelegenheiten (Beurteilungen, Bezügeabrechnungen, Gesundheitsfürsorge, Dienstreisen, persönliche Ehrungen etc.)		57 Personalverhältnisse und -angelegenheiten (Beurteilungen, Bezügeabrechnungen, Gesundheitsfürsorge, Dienstreisen, persönliche Ehrungen etc.)

		58 Sonstige gemeinsame Begriffe		570 Personalvertretung						58 Steuer- und Versicherungs-angelegenheiten; Rente und Ruhestand		58 Steuer- und Versicherungs-angelegenheiten; Rente und Ruhestand

		59 Personalvertretung		580 Lehrbeauftragte, nebenberufliche Lehrkräfte für besondere Aufgaben und stud. Hilfskräfte						59 Personalvertretung		59 Personalvertretung

				590 Sonstiges

		6 Studienangelegenheiten		6 Studentenangelegenheiten		6 Studienangelegenheiten		5 Studentische Angelegenheiten		6 Studium und studentische Angelegenheiten		6 Studium und studentische Angelegenheiten

		60 Rechtsgrundlagen		600 Rechtsgrundlagen		60 Rechtsgrundlagen		50 Allgemeine Rechtsgrundlagen		60 Allgemeine Rechtsgrundlagen		60 Allgemeine Rechtsgrundlagen

		61 Vorbildung (gestrichen)		610 Zulassung ordentlicher Studierender		61 Zulassung, Immatrikulation, Exmatriukulation		51 Voranmeldungen		61 Studienordnungen - Studienpläne - Studiengänge		61 Studienordnungen - Studienpläne - Studiengänge

		62 Zulassung, Immatrikulation, Exmatrikulation		620 Gaststudierende und Ausländer		62 Lehrbetrieb		52 Zulassungsvoraussetzungen		62 Statistik: Vorlesungsverzeichnisse und Studentenzahlen		62 Statistik: Vorlesungsverzeichnisse und Studentenzahlen

		63 Lehrbetrieb		630 Immatrikulation, Exmatrikulation		63 Wechsel und Übergänge		53 Vorlesungsverzeichnis		63 Zulassung, Immatrikulation, Exmatrikulation ordentlicher Studierender		63 Zulassung, Immatrikulation, Exmatrikulation ordentlicher Studierender

		64 Wechsel und Übergänge		640 Lehr- und Studienbetrieb		64 Prüfungsangelegenheiten		54 Stipendien - Förderungen		64 Gaststudierende und Ausländer		64 Gaststudierende und Ausländer

		65 Prüfungsangelegenheiten		650 Praktische Studiensemester		65 Praktikantenangelegenheiten		55 Statistik - Studenten		65 Lehr- und Studienbetrieb [u.a. Virtuelle Hochschule]		65 Lehr- und Studienbetrieb

		66 Praktikantenangelegenheiten		660 Prüfungsangelegenheiten		66 Förderung und Betreuung der Studenten, Stipendien, Studenwerk		56 Persönliche studentische Angelegenheiten		66 Auslandsstudium; Praktische Semester		66 Auslandsstudium; Praktische Semester

		67 Förderung und Betreuung der Studenten, Stipendien, Studentenwerk		670 Förderung der Studenten		67 Exkursionen, Lehrmittel		57 Studentenwerk		67 Prüfungen, Prüfungswesen, Prüfungsordnungen		67 Prüfungen, Prüfungswesen, Prüfungsordnungen

		68 nicht belegt		680 Studentenwerk		68 Studenten allgemein		58 Studentenschaft - Studentische Vereinigungen		68 Förderung und Betreuung der Studenten, Stipendien, Studentenwerk		68 Förderung und Betreuung der Studenten, Stipendien, Studentenwerk

		69 Studenten allgemein		690 Generelle Studentenangelegenheiten		69 Studiengänge		59 Studentenschaft - Gebühren - Versicherungen		69 Generelle Studentenangelegenheiten (Studentischer Konvent, Studentische Vereinigungen, Hochschulorchester etc.)		69 Generelle Studentenangelegenheiten (Studentischer Konvent, Studentische Vereinigungen etc.)

								6 Studium

								60 Allgemeine Rechtsgrundlagen

								61 Studienordnungen - Studienpläne - Studiengänge

								62 Prüfungen, Prüfungswesen, Prüfungsordnungen

								63 Sonstige Ausbildungsgänge

								64 Fernstudium

								65 Prüfervergütungen, Prüfungsgebühren

								66 Förderpreise

								67 Graduiertenkollegien

								68 Multimedia-Einsatz in der Lehre

		7 Allgemeine Korrespondenz		7 Technologietransfer und Weiterbildungsinstitute		7 Zentrale Einrichtungen		7 Forschung		7 Forschung		7 Forschung

				700 Weiterbildungsinstitute		70 Rechenzentrum		70 Allgemeine Rechtsgrundlagen - Richtlinien		70 Allgemeine Rechtsgrundlagen - Richtlinien		70 Rechtsgrundlagen

				701 DiZ		71 International Office		71 Forschungsplan - Allgemein		71 Forschungsplan - Allgemein		71 F & E Strategie (Schwerpunkte, wissenschaftsausschuss, Protokolle)

				702 Mittelstandsinstitut		72 Bibliothek		72 Allgemeiner Schriftverkehr		72 Allgemeiner Schriftverkehr		72 F & E operativ (Finanzen, Personal, Anfragen Ministerium) 

				703 ZAM		73 Zentrum für Weiterbildung (ZfW)		73 Forschungsförderung durch Dritte - Allgemein		73 Forschungsförderung durch Dritte - Allgemein		73 Förderprogramme

				704 Weiterbildungsinfrastruktur		74 Zentrale Einrichtung und Organisation (ZOS)		74 Forschungsvorhaben - Forschungsschwerpunkte		74 Forschungsvorhaben - Forschungsschwerpunkte		74 F&E Projekte (Sach- und Projektakten)

								75 Forschungsbericht		75 Forschungsbericht		75 Patent- und Gebrauchsmustermanagement

								76 Forschungsforum		76 Forschungsforum		76 Kooperative Promotion

								77 Forschungsinstitute		77 Forschungsinstitute		77 Netzwerkaktivitäten

								78 Forschung und Technologietransfer		78 Forschung und Technologietransfer		78 Institute

												79 Weiterbildungsinfrastruktur

						8 Allgemeine Korrespondenz		8 Informationssysteme		8 Informationssysteme		8 IuK

						80 Korrespondenz mit Einzelpersonen		80 EDV in der Zentralen Universitätsverwaltung		80 EDV in der Zentralen Universitätsverwaltung [hier u.a. DMS]		80 Rechtsgrundlagen

						81 Korrespondenz mit Gemeinden und Landratsämter		82 EDV im wissenschaftlichen Bereich		82 EDV im wissenschaftlichen Bereich		81 Vorlagen (Formulare, Checklisten, Merkblätter)

						82 Korrespondenz mit staatlichen Stellen		83 EDV im Bibliotheksbereich		83 EDV im Bibliotheksbereich		82 IuK Leitungsangelegenheiten

						83 Korrespondenz mit Versicherungsanstalten		84 EDV in sonstigen Bereichen		84 EDV in sonstigen Bereichen		83 IT-Vertragsangelegenheiten

						84 Korrespondenz mit der Wirtschaft						84 Mitgliedschaften

						85 Korrespondenz mit dem Arbeitsamt						85 IT-Dienstleistungen

						86 Bayer. Senat/Landtag						86 IT-Infrastruktur (Netzwerk, Hardware, Software)

												87 Beschaffung

												88 Projekte

								9 Technischer Dienst		9 Technischer Dienst		9 Facility Management und Technischer Dienst 

								90 Allgemeine Rechtsgrundlagen		90 Allgemeine Rechtsgrundlagen		90 Rechtsgrundlagen

								91 Technischer Dienst - Allgemein		91 Technischer Dienst - Allgemein		91 Formulare, Merkblätter etc

								92 Hausverwaltung - Allgemein		92 Hausverwaltung - Allgemein		92 Infrastrukturelles Facility Management (Entsorgung, Hausdienste, Reinigung, Schlüsselverwaltung etc.)

								93 Geräteverwaltung - Allgemein		93 Geräteverwaltung - Allgemein		93 Technisches Facility Management (Betriebswerkstätten, Haustechnik, Labore) 

								94 Maschinentechnik  - Allgemein		94 Maschinentechnik  - Allgemein		94 Kaufmännisches Facility Management (Vertragswesen, Energiebeug, Controlling)

								95 Elektrotechnik  - Allgemein		95 Elektrotechnik  - Allgemein		95 Immobilien Facility Management (Gebäudemanagement, Grundbesitzverwaltung, Bauverwaltung etc.)

								96 Sicherheitstechnik  - Allgemein		96 Sicherheitstechnik  - Allgemein		96 Strategisches Facility Management (Nutzungskonzept, Gebäudeplanung, Flächennutzung)

												97 Projekte

























Gruppenebene

		5.1.a) Musteraktenplan und Bewertungskatalog für die zentrale Hochschulverwaltung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) in Bayern

		Aktenplankennzeichen und Betreff		Bewertung		Kommentar		Begründung

		0 Gründung und Geschichte; Grundordnung

		01 Geschichte der HS und ihrer Vorläufer (Chronik)

		010 Geschichte der Vorläuferinstitutionen		A

		011 Geschichte der Hochschule		A

		02 Gründung der HS

		020 Gründungsverordnung		A

		021 Gründungsverhandlungen		A

		022 Gründungsakt		A

		03 Symbole der HS

		030 Wappen		A

		031 Logo		A

		032 Siegel		A

		033 Medaillen		A

		(034 Amtskette)		A		Unterlagen hierzu fallen nur bei einigen wenigen Hochschulen an

		04 Grundordnung der HS

		040 Grundordnungsberatungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sowie Unterlagen zu anderen Hochschulen sind zur Vernichtung freigegeben

		041 Hochschulsatzungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sowie Unterlagen zu anderen Hochschulen sind zur Vernichtung freigegeben

		05 Erweiterungen der HS

		050 Erweiterungsberatungen		A

		051 Erweiterungsakt		A

		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten 

		10 Allgemeine Rechtsgrundlagen - Hochschulgesetzgebung

		100 Hochschulrahmengesetz		V				keine FF

		101 Hochschulgesetze der Länder		V				keine FF

		102 Bayerisches Fachhochschulgesetz		(A)		Unterlagen sind anzubieten, sofern die Hochschule am Verwaltungsakt beteiligt wurde

		103 Bayerisches Hochschulgesetz		(A)		Unterlagen sind anzubieten, sofern die Hochschule am Verwaltungsakt beteiligt wurde

		104 Sonstiges Hochschulrecht		(A)		Unterlagen sind anzubieten, sofern die Hochschule am Verwaltungsakt beteiligt wurde

		11 Hochschulplanung

		110 Allgemeine Hochschulplanungen (Akademikerbedarfs-, Schülerprognosen, etc.)		(A)		Unterlagen sind anzubieten, sofern die Hochschule am Verwaltungsakt beteiligt wurde

		111 Spezielle Hochschulplanungen (Entwicklungs-, Rahmen-, Ausstattungspläne, Zielvereinbarungen)		A

		112 Ministerialkorrespondenz		(A)		Unterlagen sind anzubieten, falls es sich nicht ausschließlich um Kopien von Schreiben handelt, die als Original  vorgangsbezogen unter den jeweiligen AZ abgelegt wurden

		12 Organe der Hochschule (allgemein) - Hochschulleitung

		120 Hochschulleitung und Erweiterte Hochschulleitung (Bestellung, Sitzungen)		A

		121 Rektor/Präsident		A

		121.0 Allgemein 		A

		121.1 Wahl, Bestellung, Amtseinführung		A

		121.2 Rektorats-/Präsidialgeschäftsordnung		A

		121.3 Beschlüsse des Rektorats/Präsidium		A

		121.4 Haus- und Ordnungsrecht des Rektors/Präsidenten		(A)		Anzubieten sind nur herausragende Einzelfälle

		121.5 Jahresbericht		A

		121.6 Repräsentationsangelegenheiten		(A)		Anzubieten sind nur herausragende Einzelfälle

		122 Vizepräsident		A

		123 Senat/Erweiterter Senat		A		Anzubieten sind sowohl Unterlagen zu Bestellungen von Mitgliedern als auch Unterlagen zu den einzelnen Sitzungen

		124 Hochschulrat		A		Anzubieten sind sowohl Unterlagen zu Bestellungen von Mitgliedern als auch Unterlagen zu den einzelnen Sitzungen

		125 Ständige Kommissionen (Zusammensetzung, Protokolle)		A		Anzubieten sind sowohl Unterlagen zu Bestellungen von Mitgliedern als auch Unterlagen zu den einzelnen Sitzungen

		126 Kanzler		A		Anzubieten sind sowohl Unterlagen zu Bestellungen von Mitgliedern als auch Unterlagen zu den einzelnen Sitzungen

		127 Kuratorium 		A		Anzubieten sind sowohl Unterlagen zu Bestellungen von Mitgliedern als auch Unterlagen zu den einzelnen Sitzungen

		13 Verwaltungsorgane und zentrale Einrichtungen

		130 Allgemeines		A

		131 Interne Rundschreiben, Umläufe, Dienstliche Hinweise und Aushänge		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die das Hochschulleben dokumentieren; insbesondere Unterlagen zu (hochschul-)politischen Veranstaltungen

		132 Auslandsamt/International Office		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		133 Career Service		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		134 Studienberatung		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		135 Rechenzentrum		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		136 Bibliothek		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		137 Sprachenzentrum		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		138 Sportzentrum		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		14 Hochschulwahlen [= für Senat und Fakultätsräte]

		140 Hochschulwahlordnung		A

		141 Hochschulwahl- Vorbereitung und Durchführung		V				langfristig unbedeutend

		142 Hochschulwahl - Ergebnisse		(A)		Anzubieten sind nur aggregierte Ergebnisse; die Stimmzettel können vernichtet werden

		15 Fakultäten/Fachbereiche				Anzubieten sind hier und bei den folgenden Aktengruppen die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Fakultäten sowie, soweit vorhanden, die Unterlagen der Fakultäten selbst

		150 Allgemeines		A

		151 Fakultät A		A

		151.0 Allgemeines		A

		151.1 Fachbereichsrat (v.a. Protokolle)		A

		151.2 Dekan		A

		151.3 Prodekan		A

		151.4 Studiendekan		A

		151.5 Berufungsausschuss		A

		151.6 Professuren		A

		151.7 Labore [siehe evtl. 77 Forschungsinstitute]		A

		151.8 Deputatsverwaltung/Einsatzplanung		V				langfristig unbedeutend

		151.9 Materialienverwaltung		V				langfristig unbedeutend

		152 Fakultät B		A

		152.0 Allgemeines		A

		152.1 ...		etc.

		16 Sonstige hochschulbezogene Gremien

		160 Hochschulrektorenkonferenz		V				Stiftung öffentlichen Rechts mit eigener Geschäftsstelle, Archivierung durch Bundesarchiv

		161 Arbeitsgemeinschaft der Hochschulkanzler, "Hochschulkanzler e.V."		A				Verein mit Geschäftsstelle in Hamburg; bei HS kaum Schriftverkehr

		162 Hochschule Bayern e.V.		V				Archivierung durch Abt. V Bayerisches Hauptstaatsarchiv						Archivierung durch BayHStA

		163 Kultusministerkonferenz (KMK)		V				Archivierung durch Bundesarchiv bzw. BayHStA

		164 Wissenschaftsrat		V				Archivierung durch Bundesarchiv

		165 Hochschullehrerbund [Hochschulpersonal]		V				eigene Geschäftsstelle, Archivierung durch Bundesarchiv

		166 Weitere Gremien und Verbünde [z.B. Technologieallianz Oberfranken]		A

		17 Beziehungen zu anderen Hochschulen

		170 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		171 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Bayern		A

		172 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Deutschland		A

		173 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Europa		A

		174 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Afrika		A

		175 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Nordamerika		A

		176 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Südamerika		A

		177 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Asien		A

		178 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Ozeanien		A

		18 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

		180 Pressestelle - Organisation - Allgemeine Presseangelegenheiten		A

		181 Jahrbuch/Studienführer/Vorlesungsverzeichnis der Hochschule		A

		182 Zeitschrift der Hochschule		V				Bibliotheksgut; in Bayerischer Staatsbibliothek sowie teils in Hochschulbibliothek vorhanden

		183 Sonstige Publikationen (Kurzbeschreibungen, Flyer)		(A)		Kurzinformationen zu Studiengängen sind anbietepflichtig

		184 Pressemitteilungen		A

		185 Internetauftritt		A

		186 Mitgliedschaften in hochschulbezogenen Verbänden und Vereinen (DFG, DAAD etc.)		A

		187 Kontakt zu Wirtschaftsverbänden (VDI, VDE, IHK, Handwerkskammer etc.)		A

		188 Lokale und regionale Kontakte (Stadt, Bezirk etc.)		A

		189 Gesellschaft der Freunde der Hochschule - Alumni-Stiftungen		A

		19 Akademische Veranstaltungen und Feiern

		190 Grundsteinlegungen/Richtfeste/Einweihungen		A

		191 Jubiläen/Dies academicus/etc.		A

		192 Gäste der Hochschule		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Besuchen bedeutender Gäste 								wenn möglich nach Vorschlag der HS

		193 Messen/Ausstellungen an der Hochschule		A

		194 Gastvorträge		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Besuchen bedeutender Gäste 

		195 Campus Tag		A

		196 Ehrungen und Auszeichnungen		A

		196.1 Ehrenmitglieder, Ehrensenatoren		A

		197 Schülerangebote (Kidsuni, Girl's Day etc.)		A

		198 Sonstige Feiern (Sommerfest, Fakultätsfeste, Sportfeste etc.)		V				langfristig unbedeutend

		2 Allgemeine Verwaltungs- und Rechtsangelegenheiten

		20 Rechtsgrundlagen, Aufgaben und Gliederung

		200 Allgemeine Rechsgrundlagen zur Hochschulverwaltung		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		201 Geschäftsverteilungsplan		A

		202 Organisationsplan		A

		203 Aufgaben- und Arbeitsplatzbeschreibungen		A

		204 Geschäftsordnungen		A

		205 Verwaltungsvereinfachung		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		21 Geschäftsgang

		210 Allgemeines (AGO etc.)		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		211 Geschäfts- und Dienstanweisungen		A

		212 Dienstpost		V				langfristig unbedeutend

		213 Gebührenwesen		V				langfristig unbedeutend

		214 Registratur und Aktenplan		A

		215 Dokumentenmanagement		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zur Einführung und zum Betrieb

		216 Campus Management System		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zur Einführung und zum Betrieb

		217 elektronische Signatur		A

		218 Dienstsiegel		A

		22 Haftungsfragen, Diebstähle, Unfälle

		220 allgemeines		V				nur allg. rechtliche Regelungen; keine FF

		221 Haftungsfälle		V				langfristig unbedeutend

		222 Besucherunfälle		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zu bedeutenden Einzelfällen

		223 Diebstahl		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zu bedeutenden Einzelfällen								nur herausragende Einzelfälle; Auswahl durch HS

		224 Einbruch		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zu bedeutenden Einzelfällen								nur herausragende Einzelfälle; Auswahl durch HS

		225 Sachbeschädigung		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zu bedeutenden Einzelfällen								nur herausragende Einzelfälle; Auswahl durch HS

		23 Rechtliche Angelegenheiten

		230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		231 Ministerielle Rechtsaufsicht		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		232 Ministerielle Fachaufsicht		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		233 Personalrechtliche Dienstaufsicht 		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		234 Gerichtliche Angelegenheiten 		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		234.1 Arbeitsgerichtliche Angelegenheiten		A

		234.2 Zivilgerichtliche Angelegenheiten		A

		234.3 Verwaltungsgerichtliche Angelegenheiten		A

		234.4 Sonstige gerichtliche Angelegenheiten		A

		235 Rechtliche Begutachtungen		A

		236 IT-Recht, Datenschutz		A

		237 Vergaberecht, Drittmittelverträge		A

		238 Körperschafts- und Stiftungsrecht		A

		239 Hausordnungen, Hausrecht		A

		24 Behördenselbstschutz

		240 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind nur grundsätzliche Pläne sowie Unterlagen zu herausragenden Schadensereignissen								nur Konzepte und Schadensfälle --> A

		241 Brandschutz		(A)		Anzubieten sind nur grundsätzliche Pläne sowie Unterlagen zu herausragenden Schadensereignissen								nur Konzepte und Schadensfälle --> A

		242 Katastrophenschutz		(A)		Anzubieten sind nur grundsätzliche Pläne sowie Unterlagen zu herausragenden Schadensereignissen								nur Konzepte und Schadensfälle --> A

		243 Strahlenschutz		(A)		Anzubieten sind nur grundsätzliche Pläne sowie Unterlagen zu herausragenden Schadensereignissen								nur Konzepte und Schadensfälle --> A

		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

		30 Allgemeine Rechtsgrundlagen

		300 Haushaltsrecht		V				keine FF

		301 Bayerisches Haushaltsgesetz (Verordnung zum Vollzug)		V				keine FF

		302 Haushaltsrecht-Bund		V				keine FF

		303 Kostenwesen, Kostengesetz		V				langfristig unbedeutend bzw. keine FF

		31 Haushaltsaufstellung

		310 Hochschulfinanzstatistik		A

		311 Haushaltsvoranschlag, Haushaltsanforderungen (Haushaltsplan)		A

		312 Nachforderung weiterer Haushaltsmittel		A

		32 Haushaltsvollzug

		320 Haushaltsvollzug Allgemeines		V				langfristig unbedeutend

		321 Verteilung der Haushaltsmittel		V				langfristig unbedeutend

		322 Bedarfsabrechnung		V				langfristig unbedeutend

		323 Beitrag für die Haushaltsabrechnung		V				langfristig unbedeutend

		33 Kassen- und Rechnungswesen

		330 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Regelungen zum Kassen- und Rechnungswesen; allgemeine Unterlagen hierzu können vernichtet werden

		331 HÜL-Listen		V				langfristig unbedeutend

		332 DTA-Listen		V				langfristig unbedeutend

		333 Belege (Haushaltseinnahmen und -ausgaben)		V				langfristig unbedeutend

		334 Anordnungs- und Feststellungsbefugnis		V				langfristig unbedeutend

		335 Gebühren und Beiträge		V				langfristig unbedeutend

		336 Zentraler Handvorschuss mit Geldannahmestelle		V				langfristig unbedeutend

		34 Beschaffung

		340 Ausschreibewesen, Drittmittelrichtlinien, Vertragsrecht, Vergabeverordnung		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		341 Angebote, Bestellungen, Auftragsbestätigung, Reklamationen, Mahnungen		V				langfristig unbedeutend

		342 Großgerätebeschaffung		A

		343 Kaufverträge A-Z (nach Abteilungen)		V				langfristig unbedeutend

		35 Bestandsverwaltung

		350 Allgemeines		V				langfristig unbedeutend

		351 Kopiergeräte		V				langfristig unbedeutend

		352 Dienstfahrzeuge		V				langfristig unbedeutend

		353 Bücherverwaltung, Amtsblätter, Ergänzungslieferungen		V				langfristig unbedeutend

		354 Entbehrliche Gegenstände		V				langfristig unbedeutend

		355 Geräte- und Bestandsverzeichnisse		V				langfristig unbedeutend

		36 Spenden,Schenkungen, Stiftungen

		360 Allgemeine Vermögensangelegenheiten		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		361 Stiftungen und Fonds		A

		362 Sponsoring, Spenden, Spendenbescheinigungen		(A)		Anzubieten sind nur bedeutende Spenden etc.

		363 Förderprogramme, Europäischer Sozialfonds		A

		37 Rechnungsprüfung

		371 Rechnungsprüfung Hochschule		V				keine FF

		372 Querschnittsuntersuchungen		V				keine FF

		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke

		40 Rechtsgrundlagen

		401 Baurecht für Hochschulen		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zur  Baubedarfsplanung

		402 Hochschulbauförderungsgesetz		A

		403 Bundesimmissionsschutzgesetz		V				keine FF; bzw. unbedeutend

		41 Bauplanung, Grundsätzliches, Bauhaushalt

		411 Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht		V				keine FF

		412 Bauhaushalt		V				keine FF

		42 Einzelne Bauangelegenheiten

		421 Große Baumaßnahmen		V				sofern die Überlieferung des staatlichen Bauamts gesichert ist

		422 Umbaumaßnahmen (nach Gebäuden gegliedert)		V				sofern die Überlieferung des staatlichen Bauamts gesichert ist

		423 Kleine Baumaßnahmen		V				unbedeutend

		43 Liegenschaften, Grunderwerb

		431 Staatsgrundbesitzverzeichnis		V				wird bayernweit bei der IMBY geführt

		432 Einheitswertbescheid		V				keine FF

		433 Parkplatzangelegenheiten		V				unbedeutend

		434 Grunderwerb, allgemeines		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zur  Bedarfsplanung

		44 Raummanagement, Überlassung von Räumen und Geräten an Dritte

		440 Raumkapazitäten		A

		441 Raumbelegung, Raumverteilung, Raumverzeichnis		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu grunsätzlichen Konzepten; Einzelreservierungen von Räumen etc. können vernichtet werden

		442 Beschilderung, Gebäudeleitsystem		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu grunsätzlichen Konzepten; Einzelaufträge zu Beschilderungen etc. können vernichtet werden

		443 Schließanlagen, Schlüssel		V				langfristig unbedeutend

		444 Mietkonzept		A

		445 Anmietungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu langfristigen Anmietungen

		446 Vermietungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu langfristigen Vermietungen

		447 Dienstwohnungen		A

		45 Grundstücks- und Gebäudeunterhalt, Betriebsanlagen

		450 Bauunterhalt: Vorschriften und Haushalt		V				keine FF

		451 Bauunterhalt: Vollzug		V				keine FF

		5 Personalwesen

		50 Rechtsgrundlagen

		500 Beamtenrecht		V				keine FF

		500.1 neues Dienstrecht		V				keine FF

		500.2 Besoldungsrecht		V				keine FF

		500.3 Beamtenversorgung		V				keine FF

		501 Bayr. Hochschulpersonalgesetz		V				keine FF

		502 Rechte der Hochschulllehrer		V				keine FF

		503 Berufungsrichtlinien		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		504 Regellehrerverpflichtungsverordnung, Lehrauftragsvorschriften		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		504.1 Richtlinien Forschungsprofessuren		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		504.2 Laufbahnverordnung		V				keine FF

		504.3 Disziplinarrecht		V				keine FF

		505 Tarifrecht der Angestellten		V				keine FF

		506 Tarifrecht der Arbeiter		V				keine FF

		507 Urlaubsrecht		V				keine FF

		508 Nebentätigkeitsvorschriften		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		509 Arbeitsgerichtsbeschleunigungsgesetz		V				keine FF

		509.1 Personalvertretungsgesetz		V				keine FF

		509.2 sonst. Vorschriften, Präsenzpflichten von Profs		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden		keine FF

		509.3 Wissenschaftlerprogramm/wissenschaftliche Mitarbeiter		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden		keine FF

		51 Ausschreibungen, Berufungen, Bewerbungen

		510 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		511 Ausschreibungen für wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal, C-Professuren		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden		nur allg. Rechtlich Vorgaben; keine FF

		512 Berufungsverfahren		A		Anzubieten sind die Unterlagen zu den Berufungsverfahren; die Bewerbungen selbst können vernicht werden

		513 Bewerbungen für Stellen von HS-Lehrern und sonst. Lehrpersonen		V				langfristig unbedeutend

		514 Bewerbungen um sonst. Beamtenstellen		V				langfristig unbedeutend

		515 Bewerbungen um Stellen f. Angestellte		V				langfristig unbedeutend

		516 Bewerbungen um Stellen f. Arbeiter		V				langfristig unbedeutend

		517 Bewerbungen um Lehrstellen		V				langfristig unbedeutend

		52 Beamtenangelegenheiten

		520 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		521 Personalakten - Professoren		A		Komplettarchivierung der Personalhauptakten

		521.1 Personalakten - Erweiterte Hochschulleitung		A		Komplettarchivierung der Personalhauptakten

		521.2 Personalakten - Sonstige Verwaltungsbeamte		(A)		Anzubieten sind die Personalakten der Leiter/-innen der Abteilungen und Serviceeinrichtungen sowie eine Auswahl der Personalakten nach PA-Richtlinie

		522 Abordnungen		V				langfristig unbedeutend

		523 Beförderungen, Eingruppierungen		V				langfristig unbedeutend bzw. In PA

		524 Beurteilungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden		langfristig unbedeutend

		525 Disziplinarmaßnahmen Beamte		V				keine FF; bzw. In PA oder langfristig unbedeutend

		526 Regelstundenmaß, Ermäßigung der Lehrverpflichtung		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden		langfristig unbedeutend

		527 Altersgrenze, Pension, Altersteilzeit		V				keine FF

		53 Besoldungswesen (Beamte)

		530 Besoldungs- und Versorgungsrecht, Vollzug		V				keine FF

		531 Besoldungsdienstalter		V				keine FF

		532 Amts- und  Stellenzulagen		V				keine FF

		533 Bezüge im EDV-Verfahren		V				keine FF

		534 Beförderungen - Hausberufungen von Profs		V				langfristig unbedeutend bzw. In PA und Berufungsakten

		535 Beförderungen - nichtwissenschaftliches Personal		V				langfristig unbedeutend bzw. In PA

		536 Schriftverkehr mit Landesbesoldungsstelle, BfD		V				langfristig unbedeutend

		537 Versorgungsrücklagen		V				keine FF

		54 Angestelltenangelegenheiten

		540 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		541 Personalakten - Hochschullehrer, Lehrpersonen		(A)		Auswahl nach PA-Richtlinie

		542 Personalakten - technische Angestellte		(A)		Anzubieten sind die Personalakten der Leiter/-innen der Abteilungen und Serviceeinrichtungen sowie eine Auswahl der Personalakten nach PA-Richtlinie

		543 Personalakten - Verwaltungsangestellte		(A)		Anzubieten sind die Personalakten der Leiter/-innen der Abteilungen und Serviceeinrichtungen sowie eine Auswahl der Personalakten nach PA-Richtlinie

		544 BAT, Tarifverträge		V				keine FF

		545 Beurteilungen nichtwissenschaftliches Personal		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		546 Ein- und Höhergruppierungen		V				keine FF

		547 Vergütungen		V				keine FF

		548 ABM, Arbeitsamt, BEM		V				keine FF

		549 Altersgrenze, Rente		V				keine FF

		55 Arbeiterangelegenheiten

		550 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		551 Personalakten - Arbeiter		(A)		Anzubieten sind Unterlagen nach PA-Richtlinie

		552 Einreihung in Lohngruppen		V				keine FF

		553 ABM, Arbeitsamt		V				keine FF

		554 Ruhe- bzw. Rentenstandseintritt		V				keine FF

		56 Steuer- und Versicherungsangelegenheiten

		560 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		561 Lohn- und Einkommenssteuer		V				keine FF; unbedeutend

		562 Sozialversicherungen		V				keine FF; unbedeutend

		563 Zusatzversorgung (VBL)		V				keine FF; unbedeutend

		57 Lehrbeauftragte, nebenberufliche Lehrkräfte für besondere Aufgaben und stud. Hilfskräfte

		570 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind nur hochschuleigene Regelungen; allgemeine Regelungen und Personalakten können vernichtet werden

		571 Lehrbeauftragte		(A)		Anzubieten sind nur hochschuleigene Regelungen sowie Personalakten nach Personalaktenrichtlinie; allgemeine Regelungen und weitere Personalakten können vernichtet werden

		572 Nebenberufliche Lehrkräfte für besondere Aufgaben		(A)		Anzubieten sind nur hochschuleigene Regelungen sowie Personalakten nach Personalaktenrichtlinie; allgemeine Regelungen und weitere Personalakten können vernichtet werden

		573 Honorarprofessoren		A

		574 Studentische Hilfskräfte		(A)		Anzubieten sind nur hochschuleigene Regelungen; allgemeine Regelungen und Personalakten können vernichtet werden

		58 Sonstiges

		580 Dienstreisen - Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		581 Fortbildung - Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		582 Dienstjubiläum und Ehrungen - Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zu Ehrungen und Auszeichnungen 

		583 Dienstunfähigkeit - Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal		V				keine FF

		584 Beihilfen, Umzugskosten, Zuschüsse - Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal		V				keine FF

		585 Gleichstellungsbeauftragte(r)		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen und herausragende Einzelfälle; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und unbedeutenden Einzelfälle können vernichtet werden

		588 Konfliktbeauftragte(r)		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen und herausragende Einzelfälle; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und unbedeutenden Einzelfälle können vernichtet werden

		586 Personalentwicklungskonzept		A

		587 familiengerechte HS		A

		587.1 Kinderbetreuung		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		588 Unfallfürsorge, Mutterschutz, Schwerbehindertenschutz		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen und herausragende Einzelfälle; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und unbedeutenden Einzelfälle können vernichtet werden

		59 Personalvertretung

		590 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		591 Personalrat		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Konfliktfällen; Unterlagen zu den Personalratswahlen können vernichtet werden

		592 Beamtenbund		V				keine FF; unbedeutend

		593 Schwerbehindertenvertretungswahl		V				keine FF; unbedeutend

		594 Mitarbeitergespräche		V				keine FF; unbedeutend

		595 Gewerkschaften		V				keine FF; unbedeutend

		6 Studium und studentische Angelegenheiten

		60 Allgemeine Rechtsgrundlagen

		600 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		601 Qualifikationsverordnung, Zulassungsbeschränkungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		602 HS-Zuklassungsgesetz, örtliches Auswahlverfahren		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		603 Satzung der HS		A

		604 Immatrikulationsverordnung		A

		605 Exmatrikulationsverordnung		A

		606 Rahmenprüfungsordnung übrige Länder		V				keine FF

		607 HS-eigene Prüfungsordnungen		A

		608 Rechtsbehelfsbelehrung		V				keine FF

		61 Zulassung, Immatrikulation, Exmatrikulation ordentlicher Studierender

		610 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		611 gleichwertige Bildungsnachweise		V

		612 Härteregelungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		613 Zulassungsverfahren		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		614 Zulassungen aus dem Ausland		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen und herausragende Einzelfälle; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und unbedeutenden Einzelfälle können vernichtet werden

		615 Zentrale Vergabestelle für Studienplätze (ZVS)		V				keine FF; bzw. langfristig unbedeutend

		615.1 Studiengebühren		A		Anzubieten sind Statistiken, Regelungen für die Hochschule, Beschwerden, Streitfälle (ältere Akten)

		616 Studierendenakten		A		Vorgängerinstitutionen (staatlich): Komplettübernahme; FH/Hochschule: 1% (jede 100. Akte nach Matrikelnummer) + berühmte Persönlichkeiten (aus Politik, Sport, Wissenschaft, Kunst, etc.) (vgl. Erläuterungen) 

		617 Beurlaubungen, Unterbrechungen		V				unbedeutend bzw. In Studierendenakten

		618 Gaststudierende		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		618.1 Exmatrikulationen		V		Bei einzelnen Hochschulen sind eigene Aktenserien mit Kopien der Exmatrikulationen vorhanden		Teil des Studierendenakts

		619 Schriftverkehr mit Studienkolleg		A

		619.1 Verband der Studentenschaft		A

		62 Lehr- und Studienbetrieb

		620 Rahmenlehrpläne, Lehrbetrieb in Fachbereichen, Evaluation der Lehre		A

		621 Vorlesungen, Studiengänge, neue Studiengänge, Schwerpunkte etc.		A

		622 Richtlinie Bildung, Institute und Kompetenzzentren		A

		623 verschiedene Institute (ggf.  Ableitungen für die versch. Institute)		A

		624 Studiengang Bachelor		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		625 Masterstudium, Aufbaukurse		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		626 Duales Studium		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		627 Promotionsmöglichkeit		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen sowie Kooperationen mit Universitäten; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		628 Fernstudium		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		629 Vorlesungsverzeichnis		A										Veröffentlichte Vorlesungsverzeichnisse -> A?

		63 Prüfungsangelegenheiten

		630 Prüfungswesen allg.		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		631 Prüfungsausschuss		A										der Prüfungskommission übergeordnet für ganze HS --> A

		632 Prüfungskommission versch. Fachbereiche		V				nur Entscheidungen zu einzelnen Klausurnoten						Abstimmung über einzelne Noten in einzelnen Prüfungen -> V?; Zusammensetzung, Wahl etc. -> A?

		633 Geheimhaltungsvereinbarungen, Prüfungsarbeiten		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		634 Vorprüfungen		V				unbedeutend bzw. In Studierendenakten

		635 Abschlussprüfungen, Diplomarbeiten		(A)		Auswahl: Anzubieten sind Abschlussarbeiten/Diplomarbeiten der Studierenden, deren Studentenakten archiviert werden + preigekrönte Arbeiten								Auswahl gemäß Auswahl der Studierendenakten bei HAW

		636 Graduierung		A

		637 Diplomierung		A

		638 Promotionen		A

		639 Prüfungspläne		A

		64 Praktische Studiensemester

		640 Allgemeines		A

		641 Ausschuss, Verwaltungsrichtlinien		A

		642 Kontakte zu Industrie, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung		A

		643 prakt. Studiensemester versch. Fachbereiche		A										(A)? keine Einzelfälle

		65 Förderung der Studenten 

		650 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		651 BaföG, Darlehen		V				keine FF

		652 Stipendien, Hochschulkooperationen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen bzw. Kooperationen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		653 Akademische Dienste (DAAD, Erasmus etc.)		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen bzw. Kooperationen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		654 Studienvorbereitungskurse		A

		655 sonst. Förderung von Studenten		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Richtlinien sowie herausragende Einzelfälle

		656 Behinderte Studenten		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Richtlinien sowie herausragende Einzelfälle

		657 Studienberatung		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Richtlinien sowie herausragende Einzelfälle

		658 Betreuung von ausländischen Studenten		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Richtlinien sowie herausragende Einzelfälle

		659 Berufsberatung		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Richtlinien sowie herausragende Einzelfälle

		66 Studentenwerk

		660 Allgemeines		V

		661 Pflichtbeiträge Studentenwerk		V				FF Studentenwerk

		662 Mensa		V				FF Studentenwerk

		663 Studentenwohnheim		V				FF Studentenwerk

		67 Generelle Studentenangelegenheiten (Studentischer Konvent, Studentische Vereinigungen etc.)

		670 Allgemeines		A

		671 Studentengemeinden, Studentenverbindungen 		A

		672 Fachschaftsvertretungen		A

		673 Absolventen, Werbung durch Firmen und Behörden		A

		674 Studentische Initiativen (Hochschulpolitik, Feiern etc.)		A

		675 Hochschulsport		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Richtlinien, Unterlagen zu Kooperationen sowie herausragende Einzelfälle

		7 Forschung

		70 Rechtsgrundlagen

		700 Europäische Union (EU)		V				keine FF

		701 Bundesrepublik Deutschland (allg. Nebenbestimm., etc.)		V				keine FF

		702 Bayern		V				keine FF

		703 Urheberrecht		V				keine FF

		704 Personalspezifisches		V				keine FF

		705 LufV (Lehrverpflichtungsverordnung)		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		71 F & E Strategie (Schwerpunkte, wissenschaftsausschuss, Protokolle)

		710 Allgemeines		A

		711 Forschungsschwerpunkte, Kompetenzfelder		A

		712 Wissenschaftsausschuss		A

		713 F & E intern (Jour Fixe, Protokolle, etc.)		A

		714 Auftragsforschung		A

		72 F & E operativ (Finanzen, Personal, Anfragen Ministerium) 

		720 Allgemeines (Musterverträge etc.)		A 

		721 Finanzen		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zur Festlegung der Laborkostensätze, Personalsätze sowie zur Kostenabschätzung

		722 Personal		A

		723 Anfragen Ministerium		V				FF MWiss

		724 Kooperation mit Unternehmen		A		Anzubieten sind insbesondere Verträge, Unterlagen zur Anbahnung von Kooperationen etc.

		725 Rahmenverträge		A

		726 Bonus- und Forschungsprämien		A 

		73 Förderprogramme

		730 BMBF		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel

		731 BMWI		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel

		732 DFG		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel

		733 Europäische Union (EU)		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel

		734 Bundesland		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel

		735 Stiftungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel

		736 Sonstige		A		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel

		74 F&E Projekte (Sach- und Projektakten)

		740 Allgemeines		A

		741 Projektideen, Ideensammlungen und Vorschläge für Projekte		A

		742 Sachakten, Allg. Projektmanagement		A

		743 Projektakten, Verwaltungsunterlagen für Einzelprojekte		A		Anzubieten sind die Verwaltungsakten, projektbegleitenden Unterlagen und Forschungsberichte zu den Einzelprojekten; die Forschungsdaten sind nicht anzubieten

		75 Patent- und Gebrauchsmustermanagement

		750 Allgemeines		A

		751 Patente		A

		752 Gebrauchsmuster		A

		753 Geschmacksmuster		A

		76 Kooperative Promotion

		760 Allgemeines		A

		761 Promotionen		A

		762 Graduiertenkollegs		A

		77 Netzwerkaktivitäten

		770 Netzwerke und Cluster		A		Insbesondere Unterlagen zu Kooperationen, Protokolle gemeinsamer Besprechungen etc.

		771 Forschungsinstitute		A		Insbesondere Unterlagen zu Kooperationen, Protokolle gemeinsamer Besprechungen etc.

		772 Forschungsreferenten		A		Insbesondere Unterlagen zu Kooperationen, Protokolle gemeinsamer Besprechungen etc.

		78 Weiterbildungsinfrastruktur und Technologietransfer

		780 Allgemeines		A

		781 Veranstaltungen		A

		782 Hochschuleigenes Institut bzw. Serviceeinrichtung zur Weiterbildung bzw. zum Technologietransfer		A

		783 Kooperation mit Dritten 		A

		8 Information und Kommunikation (IuK)

		80 IuK Leitungsangelegenheiten

		800 Allgemeines		A

		801 Formulare, Checklisten, Merkblätter		V				langfristig unbedeutend

		801 Strategische Ausrichtung		A

		802 IuK Haushaltsangelegenheiten		V

		803 Personalmanagement		V

		804 IuK Besprechungen		A

		805 IT-Vertragsangelegenheiten		A

		81 Mitgliedschaften

		810 Allgemeines		A

		811 Vereine und Verbände		A

		812 Externe Arbeitsgruppen		A

		82 IT-Dienstleistungen / IT-Support

		820 Allgemeines		V

		821 IT-Support - Grundsatzangelegenheiten und Organisation		A

		822 IT-Support - Einzelaufträge		V

		83 IT-Infrastruktur (Netzwerk, Hardware, Software, Handbücher)

		830 Allgemeines		A

		831 Campus-Netzwerk		A

		832 Hardware		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zur Erstausstattung und zu größeren Anschaffungen

		833 Software		(A)		Anzubieten sind Handbücher und Unterlagen zur Nutzung und zum Betrieb von eingesetzten Softwarelösungen und Fachverfahren abseits der Standardprodukte

		84 Beschaffung

		840 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		841 Hardware		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zur Erstausstattung und zu größeren Anschaffungen

		842 Software		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu eingesetzten Fachverfahren und Softwarelösungen abseits der Standardprodukte

		843 Sonstige Materialien		V				unbedeutend

		85 Projekte

		850 Allgemeines 		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Einführungsprojekten sowie zum technischen Aufbau und organisatorischen Umsetzung

		851 DMS (technische Umsetzung)		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Einführungsprojekten sowie zum technischen Aufbau und organisatorischen Umsetzung

		852 CMS (technische Umsetzung)		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Einführungsprojekten sowie zum technischen Aufbau und organisatorischen Umsetzung

		852 Intranet		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Einführungsprojekten sowie zum technischen Aufbau und organisatorischen Umsetzung

		853 Homepage		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Einführungsprojekten sowie zum technischen Aufbau und organisatorischen Umsetzung

		854 Weitere Projekte		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Einführungsprojekten sowie zum technischen Aufbau und organisatorischen Umsetzung

		9 Facility Management und technischer Dienst 

		90 Rechtsgrundlagen und Formulare

		900 Allgemeines		V

		901 Haftungsfragen		V				unbedeutend

		902 Verordnungen		V				keine FF

		903 Gesetze		V				keine FF

		904 Außergewöhnliche Ereignisse		A

		905 Formulare, Merkblätter etc		V				unbedeutend

		91 Infrastrukturelles Facility Management

		910 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind grundsätzliche hochschuleigene organisatorische Regelungen

		911 Entsorgung		V				unbedeutend

		912 Hausdienste		V				unbedeutend

		913 Reinigung		V				unbedeutend

		914 Medienverwaltung		V				unbedeutend

		915 Fuhrpark, Geräte, zentrales Lager		V				unbedeutend

		916 Schlüssel, Zutrittskontrolle		V				unbedeutend

		917 Sonstige Dienstleistungen		V				unbedeutend

		918 Aussenanlage		(A)		Anzubieten sind Konzepte und Pläne zur Gestaltung der Außenanlage; Unterlagen zu kleineren Einzelmaßnahmen sind zur Vernichtung freigegeben

		919 Umzugsmanagement		V				unbedeutend

		92 Technisches Facility Management 

		920 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind grundsätzliche hochschuleigene organisatorische Regelungen

		921Betriebswerkstätten		A

		922 Zentrale Versorgung, Haustechnik		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zum Gesamtkonzept; Unterlagen zum Betrieb und Einzelfälle können vernichtet werden

		923 Brandschutz		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zum Brandschutzkonzept sowie zu Brandfällen

		924 Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro		V				unbedeutend

		925 Kälte, Luftdruck, PV, GIT		V				unbedeutend

		926 EDV/Kommunikationstechnik		V				unbedeutend

		927 Labore und Werkstätten		A

		93 Kaufmännisches Facility Management 

		930 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind grundsätzliche hochschuleigene organisatorische Regelungen

		931 Vertragswesen		A

		932 Controlling		V				unbedeutend

		94 Immobilien Facility Management 

		940 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind grundsätzliche hochschuleigene organisatorische Regelungen

		941 Gebäudemanagement		V				unbedeutend

		942 Grundbesitzmanagement		V				unbedeutend; keine FF

		943 Baumanagement		V				unbedeutend bzw. Überlieferung bei Bauamt

		944 Bauunterhalt		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu größeren Maßnahmen des Bauunterhalts

		945 Beflaggung		V				unbedeutend

		946 Gebäudeschmuck		V				unbedeutend

		947 Aushänge		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zur Dokumentation des Hochschullebens und insbesondere zu politischen Veranstaltungen

		95 Strategisches Facility Management 

		950 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind grundsätzliche hochschuleigene organisatorische Regelungen

		951 Facilityplanung		(A)		Anzubieten sind grundlegende Planungsunterlagen und Konzepte

		952 Nutzungskonzept		(A)		Anzubieten sind grundlegende Planungsunterlagen und Konzepte

		953 Gebäudeplanung		(A)		Anzubieten sind grundlegende Planungsunterlagen und Konzepte





































































































































































































Tabelle3






Tabelle1

		HS Augsburg		HS Kempten		HS Neu-Ulm		Universitäten		Musteraktenplan Hochschulen Bayern (J. Staudenmaier)		Musteraktenplan Hochschulen Bayern

		0 Entwicklung der HS; Statistik; Öffentlichkeitsarbeit		0 Entwicklung der HS; Statistik		0 Entwicklung der Hochschule, Statistik, Öffentlichkeitsarbeit		0 Rechtsgrundlagen, Hochschulleitung, Hochschulgremien		0 Gründung und Geschichte; Satzung		0 Gründung und Geschichte; Satzung

		1 Hochschulangelegenheiten		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten		1 Hochschulangelegenheiten		1 Organisation, Satzung, Struktur		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten 		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten 

		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		2 allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		2 Bauplanung, Bauwesen, Bauverwaltung				2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Haushalt		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Personal		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke

		5 Personalwesen		5 Personalwesen		5 Personalwesen		5 Studentische Angelegenheiten		5 Personalwesen		5 Personalwesen

		6 Studienangelegenheiten		6 Studentenangelegenheiten		6 Studienangelegenheiten		6 Studium		6 Studium und studentische Angelegenheiten		6 Studium und studentische Angelegenheiten

		7 Allgemeine Korrespondenz		7 Technologietransfer und Weiterbildungsinstitute		7 zentrale Einrichtungen		7 Forschung		7 Forschung		7 Forschung, Weiterbildungsinstitute

						8 allgemeine Korrespondenz		8 Informationssysteme		8 Informationssysteme		8 IuK

								9 Technischer Dienst		9 Technischer Dienst		9 Facility Management und Technischer Dienst 

		0 Entwicklung der HS; Statistik; Öffentlichkeitsarbeit		0 Entwicklung der HS; Statistik		0 Entwicklung der HS, Statisitk, Öffentlichkeitsarbeit		1 Organisation - Satzung - Struktur		0 Gründung und Geschichte; Grundordnung		0 Gründung und Geschichte; Grundordnung

		00 Geschichte und Entwicklung		10 Entstehungsgeschichte der FH		01 Statistisches Material		10 Verwaltungsrechtliche Grundlagen		01 Geschichte der HS und ihrer Vorläufer (Chronik)		01 Geschichte der HS und ihrer Vorläufer (Chronik)

		01 Statistisches Material		20 Grundlagen der Hochschulgründung		02 Öffentlichkeitsarbeit		11 Grundordnung der Universität		02 Gründung der HS		02 Gründung der HS

		02 Öffentlichkeitsarbeit		30 Statistisches Material		03 Fachrichtungen, Studiengänge, Studienschwerpunkte		12 Geschichte der Universität und ihrer Vorläufer		03 Symbole der HS		03 Symbole der HS

		03 Übernahme Rudolf-Diesel-Polytechnikum; Werkschule				04 Ausbauplanung		13 Zentrale Universitätsverwaltung		04 Grundordnung der HS		04 Grundordnung der HS

		04 Fachrichtungen, Studienschwerpunkte, Studiengänge						14 Angelegenheiten der Fakultäten		05 Erweiterungen der HS		05 Erweiterungen der HS

								15 Zentrale Betriebseinheiten		 

								16 Personalvertretungen

		1 Hochschulangelegenheiten		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten		1 Hochschulangelegenheiten		0 Rechtsgrundlagen, Hochschulleitung, Hochschulgremien		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten 		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten 

		10 Rechtsgrundlagen		100 Allgemeine Rechtsgrundlagen		10 Rechtsgrundlagen		00 Allgemeine Rechtsgrundlagen - Hochschulgesetzgebung		10 Allgemeine Rechtsgrundlagen - Hochschulgesetzgebung		10 Allgemeine Rechtsgrundlagen - Hochschulgesetzgebung

		11 Rechtsgrundlagen		110 Organe der FH		11 Organe der Hochschule		01 Hochschulplanung		11 Hochschulplanung		11 Hochschulplanung

		12 Verwaltungsorgane		120 Verwaltungsorgane und zentrale Einrichtungen		12 Wahlen		02 Organe der Universität (allgemein) - Hochschulleitung		12 Organe der Hochschule (allgemein) - Hochschulleitung		12 Organe der Hochschule (Hochschulleitung und Fakultäten)

		13 Wahlen		130 Hochschulwahlen		13 Angelegenheiten sonstiger hochschulbezogener Gremien		03 Angelegenheiten akademischer Zusammenschlüsse		13 Verwaltungsorgane und zentrale Einrichtungen		13 Verwaltungsorgane und zentrale Einrichtungen

		14 Rechts- und Fachaufsicht		140 Rechts- und Fachaufsicht		14 Angelegenheiten zu anderen Hochschulen/Universitäten		04 Akademische Veranstaltungen - Akademische Symbole		14 Hochschulwahlen		14 Hochschulwahlen

		15 Angelegenheiten akademischer Führungsgremien und sonstiger Vereinigungen		150 Sonstige hochschulbezogene Gremien		15 Forschung und Entwicklung		05 Öffentlichkeitsarbeit		15 Rechtliche Angelegenheiten		15 Fakultäten

		16 Angelegenheiten FH-Uni und andere FHs		160 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit		16 Familiengerechte Hochschule				16 Sonstige hochschulbezogene Gremien		16 Sonstige hochschulbezogene Gremien

		17 Repräsentation und Schulfeiern		170 Beziehungen zu anderen Hochschulen		17 Alumni				17 Beziehungen zu anderen Hochschulen		17 Beziehungen zu anderen Hochschulen

		18 Zentrale Einrichtungen								18 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit		18 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

		19 Forschung								19 Akademische Veranstaltungen und Schulfeiern		19 Akademische Veranstaltungen und Schulfeiern

		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				2 Fakultäten/Fachbereiche		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten; Rechtsangelegenheiten

		20 Rechtsgrundlagen		200 Aufgaben und Gliederung		20 Ministerium		Aufgaben und Gliederung siehe Gr. 13		20 Allgemeines		20 Rechtsgrundlagen

		21 Aufgaben und Gliederung		210 Betriebs- und Wartungsangelegenheiten		21 Aufgaben und Gliederung		Betriebs- und Wartungsangelegenheiten, siehe Hgr. 9		21 Fakultät A		21 Aufgaben und Gliederung

		22 Betriebs- und Wartungsangelegenheiten		220 Hausordnungen		22 Geschäftsgang		Hausordnung, Haftungsfragen, Unfälle, gerichtliche Angelegenheiten siehe Gr. 15		22 Fakultät B		22 Betriebs- und Wartungsangelegenheiten, Hausordnungen

		23 Geschäftsgang		230 Geschäftsgang		23 Haftungsfragen, Unfälle, Diebstähle		Geschäftsgang siehe Gr. 13				23 Geschäftsgang

		24 Haftungsfragen, Unfälle, Diebstähle		240 Haftungsfragen, Diebstähle, Unfälle		24 Datenverarbeitung		Datenverarbeitung siehe Hgr. 8				24 Haftungsfragen, Diebstähle, Unfälle

		25 Datenverarbeitung		250 Gerichtliche Angelegenheiten								25 Rechtliche Angelegenheiten

		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Finanzwesen		3 Haushalt		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

		30 Allgemeine Rechtsgrundlagen		300 Allgemeine Rechtsgrundlagen		30 Rechtsgrundlagen und Regelungen		30 Allgemeine Rechtsgrundlagen		30 Allgemeine Rechtsgrundlagen		30 Allgemeine Rechtsgrundlagen

		31 Haushaltsaufstellung		310 Haushaltsaufstellung		31 Haushaltsaufstellung		31 Haushalt der Universitäten (allgemein)		31 Haushaltsaufstellung		31 Haushaltsaufstellung

		32 Haushaltsvollzug		320 Haushaltsvollzug (Staatshaushalt, Drittmittel)		32 Haushaltsvollzug (Staatsmittel)		32 Haushaltsvollzug		32 Haushaltsvollzug (Staatshaushalt, Drittmittel)		32 Haushaltsvollzug (Staatshaushalt, Drittmittel)

		33 Spenden		330 Haushaltsvollzug (Staatshaushalt, Drittmittel)		33 Sonstige Angelegenheiten		33 Zentraler Handvorschuss mit Geldannahmestelle		33 Kassen- und Rechnungswesen		33 Kassen- und Rechnungswesen

		34 Kassen- und Rechnungswesen		340 Spenden/Schenkungen/Drittmittel		34 Drittmittel		34 Steuerwesen		34 Zentraler Handvorschuss mit Geldannahmestelle		34 Zentraler Handvorschuss mit Geldannahmestelle

		35 Handvorschussverwaltung, Dauervorschussverwaltung, Zahlstelle		350 Kassen- und Rechnungswesen		35 Kassenwesen		35 Beschaffung		35 Beschaffung		35 Beschaffung

		36 Beschaffungswesen		360 "Zahlstelle besonderer Art" (Handvorschuss und Geldannahmestelle)		36 Haushaltssteuerung		36 Bestandsverwaltung		36 Bestandsverwaltung		36 Bestandsverwaltung

		37 Bestandsverwaltung		370 Bestellwesen		37 Statistiken und Abfragen		37 Rechnungsprüfung		37 Spenden/Schenkungen/Stiftungen		37 Spenden/Schenkungen/Stiftungen

				380 Bestandsverwaltung		38 Steuern		38 Post-, Fernsprech- und Rundfunkangelegenheiten

						39 Körperschaftshaushalt		39 Stiftungen - Gemeinnützige Vereine

		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Bauwesen		2 Bauplanung, Bauwesen, Bauverwaltung		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke

		40 Rechtsgrundlagen		400 Rechtsgrundlagen		40 Rechtsgrundlagen		20 Rechtliche Grundlagen		40 Rechtsgrundlagen		40 Rechtsgrundlagen

		41 Bauhaushalt		410 Bauhaushalt		41 Bauhaushalt		21 Bauplanung		41 Bauplanung; Grundsätzliches		41 Bauplanung; Grundsätzliches

		42 Einzelne Bauangelegenheiten		420 Einzelne Bauangelegenheiten		42 einzelne Bauangelegenheiten		22 Grundsätzliche Bauangelegenheiten		42 Bauhaushalt, 		42 Bauhaushalt, 

		43 Liegenschaften, Grunderwerb usw.		430 Liegenschaften, Erbbaurecht		43 Liegenschaften und Grunderwerb		23 Bauangelegenheiten und Bauunterhalt		43 Einzelne Bauangelegenheiten		43 Einzelne Bauangelegenheiten

		44 Kapazitäten		440 Kapazitäten		44 Grundstücks- und Gebäudeunterhalt		24 Bauangelegenheiten und Bauunterhalt		44 Liegenschaften, Grunderwerb usw.		44 Liegenschaften, Grunderwerb usw.

		45 Grundstücks- und Gebädeunterhalt, Betriebsanlagen		450 Gebäudeunterhalt und Betriebsanlagen		45 Betriebsanlagen und Wartungsangelgenheiten		25 Grunderwerb		45 Kapazitäten		45 Kapazitäten

		46 Gebäudeverwaltung		460 Gebäudeverwaltung		46 Gebäudeverwaltung		26 Erschließung		46 Grundstücks- und Gebädeunterhalt, Betriebsanlagen		46 Grundstücks- und Gebädeunterhalt, Betriebsanlagen

		47 Überlassung von Räumen und Geräten an Dritte, Ver- und Anmietungen		470 Überlassung von Räumen an Dritte, Vermietungen, Mitbenutzungen		47 Überlassung von Räumen und Geräte an Dritte, 
Vermietung und Anmietung		27 Anmietungen		47 Gebäudeverwaltung		47 Gebäudeverwaltung

				480 Anmietungen		48 Möbelierung		28 Vermietungen und Untervermietungen		48 Überlassung von Räumen und Geräten an Dritte, Ver- und Anmietungen		48 Überlassung von Räumen und Geräten an Dritte, Ver- und Anmietungen

						49 Ausschreibungen		29 Raumvergabe

		5 Personalwesen		5 Personalwesen				4 Personal		5 Personalwesen		5 Personalwesen

		50 Rechtsgrundlagen		500 Rechtsgrundlagen				40 Allgemeine Rechtsgrundlagen		50 Rechtsgrundlagen		50 Rechtsgrundlagen

		51 Ausschreibungen, Berufungen, Bewerbungen		510 Ausschreibungen, Berufungen, Bewerbungen				41 Personalangelegenheiten allgemein		51 Beamtenangelegenheiten		51 Beamtenangelegenheiten

		52 Beamtenangelegenheiten		520 Beamtenangelegenheiten				42 Personalverhältnisse 		52 Wiss. Angestellte		52 Wiss. Angestellte

		53 Besoldungswesen		530 Besoldungswesen				43 Sonstige Personalangelegenheiten		53 Nichtwiss. Angestellte		53 Nichtwiss. Angestellte

		54 Angestelltenangelegenheiten		540 Angestelltenangelegenheiten				44 Personalfürsorge		54 Arbeiter		54 Arbeiter

		55 Arbeiterangelegenheiten		550 Arbeiterangelegenheiten				45 Personalakten (A-Z)		55 Lehrbeauftragte, Drittmitelbeschäftigte		55 Lehrbeauftragte, Drittmitelbeschäftigte

		56 Steuer- und Versicherungsangelegenheiten		555 Ruhe- bzw. Rentenstandseintritt						56 Hilfskräfte, Aushilfsangestellte, ABM-Kräfte		56 Hilfskräfte, Aushilfsangestellte, ABM-Kräfte

		57 Lehrbeauftragte, Aushilfsangestellte, ABM-Kräfte		560 Steuer- und Versicherungsangelegenheiten						57 Personalverhältnisse und -angelegenheiten (Beurteilungen, Bezügeabrechnungen, Gesundheitsfürsorge, Dienstreisen, persönliche Ehrungen etc.)		57 Personalverhältnisse und -angelegenheiten (Beurteilungen, Bezügeabrechnungen, Gesundheitsfürsorge, Dienstreisen, persönliche Ehrungen etc.)

		58 Sonstige gemeinsame Begriffe		570 Personalvertretung						58 Steuer- und Versicherungs-angelegenheiten; Rente und Ruhestand		58 Steuer- und Versicherungs-angelegenheiten; Rente und Ruhestand

		59 Personalvertretung		580 Lehrbeauftragte, nebenberufliche Lehrkräfte für besondere Aufgaben und stud. Hilfskräfte						59 Personalvertretung		59 Personalvertretung

				590 Sonstiges

		6 Studienangelegenheiten		6 Studentenangelegenheiten		6 Studienangelegenheiten		5 Studentische Angelegenheiten		6 Studium und studentische Angelegenheiten		6 Studium und studentische Angelegenheiten

		60 Rechtsgrundlagen		600 Rechtsgrundlagen		60 Rechtsgrundlagen		50 Allgemeine Rechtsgrundlagen		60 Allgemeine Rechtsgrundlagen		60 Allgemeine Rechtsgrundlagen

		61 Vorbildung (gestrichen)		610 Zulassung ordentlicher Studierender		61 Zulassung, Immatrikulation, Exmatriukulation		51 Voranmeldungen		61 Studienordnungen - Studienpläne - Studiengänge		61 Studienordnungen - Studienpläne - Studiengänge

		62 Zulassung, Immatrikulation, Exmatrikulation		620 Gaststudierende und Ausländer		62 Lehrbetrieb		52 Zulassungsvoraussetzungen		62 Statistik: Vorlesungsverzeichnisse und Studentenzahlen		62 Statistik: Vorlesungsverzeichnisse und Studentenzahlen

		63 Lehrbetrieb		630 Immatrikulation, Exmatrikulation		63 Wechsel und Übergänge		53 Vorlesungsverzeichnis		63 Zulassung, Immatrikulation, Exmatrikulation ordentlicher Studierender		63 Zulassung, Immatrikulation, Exmatrikulation ordentlicher Studierender

		64 Wechsel und Übergänge		640 Lehr- und Studienbetrieb		64 Prüfungsangelegenheiten		54 Stipendien - Förderungen		64 Gaststudierende und Ausländer		64 Gaststudierende und Ausländer

		65 Prüfungsangelegenheiten		650 Praktische Studiensemester		65 Praktikantenangelegenheiten		55 Statistik - Studenten		65 Lehr- und Studienbetrieb [u.a. Virtuelle Hochschule]		65 Lehr- und Studienbetrieb

		66 Praktikantenangelegenheiten		660 Prüfungsangelegenheiten		66 Förderung und Betreuung der Studenten, Stipendien, Studenwerk		56 Persönliche studentische Angelegenheiten		66 Auslandsstudium; Praktische Semester		66 Auslandsstudium; Praktische Semester

		67 Förderung und Betreuung der Studenten, Stipendien, Studentenwerk		670 Förderung der Studenten		67 Exkursionen, Lehrmittel		57 Studentenwerk		67 Prüfungen, Prüfungswesen, Prüfungsordnungen		67 Prüfungen, Prüfungswesen, Prüfungsordnungen

		68 nicht belegt		680 Studentenwerk		68 Studenten allgemein		58 Studentenschaft - Studentische Vereinigungen		68 Förderung und Betreuung der Studenten, Stipendien, Studentenwerk		68 Förderung und Betreuung der Studenten, Stipendien, Studentenwerk

		69 Studenten allgemein		690 Generelle Studentenangelegenheiten		69 Studiengänge		59 Studentenschaft - Gebühren - Versicherungen		69 Generelle Studentenangelegenheiten (Studentischer Konvent, Studentische Vereinigungen, Hochschulorchester etc.)		69 Generelle Studentenangelegenheiten (Studentischer Konvent, Studentische Vereinigungen etc.)

								6 Studium

								60 Allgemeine Rechtsgrundlagen

								61 Studienordnungen - Studienpläne - Studiengänge

								62 Prüfungen, Prüfungswesen, Prüfungsordnungen

								63 Sonstige Ausbildungsgänge

								64 Fernstudium

								65 Prüfervergütungen, Prüfungsgebühren

								66 Förderpreise

								67 Graduiertenkollegien

								68 Multimedia-Einsatz in der Lehre

		7 Allgemeine Korrespondenz		7 Technologietransfer und Weiterbildungsinstitute		7 Zentrale Einrichtungen		7 Forschung		7 Forschung		7 Forschung

				700 Weiterbildungsinstitute		70 Rechenzentrum		70 Allgemeine Rechtsgrundlagen - Richtlinien		70 Allgemeine Rechtsgrundlagen - Richtlinien		70 Rechtsgrundlagen

				701 DiZ		71 International Office		71 Forschungsplan - Allgemein		71 Forschungsplan - Allgemein		71 F & E Strategie (Schwerpunkte, wissenschaftsausschuss, Protokolle)

				702 Mittelstandsinstitut		72 Bibliothek		72 Allgemeiner Schriftverkehr		72 Allgemeiner Schriftverkehr		72 F & E operativ (Finanzen, Personal, Anfragen Ministerium) 

				703 ZAM		73 Zentrum für Weiterbildung (ZfW)		73 Forschungsförderung durch Dritte - Allgemein		73 Forschungsförderung durch Dritte - Allgemein		73 Förderprogramme

				704 Weiterbildungsinfrastruktur		74 Zentrale Einrichtung und Organisation (ZOS)		74 Forschungsvorhaben - Forschungsschwerpunkte		74 Forschungsvorhaben - Forschungsschwerpunkte		74 F&E Projekte (Sach- und Projektakten)

								75 Forschungsbericht		75 Forschungsbericht		75 Patent- und Gebrauchsmustermanagement

								76 Forschungsforum		76 Forschungsforum		76 Kooperative Promotion

								77 Forschungsinstitute		77 Forschungsinstitute		77 Netzwerkaktivitäten

								78 Forschung und Technologietransfer		78 Forschung und Technologietransfer		78 Institute

												79 Weiterbildungsinfrastruktur

						8 Allgemeine Korrespondenz		8 Informationssysteme		8 Informationssysteme		8 IuK

						80 Korrespondenz mit Einzelpersonen		80 EDV in der Zentralen Universitätsverwaltung		80 EDV in der Zentralen Universitätsverwaltung [hier u.a. DMS]		80 Rechtsgrundlagen

						81 Korrespondenz mit Gemeinden und Landratsämter		82 EDV im wissenschaftlichen Bereich		82 EDV im wissenschaftlichen Bereich		81 Vorlagen (Formulare, Checklisten, Merkblätter)

						82 Korrespondenz mit staatlichen Stellen		83 EDV im Bibliotheksbereich		83 EDV im Bibliotheksbereich		82 IuK Leitungsangelegenheiten

						83 Korrespondenz mit Versicherungsanstalten		84 EDV in sonstigen Bereichen		84 EDV in sonstigen Bereichen		83 IT-Vertragsangelegenheiten

						84 Korrespondenz mit der Wirtschaft						84 Mitgliedschaften

						85 Korrespondenz mit dem Arbeitsamt						85 IT-Dienstleistungen

						86 Bayer. Senat/Landtag						86 IT-Infrastruktur (Netzwerk, Hardware, Software)

												87 Beschaffung

												88 Projekte

								9 Technischer Dienst		9 Technischer Dienst		9 Facility Management und Technischer Dienst 

								90 Allgemeine Rechtsgrundlagen		90 Allgemeine Rechtsgrundlagen		90 Rechtsgrundlagen

								91 Technischer Dienst - Allgemein		91 Technischer Dienst - Allgemein		91 Formulare, Merkblätter etc

								92 Hausverwaltung - Allgemein		92 Hausverwaltung - Allgemein		92 Infrastrukturelles Facility Management (Entsorgung, Hausdienste, Reinigung, Schlüsselverwaltung etc.)

								93 Geräteverwaltung - Allgemein		93 Geräteverwaltung - Allgemein		93 Technisches Facility Management (Betriebswerkstätten, Haustechnik, Labore) 

								94 Maschinentechnik  - Allgemein		94 Maschinentechnik  - Allgemein		94 Kaufmännisches Facility Management (Vertragswesen, Energiebeug, Controlling)

								95 Elektrotechnik  - Allgemein		95 Elektrotechnik  - Allgemein		95 Immobilien Facility Management (Gebäudemanagement, Grundbesitzverwaltung, Bauverwaltung etc.)

								96 Sicherheitstechnik  - Allgemein		96 Sicherheitstechnik  - Allgemein		96 Strategisches Facility Management (Nutzungskonzept, Gebäudeplanung, Flächennutzung)

												97 Projekte

























Gruppenebene

		5.1.b) Musteraktenplan und Bewertungskatalog für die zentrale Hochschulverwaltung der Hochschulen für Musik und Kunst in Bayern

		Aktenplankennzeichen und Betreff		Bewertung		Kommentar		Begründung

		0 Gründung und Geschichte; Grundordnung

		01 Geschichte der HS und ihrer Vorläufer (Chronik)

		010 Geschichte der Vorläuferinstitutionen		A

		011 Geschichte der Hochschule		A

		02 Gründung der HS

		020 Gründungsverordnung		A

		021 Gründungsverhandlungen		A

		022 Gründungsakt		A

		03 Symbole der HS

		030 Wappen		A

		031 Logo, Corporate Design		A

		032 Siegel		A

		033 Medaillen		A

		034 Amtskette		A		Unterlagen hierzu fallen nur bei einigen wenigen Hochschulen an

		04 Grundordnung der HS

		040 Grundordnungsberatungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sowie Unterlagen zu anderen Hochschulen sind zur Vernichtung freigegeben

		041 Hochschulsatzungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sowie Unterlagen zu anderen Hochschulen sind zur Vernichtung freigegeben

		05 Erweiterungen der HS

		050 Erweiterungsberatungen		A

		051 Erweiterungsakt		A

		1 Allgemeine Hochschulangelegenheiten 

		10 Allgemeine Rechtsgrundlagen - Hochschulgesetzgebung

		100 Hochschulrahmengesetz		V				keine FF

		101 Hochschulgesetze der Länder		V				keine FF

		102 Bayerisches Fachhochschulgesetz		(A)		Unterlagen sind anzubieten, sofern die Hochschule am Verwaltungsakt beteiligt wurde

		103 Bayerisches Hochschulgesetz		(A)		Unterlagen sind anzubieten, sofern die Hochschule am Verwaltungsakt beteiligt wurde

		104 Sonstiges Hochschulrecht		(A)		Unterlagen sind anzubieten, sofern die Hochschule am Verwaltungsakt beteiligt wurde

		11 Hochschulplanung

		110 Allgemeine Hochschulplanungen (Akademikerbedarfs-, Schülerprognosen, etc.)		(A)		Unterlagen sind anzubieten, sofern die Hochschule am Verwaltungsakt beteiligt wurde

		111 Spezielle Hochschulplanungen (Entwicklungs-, Rahmen-, Ausstattungspläne, Zielvereinbarungen)		A

		112 Ministerialkorrespondenz		(A)		Unterlagen sind anzubieten, falls es sich nicht ausschließlich um Kopien von Schreiben handelt, die als Original  vorgangsbezogen unter den jeweiligen AZ abgelegt wurden

		12 Organe der Hochschule (allgemein) - Hochschulleitung

		120 Hochschulleitung und Erweiterte Hochschulleitung (Bestellung, Sitzungen)		A

		121 Rektor/Präsident		A

		121.0 Allgemein 		A

		121.1 Wahl, Bestellung, Amtseinführung		A

		121.2 Rektorats-/Präsidialgeschäftsordnung		A

		121.3 Beschlüsse des Rektorats/Präsidium		A

		121.4 Haus- und Ordnungsrecht des Rektors/Präsidenten		A

		121.5 Jahresbericht		A

		121.6 Repräsentationsangelegenheiten		(A)		Anzubieten sind nur herausragende Einzelfälle

		122 Vizepräsident		A

		123 Senat/Erweiterter Senat		A		Anzubieten sind sowohl Unterlagen zu Bestellungen von Mitgliedern als auch Unterlagen zu den einzelnen Sitzungen

		124 Hochschulrat		A		Anzubieten sind sowohl Unterlagen zu Bestellungen von Mitgliedern als auch Unterlagen zu den einzelnen Sitzungen

		125 Ständige Kommissionen (Zusammensetzung, Protokolle)		A		Anzubieten sind sowohl Unterlagen zu Bestellungen von Mitgliedern als auch Unterlagen zu den einzelnen Sitzungen

		126 Kanzler/-in		A		Anzubieten sind sowohl Unterlagen zu Bestellungen von Mitgliedern als auch Unterlagen zu den einzelnen Sitzungen

		127 Kuratorium 		A		Anzubieten sind sowohl Unterlagen zu Bestellungen von Mitgliedern als auch Unterlagen zu den einzelnen Sitzungen

		128 Arbeitskreise		A

		13 Verwaltungsorgane und zentrale Einrichtungen

		130 Allgemeines		A

		131 Interne Rundschreiben, Umläufe, Dienstliche Hinweise und Aushänge		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die das Hochschulleben dokumentieren; insbesondere Unterlagen zu (hochschul-)politischen Veranstaltungen

		132 Auslandsamt/International Office		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		133 Career Service		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		134 Studienberatung		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		135 Rechenzentrum		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		136 Bibliothek		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		137 Sprachenzentrum		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		138 Sportzentrum		A		Anzubieten sind hier die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Serviceeinrichtung; die anbietepflichtigen Unterlagen, die bei der Serviceeinrichtung selbst entstehen, sind der Positivliste für die Serviceeinrichtungen der Hochschulen zu entnehmen

		14 Hochschulwahlen [= für Senat und Fakultätsräte]

		140 Hochschulwahlordnung		A

		141 Hochschulwahl- Vorbereitung und Durchführung		V				langfristig unbedeutend

		142 Hochschulwahl - Ergebnisse		(A)		Anzubieten sind nur aggregierte Ergebnisse; die Stimmzettel können vernichtet werden

		15 Fakultäten/Fachbereiche				Anzubieten sind hier und bei den folgenden Aktengruppen die Unterlagen der zentralen Hochschulverwaltung über die Fakultäten sowie, soweit vorhanden, die Unterlagen der Fakultäten selbst

		150 Allgemeines		A

		151 Fakultät A		A

		151.0 Allgemeines		A

		151.1 Fachbereichsrat (v.a. Protokolle)		A

		151.2 Dekan		A

		151.3 Prodekan		A

		151.4 Studiendekan		A

		151.5 Berufungsausschuss		A

		151.6 Professuren		A

		151.7 Labore [siehe evtl. 77 Forschungsinstitute]		A

		151.8 Deputatsverwaltung/Einsatzplanung		V				langfristig unbedeutend

		151.9 Materialienverwaltung		V				langfristig unbedeutend

		152 Fakultät B		A

		152.0 Allgemeines		A

		152.1 ...		etc.

		16 Sonstige hochschulbezogene Gremien

		160 Rektorenkonferenz der Kunsthochschulen		A		im Einzelfall prüfen, Zusammenarbeit nicht so reglementiert wie bei klassischen Hochschulen

		161 Rektorenkonferenz der Musikhochschulen		A		im Einzelfall prüfen, Zusammenarbeit nicht so reglementiert wie bei klassischen Hochschulen

		162 Arbeitsgemeinschaft der Hochschulkanzler, "Hochschulkanzler e.V."		A				Verein mit Geschäftsstelle in Hamburg; bei HS kaum Schriftverkehr

		163 Kultusministerkonferenz (KMK)		V				Archivierung durch Bundesarchiv bzw. BayHStA

		164 Wissenschaftsrat		V				Archivierung durch Bundesarchiv

		165 Hochschullehrerbund [Hochschulpersonal]		V				eigene Geschäftsstelle, Archivierung durch Bundesarchiv

		166 Rektorenkonferenz der Akademieleiter bzw. der Musikhochschulen		A

		167 Weitere Gremien und Verbünde [z.B. Technologieallianz Oberfranken]		A

		17 Beziehungen zu anderen Hochschulen

		170 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		171 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Bayern		A

		172 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Deutschland		A

		173 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Europa		A

		174 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Afrika		A

		175 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Nordamerika		A

		176 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Südamerika		A

		177 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Asien		A

		178 Beziehungen zu Universitäten und Hochschulen in Ozeanien		A

		179 Beziehungen zur Stadt, in der die Kunsthochschule ihren Sitz hat		A		z.B. bei Akademie für bildende Künste: enge Beziehungen zur Stadt Nürnberg

		18 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

		180 Pressestelle - Organisation - Allgemeine Presseangelegenheiten		A

		181 Jahrbuch/Studienführer/Vorlesungsverzeichnis der Hochschule		A

		182 Zeitschrift der Hochschule		V				Bibliotheksgut; In Bayerischer Staatsbibliothek sowie teils in Hochschulbibliothek vorhanden

		183 Sonstige Publikationen (Kurzbeschreibungen, Flyer)		(A)		Kurzinformationen zu Studiengängen sind anbietepflichtig

		184 Pressemitteilungen		A

		184.1 Sammlung von Artikeln zur Hochschule und ihren Künstlern		A

		185 Internetauftritt		A

		186 Mitgliedschaften in hochschulbezogenen Verbänden und Vereinen (DFG, DAAD etc.)		A

		187 Kontakt zu Wirtschaftsverbänden (VDI, VDE, IHK, Handwerkskammer etc.)		A

		188 Lokale und regionale Kontakte (Stadt, Bezirk etc.)		A

		189 Gesellschaft der Freunde der Hochschule - Alumni-Stiftungen		A

		19 Akademische Veranstaltungen und Feiern

		190 Grundsteinlegungen/Richtfeste/Einweihungen		A

		191 Jubiläen/Dies academicus/etc.		A

		192 Gäste der Hochschule		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Besuchen bedeutender Gäste 						wenn möglich nach Vorschlag der HS

		193 Messen/Ausstellungen/Konzerte an der Hochschule		A

		193.1 Ausstellungen der Hochschule selbst		A		wichtig sind neben den Akten auch Ausstellungskataloge, Flyer, Plakate, Einladungen

		193.2 Musikalische Aufführungen an der Hochschule, Konzerte, Opernaufführungen, Musicals		A		wichtig sind neben den Akten auch Ausstellungskataloge, Flyer, Plakate, Einladungen

		194 Gastvorträge		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Besuchen bedeutender Gäste oder Künstler

		195 Campus Tag		A

		196 Ehrungen und Auszeichnungen		A

		196.1 Ehrenmitglieder, Ehrensenatoren und vergleichbares		A				für Kunsthochschulen wichtig, oft wichtige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens

		196.2 Akademiemedaille und vergleichbares		A

		197 Schülerangebote (Kidsuni, Girl's Day etc.)		A

		198 Sonstige Feiern (Sommerfest, Fakultätsfeste, Sportfeste etc.)		V				langfristig unbedeutend

		198.1 Beteiligung an Veranstaltungen, z.B. Lange Nacht der Wissenschaften		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu bedeutenden Veranstaltungen

		199 Gutachten für Dritte		V		in der Regel unbedeutend

		2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten; Rechtsangelegenheiten

		20 Rechtsgrundlagen, Aufgaben und Gliederung

		200 Allgemeine Rechsgrundlagen zur Hochschulverwaltung		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		201 Geschäftsverteilungsplan		A

		202 Organisationsplan		A

		203 Aufgaben- und Arbeitsplatzbeschreibungen		A

		204 Geschäftsordnungen		A

		205 Denkmalschutz, Kunstpflege, Musikpflege		A

		206 Verwaltungsvereinfachung		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		21 Geschäftsgang

		210 Allgemeines (AGO etc.)		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		211 Geschäfts- und Dienstanweisungen		A

		212 Dienstpost		V				langfristig unbedeutend

		213 Gebührenwesen		V				langfristig unbedeutend

		214 Registratur und Aktenplan		A

		215 Dokumentenmanagement		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zur Einführung und zum Betrieb

		216 Campus Management System		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zur Einführung und zum Betrieb

		217 elektronische Signatur		A

		218 Dienstsiegel		A

		22 Haftungsfragen, Diebstähle, Unfälle

		220 allgemeines		V				nur allg. rechtliche Regelungen; keine FF

		221 Haftungsfälle		V				langfristig unbedeutend

		222 Besucherunfälle		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zu bedeutenden Einzelfällen

		223 Diebstahl		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zu bedeutenden Einzelfällen						nur herausragende Einzelfälle; Auswahl durch HS

		224 Einbruch		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zu bedeutenden Einzelfällen						nur herausragende Einzelfälle; Auswahl durch HS

		225 Sachbeschädigung		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zu bedeutenden Einzelfällen						nur herausragende Einzelfälle; Auswahl durch HS

		23 Rechtliche Angelegenheiten

		230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		231 Ministerielle Rechtsaufsicht		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		232 Ministerielle Fachaufsicht		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		233 Personalrechtliche Dienstaufsicht 		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		234 Gerichtliche Angelegenheiten 		(A)		Anzubieten sind Unterlagen, die die jeweilige Hochschule betreffen; allgemeine Regelungen und Vorgaben sind zur Vernichtung freigegeben

		234.1 Arbeitsgerichtliche Angelegenheiten		A

		234.2 Zivilgerichtliche Angelegenheiten		A

		234.3 Verwaltungsgerichtliche Angelegenheiten		A

		234.4 Sonstige gerichtliche Angelegenheiten		A

		235 Rechtliche Begutachtungen		A

		236 IT-Recht, Datenschutz		A

		237 Vergaberecht, Drittmittelverträge		A

		238 Körperschafts- und Stiftungsrecht		A

		239 Hausordnungen, Hausrecht		A

		24 Behördenselbstschutz

		240 Allgemeines		(A)								nur Konzepte und Schadensfälle --> A

		241 Brandschutz		(A)								nur Konzepte und Schadensfälle --> A

		242 Katastrophenschutz		(A)								nur Konzepte und Schadensfälle --> A

		243 Strahlenschutz		(A)								nur Konzepte und Schadensfälle --> A

		3 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

		30 Allgemeine Rechtsgrundlagen

		300 Haushaltsrecht		V				keine FF

		301 Bayerisches Haushaltsgesetz (Verordnung zum Vollzug)		V				keine FF

		302 Haushaltsrecht-Bund		V				keine FF

		303 Kostenwesen, Kostengesetz		V				langfristig unbedeutend bzw. keine FF

		31 Haushaltsaufstellung

		310 Hochschulfinanzstatistik		A

		311 Haushaltsvoranschlag, Haushaltsanforderungen (Haushaltsplan)		A

		312 Nachforderung weiterer Haushaltsmittel		A

		32 Haushaltsvollzug

		320 Haushaltsvollzug Allgemeines		V				langfristig unbedeutend

		321 Verteilung der Haushaltsmittel		V				langfristig unbedeutend

		322 Bedarfsabrechnung		V				langfristig unbedeutend

		323 Beitrag für die Haushaltsabrechnung		V				langfristig unbedeutend

		33 Kassen- und Rechnungswesen

		330 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Regelungen zum Kassen- und Rechnungswesen; allgemeine Unterlagen hierzu können vernichtet werden

		331 HÜL-Listen		V				langfristig unbedeutend

		332 DTA-Listen		V				langfristig unbedeutend

		333 Belege (Haushaltseinnahmen und -ausgaben)		V				langfristig unbedeutend

		334 Anordnungs- und Feststellungsbefugnis		V				langfristig unbedeutend

		335 Gebühren und Beiträge		V				langfristig unbedeutend

		336 Zentraler Handvorschuss mit Geldannahmestelle		V				langfristig unbedeutend

		34 Beschaffung

		340 Ausschreibewesen, Drittmittelrichtlinien, Vertragsrecht, Vergabeverordnung		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		341 Angebote, Bestellungen, Auftragsbestätigung, Reklamationen, Mahnungen		V				langfristig unbedeutend

		342 Großgerätebeschaffung		A

		343 Kaufverträge A-Z (nach Abteilungen)		V				langfristig unbedeutend

		344 Beschaffung von Instrumenten etc. für Musikhochschulen		A

		345 Beschaffung von speziellen Werkzeugen, Materialien etc. für Kunsthochschulen		A

		35 Bestandsverwaltung

		350 Allgemeines, Führung von Bestandsverzeichnissen		V				langfristig unbedeutend

		351 Kopiergeräte		V				langfristig unbedeutend

		352 Dienstfahrzeuge		V				langfristig unbedeutend

		353 Bücherverwaltung, Amtsblätter, Ergänzungslieferungen		V				langfristig unbedeutend

		354 Entbehrliche Gegenstände		V				langfristig unbedeutend

		355 Geräteverzeichnis		(A)		Anzubieten sind Verzeichnisse von  Musikinstrumenten

		36 Spenden,Schenkungen, Stiftungen

		360 Allgemeine Vermögensangelegenheiten		A

		361 Stiftungen und Fonds		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Hochschulstiftungen, Freundes- und Förderkreisen, Alumni-Netzwerken etc.

		362 Sponsoring, Spenden, Spendenbescheinigungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu herausragenden Einzelfällen

		363 Förderprogramme, Europäischer Sozialfonds		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Förderprogrammen der Hochschulen

		37 Rechnungsprüfung

		371 Rechnungsprüfung Hochschule		V				keine FF

		372 Querschnittsuntersuchungen		V				keine FF

		4 Bauwesen, Gebäude, Grundstücke

		40 Rechtsgrundlagen

		401 Baurecht für Hochschulen		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zur  Baubedarfsplanung

		402 Hochschulbauförderungsgesetz		A

		403 Bundesimmissionsschutzgesetz		V				keine FF; bzw. unbedeutend

		41 Bauplanung, Grundsätzliches, Bauhaushalt

		411 Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht		V				keine FF

		412 Bauhaushalt		V				keine FF

		42 Einzelne Bauangelegenheiten

		421 Große Baumaßnahmen		V				keine FF

		422 Umbaumaßnahmen (nach Gebäuden gegliedert)		V				keine FF

		423 Kleine Baumaßnahmen		V				keine FF

		43 Liegenschaften, Grunderwerb

		431 Staatsgrundbesitzverzeichnis		V				wird bayernweit bei der IMBY geführt

		432 Einheitswertbescheid		V				keine FF

		433 Parkplatzangelegenheiten		V				unbedeutend

		434 Grunderwerb, allgemeines		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zur  Bedarfsplanung

		44 Raummanagement, Überlassung von Räumen und Geräten an Dritte

		440 Raumkapazitäten		A

		441 Raumbelegung, Raumverteilung, Raumverzeichnis		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu grunsätzlichen Konzepten; Einzelreservierungen von Räumen etc. können vernichtet werden

		442 Beschilderung, Gebäudeleitsystem		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu grunsätzlichen Konzepten; Einzelaufträge zu Beschilderungen etc. können vernichtet werden

		443 Schließanlagen, Schlüssel		V				langfristig unbedeutend

		444 Mietkonzept		A

		445 Anmietungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu langfristigen Anmietungen

		446 Vermietungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu langfristigen Vermietungen

		447 Dienstwohnungen		A

		448 Werkstätten		A

		449 Probe- und Konzerträume		A

		45 Grundstücks- und Gebäudeunterhalt, Betriebsanlagen

		450 Bauunterhalt: Vorschriften und Haushalt		V				keine FF

		451 Bauunterhalt: Vollzug		V				keine FF

		5 Personalwesen

		50 Rechtsgrundlagen

		500 Beamtenrecht		V				keine FF; FF MF

		500.1 neues Dienstrecht		V				keine FF; FF MF

		500.2 Besoldungsrecht		V				keine FF; FF MF

		500.3 Beamtenversorgung		V				keine FF; FF MF

		501 Bayr. Hochschulpersonalgesetz		V				keine FF; FF MWiss

		502 Rechte der Hochschulllehrer		V				keine FF; FF Mwiss bzw. Bund

		503 Berufungsrichtlinien		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		504 Regellehrerverpflichtungsverordnung, Lehrauftragsvorschriften		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		504.1 Richtlinien Forschungsprofessuren		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		504.2 Laufbahnverordnung		V				keine FF

		504.3 Disziplinarrecht		V				keine FF

		505 Tarifrecht der Arbeiter und Angestellten bzw. Beschäftigten		V				keine FF

		506 Urlaubsrecht		V				keine FF

		507 Nebentätigkeitsvorschriften		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden		keine FF

		508 Arbeitsgerichtsbeschleunigungsgesetz		V				keine FF

		508.1 Personalvertretungsgesetz		V				keine FF

		508.2 sonst. Vorschriften, Präsenzpflichten von Profs		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden		keine FF

		508.3 Wissenschaftlerprogramm/wissenschaftliche Mitarbeiter		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden		keine FF

		508.4 Ehrensold		V		nur Mitwirkung

		51 Ausschreibungen, Berufungen, Bewerbungen

		510 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		511 Ausschreibungen für wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal, C-Professuren		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		512 Berufungsverfahren		A		Anzubieten sind die Unterlagen zu den Berufungsverfahren; die Bewerberungen selbst können vernicht werden

		513 Bewerbungen für Stellen von HS-Lehrern und sonst. Lehrpersonen		V				langfristig unbedeutend

		514 Bewerbungen um sonst. Beamtenstellen		V				langfristig unbedeutend

		515 Bewerbungen um Stellen f. Angestellte		V				langfristig unbedeutend

		516 Bewerbungen um Stellen f. Arbeiter		V				langfristig unbedeutend

		517 Bewerbungen um Lehrstellen		V				langfristig unbedeutend

		52 Beamtenangelegenheiten

		520 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		521 Personalakten - Professoren		A		Komplettarchivierung der Personalhauptakten

		521.1 Personalakten - Erweiterte Hochschulleitung		A		Komplettarchivierung der Personalhauptakten

		521.2 Personalakten - Sonstige Verwaltungsbeamte		(A)		Anzubieten sind die Personalakten der Leiter/-innen der Abteilungen und Serviceeinrichtungen sowie eine Auswahl der Personalakten nach PA-Richtlinie

		522 Abordnungen		V				langfristig unbedeutend

		523 Beförderungen, Eingruppierungen		V				langfristig unbedeutend bzw. In PA

		524 Beurteilungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden		langfristig unbedeutend

		525 Disziplinarmaßnahmen Beamte		V				keine FF; bzw. In PA oder langfristig unbedeutend

		526 Regelstundenmaß, Ermäßigung der Lehrverpflichtung		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden		langfristig unbedeutend

		527 Altersgrenze, Pension, Altersteilzeit		V				keine FF

		528 Wettbewerbsteilnahme von Professoren/Lehrenden		A

		53 Besoldungswesen (Beamte)

		530 Besoldungs- und Versorgungsrecht, Vollzug		V				keine FF

		531 Besoldungsdienstalter		V				keine FF

		532 Amts- und  Stellenzulagen		V				keine FF

		533 Bezüge im EDV-Verfahren		V				keine FF

		534 Beförderungen - Hausberufungen von Profs		V				langfristig unbedeutend bzw. In PA und Berufungsakten

		535 Beförderungen - nichtwissenschaftliches Personal		V				langfristig unbedeutend bzw. In PA

		536 Schriftverkehr mit Landesbesoldungsstelle, BfD		V				langfristig unbedeutend

		537 Versorgungsrücklagen		V				keine FF

		54 Angestelltenangelegenheiten, Angelegenheiten der Beschäftigten

		540 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		541 Personalakten - Hochschullehrer, Lehrpersonen		(A)		Auswahl nach PA-Richtlinie

		542 Personalakten - technische Angestellte/Beschäftigte		(A)		Anzubieten sind die Personalakten der Leiter/-innen der Abteilungen und Serviceeinrichtungen sowie eine Auswahl der Personalakten nach PA-Richtlinie

		543 Personalakten - Verwaltungsangestellte/Beschäftigte		(A)		Anzubieten sind die Personalakten der Leiter/-innen der Abteilungen und Serviceeinrichtungen sowie eine Auswahl der Personalakten nach PA-Richtlinie

		544 BAT, Tarifverträge		V				keine FF

		545 Beurteilungen nichtwissenschaftliches Personal		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben können vernichtet werden

		546 Ein- und Höhergruppierungen		V				keine FF

		547 Vergütungen		V				keine FF

		548 ABM, Arbeitsamt, BEM		V				keine FF

		549 Altersgrenze, Rente		V				keine FF

		55 Arbeiterangelegenheiten (alt)				Akten aus der Zeit vor Einführung des Status der Beschäftigten

		550 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		551 Personalakten - Arbeiter		(A)		Anzubieten sind Unterlagen nach PA-Richtlinie

		552 Einreihung in Lohngruppen		V				keine FF

		553 ABM, Arbeitsamt		V				keine FF

		554 Ruhe- bzw. Rentenstandseintritt		V				keine FF

		56 Steuer- und Versicherungsangelegenheiten

		560 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		561 Lohn- und Einkommenssteuer		V				keine FF; unbedeutend

		562 Sozialversicherungen		V				keine FF; unbedeutend

		563 Zusatzversorgung (VBL)		V				keine FF; unbedeutend

		57 Lehrbeauftragte, nebenberufliche Lehrkräfte für besondere Aufgaben und stud. Hilfskräfte

		570 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind nur hochschuleigene Regelungen; allgemeine Regelungen und Personalakten können vernichtet werden

		571 Lehrbeauftragte		(A)		Anzubieten sind nur hochschuleigene Regelungen; allgemeine Regelungen nicht archivwürdig; Personalakten werden einzeln bewertet, in Auswahl archivwürdig

		572 Lehrverpflichtungsverordnung		A				auf Archivwürdigkeit zu prüfen

		573 Gastprofessuren, Honorarprofessuren, Stiftungsprofessuren		A		für Kunsthochschulen wichtig

		574 Nebenberufliche Lehrkräfte für besondere Aufgaben		(A)		Anzubieten sind nur hochschuleigene Regelungen; allgemeine Regelungen nicht archivwürdig; Personalakten werden einzeln bewertet, in Auswahl archivwürdig

		575 Studentische Hilfskräfte		(A)		Anzubieten sind nur hochschuleigene Regelungen; allgemeine Regelungen und Personalakten können vernichtet werden

		58 Sonstiges

		580 Dienstreisen - Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		580.1 Exkursionen		A				wichtig für die Ausbildung, v.a. Studienreisen mit Studierenden

		581 Fortbildung - Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		582 Dienstjubiläum und Ehrungen - Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal		(A)		Anzubieten sind nur Unterlagen zu Ehrungen und Auszeichnungen 

		583 Dienstunfähigkeit - Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal		V				keine FF

		584 Beihilfen, Umzugskosten, Zuschüsse - Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal		V				keine FF

		585 Gleichstellungsbeauftragte(r)		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen und herausragende Einzelfälle; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und unbedeutenden Einzelfälle können vernichtet werden

		586 Konfliktbeauftragte(r)		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen und herausragende Einzelfälle; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und unbedeutenden Einzelfälle können vernichtet werden

		587 Personalentwicklungskonzept		A

		587 familiengerechte HS		A

		587.1 Kinderbetreuung		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		588 Unfallfürsorge, Mutterschutz, Schwerbehindertenschutz		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen und herausragende Einzelfälle; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und unbedeutenden Einzelfälle können vernichtet werden

		59 Personalvertretung

		590 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		591 Personalrat		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Konfliktfällen; Unterlagen zu den Personalratswahlen können vernichtet werden

		592 Beamtenbund		V				keine FF; unbedeutend

		593 Schwerbehindertenvertretungswahl		V				keine FF; unbedeutend

		594 Mitarbeitergespräche		V				keine FF; unbedeutend

		595 Gewerkschaften		V				keine FF; unbedeutend

		6 Studium und studentische Angelegenheiten

		60 Allgemeine Rechtsgrundlagen

		600 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		601 Qualifikationsverordnung, Zulassungsbeschränkungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		602 HS-Zulassungsgesetz, örtliches Auswahlverfahren		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		603 Satzung der HS		A

		604 Immatrikulationsverordnung		A

		605 Exmatrikulationsverordnung		A

		606 Rahmenprüfungsordnung übrige Länder		V				keine FF

		607 HS-eigene Prüfungsordnungen		A

		608 Rechtsbehelfsbelehrung		V				keine FF

		61 Zulassung, Immatrikulation, Exmatrikulation ordentlicher Studierender

		610 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		611 gleichwertige Bildungsnachweise		V

		612 Härteregelungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		613 Zulassungsverfahren		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		613.1 Eignungsprüfung		(A)		Archivwürdig und anzubieten sind die grundsätzlichen Regelungen sowie Streitfälle wegen Nicht-Zulassung

		613.2 Probezeit		V

		614 Zulassungen aus dem Ausland		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen und herausragende Einzelfälle; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und unbedeutenden Einzelfälle können vernichtet werden

		615 Zentrale Vergabestelle für Studienplätze (ZVS)		V				keine FF; bzw. langfristig unbedeutend

		615.1 Studiengebühren		A		Anzubieten sind Statistiken, Regelungen für die Hochschule, Beschwerden, Streitfälle (ältere Akten)

		616 Studierendenakten		A

		617 Beurlaubungen, Unterbrechungen		V				unbedeutend bzw. In Studierendenakten

		618 Gaststudierende		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		618.1 Exmatrikulationen		V		Bei einzelnen Hochschulen sind eigene Aktenserien mit Kopien der Exmatrikulationen vorhanden		Teil des Studierendenakts

		618.2 Überschreitung der Studienzeit		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen sowie herausragende Einzelfälle		charakteristisch für Kunsthochschulen

		619 Schriftverkehr mit Studienkolleg		A

		619.1 Verband der Studentenschaft		A

		62 Lehr- und Studienbetrieb

		620 Rahmenlehrpläne, Lehrbetrieb in Fachbereichen, Evaluation der Lehre		A

		621 Vorlesungen, Studiengänge, neue Studiengänge, Schwerpunkte etc.		A

		621.1 Einrichtung und Abhaltung spezieller Kurse		A

		622 Richtlinie Bildung, Institute und Kompetenzzentren		A

		623 verschiedene Institute (ggf.  Ableitungen für die versch. Institute)		A

		624 Studiengang Bachelor		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		625 Masterstudium, Aufbaukurse		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		626 Duales Studium		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		627 Promotionsmöglichkeit		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen sowie Kooperationen mit Universitäten; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		627.1 Ausbildung zum Kunsterzieher bzw. Musiklehrer		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen sowie Kooperationen mit Universitäten; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		627.2 Meisterklasse, Meisterschüler		A

		628 Fernstudium		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		629 Vorlesungsverzeichnis		A								Veröffentlichte Vorlesungsverzeichnisse -> A?

		63 Prüfungsangelegenheiten

		630 Prüfungswesen allg.		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		631 Prüfungsausschuss		A				übergeordnetes Gremium der HS				der Prüfungskommission übergeordnet für ganze HS --> A

		632 Prüfungskommission versch. Fachbereiche		V				nur Entscheidungen zu einzelnen Klausurnoten				Abstimmung über einzelne Noten in einzelnen Prüfungen -> V?; Zusammensetzung, Wahl etc. -> A?

		633 Geheimhaltungsvereinbarungen, Prüfungsarbeiten		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		634 Vorprüfungen		V				unbedeutend bzw. In Studierendenakten

		635 Abschlussprüfungen, Diplomarbeiten		(A)		Auswahl: Anzubieten sind Abschlussarbeiten/Diplomarbeiten der Studierenden, deren Studentenakten archiviert werden + preigekrönte Arbeiten						Auswahl gemäß Auswahl der Studierendenakten bei HAW

		636 Graduierung		A

		637 Diplomierung		A

		638 Promotionen		A

		639 Prüfungspläne		A

		64 Praktische Studiensemester

		640 Allgemeines		A

		641 Ausschuss, Verwaltungsrichtlinien		A

		642 Kontakte zu Industrie, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung		A

		643 prakt. Studiensemester versch. Fachbereiche		A								(A)? keine Einzelfälle

		65 Förderung der Studenten 

		650 Allgemeines		V				nur allg. rechtliche Vorgaben; keine FF

		651 BaföG, Darlehen		V				keine FF

		652 Stipendien, Hochschulkooperationen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen bzw. Kooperationen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		652.1 einzelne Stiftungen		A				archivwürdig, da es für Künstler/Musiker etliche Stipendien und Preise gibt

		653 Akademische Dienste (DAAD, Erasmus etc.)		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen bzw. Kooperationen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		654 Studienvorbereitungskurse		A

		655 sonst. Förderung von Studenten		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Richtlinien sowie herausragende Einzelfälle

		656 Behinderte Studenten		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Richtlinien sowie herausragende Einzelfälle

		657 Studienberatung		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Richtlinien sowie herausragende Einzelfälle

		658 Betreuung von ausländischen Studenten		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Richtlinien sowie herausragende Einzelfälle

		659 Berufsberatung		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Richtlinien sowie herausragende Einzelfälle

		66 Studentenwerk

		660 Allgemeines		V

		661 Pflichtbeiträge Studentenwerk		V				FF Studentenwerk

		662 Mensa		V				FF Studentenwerk

		663 Studentenwohnheim		V				FF Studentenwerk

		664 Künstlersozialkasse		V				nur allgemeine Regelungen

		67 Generelle Studentenangelegenheiten (Studentischer Konvent, Studentische Vereinigungen etc.)

		670 Allgemeines		A

		671 Studentengemeinden, Studentenverbindungen 		A

		672 Fachschaftsvertretungen		A

		673 Absolventen, Werbung durch Firmen und Behörden		A

		674 Studentische Initiativen (Hochschulpolitik, Feiern etc.)		A

		675 Hochschulsport		(A)		Anzubieten sind hochschuleigene Richtlinien, Unterlagen zu Kooperationen sowie herausragende Einzelfälle		unbedeutend

		7 Forschung

		70 Rechtsgrundlagen

		700 Europäische Union (EU)		V				keine FF

		701 Bundesrepublik Deutschland (allg. Nebenbestimm., etc.)		V				keine FF

		702 Bayern		V				keine FF

		703 Urheberrecht		V				keine FF

		704 Personalspezifisches		V				keine FF

		705 LufV (Lehrverpflichtungsverordnung)		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		71 F & E Strategie (Schwerpunkte, wissenschaftsausschuss, Protokolle)

		710 Allgemeines		A

		711 Forschungsschwerpunkte, Kompetenzfelder		A

		712 Wissenschaftsausschuss		A

		713 F & E intern (Jour Fixe, Protokolle, etc.)		A

		714 Auftragsforschung		A

		72 F & E operativ (Finanzen, Personal, Anfragen Ministerium) 

		720 Allgemeines (Musterverträge etc.)		A 

		721 Finanzen		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zur Festlegung der Laborkostensätze, Personalsätze sowie zur Kostenabschätzung

		722 Personal		A

		723 Anfragen Ministerium		V

		724 Kooperation mit Unternehmen		A		Anzubieten sind insbesondere Verträge, Unterlagen zur Anbahnung von Kooperationen etc.

		725 Rahmenverträge		A

		726 Bonus- und Forschungsprämien		A 

		73 Förderprogramme

		730 BMBF		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel; 

		731 BMWI		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel; 

		732 DFG		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel; 

		733 Europäische Union (EU)		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel; 

		734 Bundesland		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel; 

		735 Stiftungen		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu Initiativen und Bewerbungen der Hochschule für Förderprogramme und Drittmittel; 

		736 Sonstige		V

		74 F&E Projekte (Sach- und Projektakten)

		740 Allgemeines		A

		741 Projektideen, Ideensammlungen und Vorschläge für Projekte		A

		742 Sachakten, Allg. Projektmanagement		A

		743 Projektakten, Verwaltungsunterlagen für Einzelprojekte		A		Anzubieten sind die Verwaltungsakten, projektbegleitenden Unterlagen und Forschungsberichte zu den Einzelprojekten; die Forschungsdaten sind nicht anzubieten

		75 Patent- und Gebrauchsmustermanagement

		750 Allgemeines		A

		751 Patente		A

		752 Gebrauchsmuster		A

		753 Geschmacksmuster		A

		76 Kooperative Promotion

		760 Allgemeines		A

		761 Promotionen		A

		762 Graduiertenkollegs		A

		77 Netzwerkaktivitäten

		770 Netzwerke und Cluster		A		Insbesondere Unterlagen zu Kooperationen, Protokolle gemeinsamer Besprechungen etc.

		771 Forschungsinstitute		A		Insbesondere Unterlagen zu Kooperationen, Protokolle gemeinsamer Besprechungen etc.

		772 Forschungsreferenten		A		Insbesondere Unterlagen zu Kooperationen, Protokolle gemeinsamer Besprechungen etc.

		78 Weiterbildungsinfrastruktur und Technologietransfer

		780 Allgemeines		A

		781 Veranstaltungen		A

		782 Hochschuleigenes Institut bzw. Serviceeinrichtung zur Weiterbildung bzw. zum Technologietransfer		A

		783 Kooperation mit Dritten 		A

		8 IuK

		80 IuK Leitungsangelegenheiten

		800 Allgemeines		A

		801 Formulare, Checklisten, Merkblätter		V				langfristig unbedeutend

		801 Strategische Ausrichtung		A

		802 IuK Haushaltsangelegenheiten		V

		803 Personalmanagement		V

		804 IuK Besprechungen		A

		805 IT-Vertragsangelegenheiten		A

		81 Mitgliedschaften

		810 Allgemeines		A

		811 Vereine und Verbände		A

		812 Externe Arbeitsgruppen		A

		82 IT-Dienstleistungen / IT-Support

		820 Allgemeines		V

		821 IT-Support - Grundsatzangelegenheiten und Organisation		A

		822 IT-Support - Einzelaufträge		V

		83 IT-Infrastruktur (Netzwerk, Hardware, Software, Handbücher)

		830 Allgemeines		A

		831 Campus-Netzwerk		A

		832 Hardware		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zur Erstausstattung und zu größeren Anschaffungen

		833 Software		(A)		Anzubieten sind Handbücher und Unterlagen zur Nutzung und zum Betrieb von eingesetzten Softwarelösungen und Fachverfahren abseits der Standardprodukte

		84 Beschaffung

		840 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu hochschuleigenen Regelungen; Unterlagen zu allgemeinen rechtlichen Vorgaben und v.a. Einzelfälle können vernichtet werden

		841 Hardware		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zur Erstausstattung und zu größeren Anschaffungen

		842 Software		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu eingesetzten Fachverfahren und Softwarelösungen abseits der Standardprodukte

		843 Sonstige Materialien		V				unbedeutend

		85 Projekte

		850 Allgemeines 		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Einführungsprojekten sowie zum technischen Aufbau und organisatorischen Umsetzung

		851 DMS (technische Umsetzung)		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Einführungsprojekten sowie zum technischen Aufbau und organisatorischen Umsetzung

		852 CMS (technische Umsetzung)		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Einführungsprojekten sowie zum technischen Aufbau und organisatorischen Umsetzung

		852 Intranet		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Einführungsprojekten sowie zum technischen Aufbau und organisatorischen Umsetzung

		853 Homepage		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Einführungsprojekten sowie zum technischen Aufbau und organisatorischen Umsetzung

		854 Weitere Projekte		A		Anzubieten sind insbesondere Unterlagen zu Einführungsprojekten sowie zum technischen Aufbau und organisatorischen Umsetzung

		9 Facility Management und Technischer Dienst 

		90 Rechtsgrundlagen und Formulare

		900 Allgemeines		V

		901 Haftungsfragen		V				unbedeutend

		902 Verordnungen		V				keine FF

		903 Gesetze		V				keine FF

		904 Außergewöhnliche Ereignisse		A

		905 Formulare, Merkblätter etc		V				unbedeutend

		91 Infrastrukturelles Facility Management

		910 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind grundsätzliche hochschuleigene organisatorische Regelungen

		911 Entsorgung		V				unbedeutend

		912 Hausdienste		V				unbedeutend

		913 Reinigung		V				unbedeutend

		914 Medienverwaltung		V				unbedeutend

		915 Fuhrpark, Geräte, zentrales Lager		V				unbedeutend

		916 Schlüssel, Zutrittskontrolle		V				unbedeutend

		917 Sonstige Dienstleistungen		V				unbedeutend

		918 Aussenanlage		(A)		Anzubieten sind Konzepte und Pläne zur Gestaltung der Außenanlage; Unterlagen zu kleineren Einzelmaßnahmen sind zur Vernichtung freigegeben

		919 Umzugsmanagement		V				unbedeutend

		92 Technisches Facility Management 

		920 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind grundsätzliche hochschuleigene organisatorische Regelungen

		921Betriebswerkstätten		A

		922 Zentrale Versorgung, Haustechnik		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zum Gesamtkonzept; Unterlagen zum Betrieb und Einzelfälle können vernichtet werden

		923 Brandschutz		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zum Brandschutzkonzept sowie zu Brandfällen

		924 Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro		V				unbedeutend

		925 Kälte, Luftdruck, PV, GIT		V				unbedeutend

		926 EDV/Kommunikationstechnik		V				unbedeutend

		927 Labore		A

		93 Kaufmännisches Facility Management 

		930 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind grundsätzliche hochschuleigene organisatorische Regelungen

		931 Vertragswesen		A

		932 Controlling		V				unbedeutend

		94 Immobilien Facility Management 

		940 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind grundsätzliche hochschuleigene organisatorische Regelungen

		941 Gebäudemanagement		V				unbedeutend

		942 Grundbesitzmanagement		V				unbedeutend; keine FF

		943 Baumanagement		V				unbedeutend bzw. Überlieferung bei Bauamt

		944 Bauunterhalt		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zu größeren Maßnahmen des Bauunterhalts

		945 Beflaggung		V				unbedeutend

		946 Gebäudeschmuck		V				unbedeutend

		947 Aushänge		(A)		Anzubieten sind Unterlagen zur Dokumentation des Hochschullebens und insbesondere zu politischen Veranstaltungen

		95 Strategisches Facility Management 

		950 Allgemeines		(A)		Anzubieten sind grundsätzliche hochschuleigene organisatorische Regelungen

		951 Facilityplanung		(A)		Anzubieten sind grundlegende Planungsunterlagen und Konzepte

		952 Nutzungskonzept		(A)		Anzubieten sind grundlegende Planungsunterlagen und Konzepte

		953 Gebäudeplanung		(A)		Anzubieten sind grundlegende Planungsunterlagen und Konzepte





































































































































































































Tabelle3






Anlage 5.2.

ARCHIVWURDIGE UNTERLAGEN

DER SERVICEEINRICHTUNGEN

UND FAKULTATEN -
POSITIVLISTE

5.2. Archivwiirdige Unterlagen der Serviceein-
richtungen und Fakultaten - Positivliste

In der Liste der anzubietenden Unterlagen der
Serviceeinrichtungen der Hochschulen sind
jene Unterlagen dieser Organisationseinheiten
genannt, die von der Arbeitsgruppe Hochschu-
len grundsatzlich als archivwiirdig eingestuft
werden und dem zustandigen Staatsarchiv an-
zubieten sind. Unterlagen weiterer, hier nicht
genannter Einrichtungen der Hochschulen sind
ebenfalls anbietepflichtig, sofern sie fir die lau-
fenden Aufgaben nicht mehr bendtigt werden.
Inwiefern Doppelnennungen im Bewertungs-
katalog fiir die zentrale Hochschulverwaltung
und bei der jeweiligen Serviceeinrichtung an-
bietepflichtig sind, ist nach Riicksprache mit
dem Archivbeauftragten der Hochschule und
dem Aussonderungsreferenten des zustandi-
gen Staatsarchivs zu entscheiden.

1. International Office
« Vertrage mit Partnerhow chschulen
« Zusammenarbeit mit Partnerhochschulen

« Erfahrungsberichte zum Studium an der
heimischen Hochschule

+  RegelmalBige Veranstaltungen fiir Gaststu-
dierende

+ herausragende Einzelfallakten/Problem-
falle zu Gaststudierenden

« Forderprogramme/Stipendien

Staatliche
Archive Bayerns

Stand: 15.04.2019

2. Rechenzentrum

+ Einfihrung neuer IT-Produkte und Infra-
strukturen

+ IT-Projekte
+ Beschaffungen in gréRerem Umfang

* Anleitungen zur Nutzung der hochschulei-
genen Soft- und Hardware (wiki)

3. Bibliothek

+ Lizenzvertrage

+  Zusammenarbeit mit Bibliotheksverbiinden
+  Gremienarbeit

+ Einflihrung von EDV-Systemen

*  Raum- und Nutzungskonzepte; Bibliotheks-
systematik

+  Umbauten

4. Career Service

+ Unternehmensdatenbank

+ Zielabsprachen mit der Hochschulleitung
* Industrie- und Kontaktmessen

« Berufsvorbereitende Kurse
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5. Qualitatssicherung

Erstsemesterbefragung

Zufriedenheitsanalyse

6. Sprachenzentrum

Sitzungsprotokolle

7. Studienberatung

Anzubieten sind ggf. herausragende Unter-
lagen nach Vorschlag der Hochschule

8. Forschungsinstitutionen

jahrliche Forschungsberichte
Sachakten zu Forschungsprojekten

Projektakten zu Projektinhalten (ohne For-
schungsdaten)

Unterlagen der Institutsleitung

9. Hochschulsportzentrum

10.

11.

Anzubieten sind ggf. herausragende Unter-
lagen nach Vorschlag der Hochschule

Fakultaten
Fachbereichsratsprotokolle

Abschlussarbeiten, passend zum Auswahl-
modell fiir Studierendenakten, mit Einver-
standniserklarung des Autors

Kooperation mit Unternehmen
Akkreditierung neuer Studiengange
Selbstdokumentationen der Hochschule

Stellungnahmen, Gutachten und Protokolle
der Akkreditierungskommissionen

Akkreditierungsbeschliisse

12.

13.

Pressestelle

Pressespiegel

Pressemitteilungen

Unterlagen zu Jubildaen und Jahrtagen
Jahresberichte, Studienfiihrer

Forschungs-Transfer-Center (Kooperation
der Hochschule als Institution mit Unter-
nehmen und Einrichtungen in der Region)

Statistiken zur
schungsprojekten

Finanzierung von For-

Unterlagen zu Patentanmeldungen

Unterlagen zu Kooperationsvertragen und
Drittmittelprojekten
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Anlage 5.3.

PERSONALAKTENRICHTLINIE

5.3. Personalaktenrichtlinie

Fir die Aussonderung von Personalakten, die
aus Grundakten, Teilakten und Nebenakten be-
stehen, gilt:

Teilakten und Nebenakten sind grundsatzlich
zu vernichten.

Zusatzlich zum Personalakt automatisiert ge-
speicherte Personalaktendaten sind gemafR
BayBG Art. 110 in Ubereinstimmung mit Art.
12 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG zu lI6schen, wenn sie
fir Zwecke der Personalverwaltung und Per-
sonalwirtschaft nicht mehr bendtigt werden,
unabhangig vom Schicksal des Personalakts;
der Grundsatz der Vollstandigkeit des Perso-
nalakts ist jedoch zu beachten.

Sammelakten mit Personallisten iber das Ge-
samtpersonal einer Behorde bzw. maschinell
gefiihrte Dateien sowie Stellenakten Uber In-
haber ein- und derselben Stelle sind dem zu-
standigen staatlichen Archiv anzubieten und
zu Ubergeben.

Von den Grundakten gelten die nachstehend
aufgefiihrten Aktengruppen als archivwiirdig
und sind dem zustandigen staatlichen Archiv
anzubieten und zu Gibergeben:

1. Aus samtlichen Personalakten der Arbei-
ter, Angestellten und Beamten bzw. Richter
werden jene mit den Geburtstagen 6., 16.,
und 26. eines jeden Monats und eines jeden
Jahres abgegeben. (Die Personalakten sind
bereits bei der Anlage bzw. spatestens bei
der Riicklegung entsprechend kenntlich zu
machen.)

2. Samtliche Personalakten ab der Besoldungs-
gruppe A 15 bzw. R 2 und, soweit sie nicht

\AAAS

Staatliche
Archive Bayerns

Stand: 18.01.2010

darunter fallen bzw. unter Punkt 1 erfasst
sind, die der Behordenleiter.

3. Einzelakten von Beamten bzw. Richtern,
Angestellten und Arbeitern, die nicht unter
die Punkte 1-2 fallen, denen aufgrund po-
litischer, sozialer, kultureller oder wissen-
schaftlicher Tatigkeit oder aufgrund eines
besonderen beruflichen Werdegangs Bedeu-
tung zukommt. Diese Akten sind von der ab-
gebenden Behdrde zu benennen.

Sonderfalle:

4. Bei kleinen Behorden, die selbst Hauptperso-
nalakten (Grundakten) fiihren, wo aufgrund
der ge- ringen Beschéaftigtenzahl die unter
Punkt 1 vorgesehene Stichprobenziehung zu
keinem Ergebnis flhrt, ist im Einzelfall aus
den Beschéftigtengruppen (Beamte, Ange-
stellte, Arbeiter) eine Aus- wahl zu treffen.

Dazu kommen, sofern die Personalakten bei
der Behorde bzw. bei dem Gericht noch soweit
zurick- reichen:

5. Einzelakten aller Beamten und Angestellten,
die vor dem 1.1.1876 geboren wurden (bzw.
die vor dem 1.1.1911 angelegten Akten, so-
weit Unklarheit Gber das Geburtsdatum be-
steht).

6. Hauptpersonalakten aller aus den abge-
trennten Ostgebieten stammenden Beamten
und Angestell- ten sowie die Hauptpersonal-
akten der Volksdeutschen.

Sofern die Archivwiirdigkeit verneint wird, sind
samtliche Personalakten von der personal- ak-
tenflihrenden Behdrde datenschutzgerecht zu
vernichten.
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Tabelle1

		5.4. Musterliste für die Anbietung von Sachakten

		Archiv-signatur (2)		lfd. Nr. (3)		Aktenzeichen (4)		Inhalt, Betreff der Unterlagen (5)		Anzahl der Einheiten (6)		Laufzeit von (7a)		Laufzeit bis (7b)		Vorschlag anbietende Stelle (8)		Entscheidung des Archivs (9)

				1		9710f		Studiengang Design		1		1978		1992		A

				2		2431-1		Wissenschaftliche  Hilfskräfte		1		2001		2010		A

				3		4674-4		Duales Studium an der Hochschule XX		2		1987		2005		A

				4

				5

				6



&C&"Times New Roman,Fett"&14Aussonderungsverzeichnis&"Times New Roman,Standard" &10(1)
&14des/der...............................................................
&8(Bezeichnung der anbietenden Stelle)

&L&"Times New Roman,Standard"&UAnmerkungen&U:
(1) Das Verzeichnis ist zweifach auf haltbarem Papier nur einseitig beschriftet auszufüllen.&C&"Times New Roman,Standard"&D&R&"Times New Roman,Standard"&P

(2) Wird vom Archiv nach der Übernahme ausgefüllt.

(3) Jedes Aussonderungsverzeichnis ist mit Nr. 1 beginnend durchzunummerieren.

(4) Die Unterlagen sind in der Reihenfolge der Aktenzeichen aufzulisten; anzugeben ist auch A- bzw. B-Akt, Mitwirkungsakt usw.

(5) Aufzuführen ist jeder einzelne Vorgang (kleinste, nicht mehr teilbare Einheit), nicht nur die Betreffsbezeichnung des Aktenplans. Unter einem Aktenzeichen können deshalb mehrere Betreffe anfallen.

(6) Nur auszufüllen, wenn ein Vorgang mehrere Bände bzw. Ordner umfasst. Wenn die Bände durchnummeriert sind, ist die niedrigste und höchste Nummer anzugeben.

(7a) Anzugeben ist das Anfangsjahr des Vorgangs.

(7b) Anzugeben ist das Endjahr des Vorgangs.

(8) Die anbietende Stelle vermerkt, welche Unterlagen aus ihrer Sicht archivwürdig sind (vgl. Art. 2 Abs. 2 BayArchivG), A = Archiv, V = Vernichten.

(9) Die vom Archiv mit A bezeichneten Unterlagen sind zu übergeben.
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Tabelle1

		5.5. Musterliste für die Anbietung von Personalakten

		Archiv-signatur (2)		lfd. Nr. (3)		Name, Vorname; geb: XX.XX.XXXX; gest: XX.XX.XXXX; letzte Dienstbezeichnung; letzte Dienstbehörde		Passfoto vorhanden		Anzahl der Einheiten (6)		Laufzeit von - Laufzeit bis		Kriterium nach Personalaktenrichtlinie

				1		Mustermann, Max; geb: 01.01.1950; gest: 31.12.2000; Professor; Hochschule Musterstadt		Darin: Passfoto		1		1980-2000

				2		Mustermann, Edeltraud; geb: 02.01.1950; gest: 30.12.2000; Verwaltungsangestellte; Hochschule Musterstadt				2		1966-2000		Geburtstag

				3

				4

				5

				6

				7

				8

				9

				10



&C&"Times New Roman,Fett"&14Aussonderungsverzeichnis&"Times New Roman,Standard" &10(1)
&14des/der...............................................................
&8(Bezeichnung der anbietenden Stelle)

&L&"Times New Roman,Standard"&UAnmerkungen&U:
(1) Das Verzeichnis ist zweifach auf haltbarem Papier nur einseitig beschriftet auszufüllen.&C&"Times New Roman,Standard"&D&R&"Times New Roman,Standard"&P

(2) Wird vom Archiv nach der Übernahme ausgefüllt.

(3) Jedes Aussonderungsverzeichnis ist mit Nr. 1 beginnend durchzunummerieren.

(5) Aufzuführen ist jeder einzelne Vorgang (kleinste, nicht mehr teilbare Einheit), nicht nur die Betreffsbezeichnung des Aktenplans. Unter einem Aktenzeichen können deshalb mehrere Betreffe anfallen.

(6) Nur auszufüllen, wenn ein Vorgang mehrere Bände bzw. Ordner umfasst. Wenn die Bände durchnummeriert sind, ist die niedrigste und höchste Nummer anzugeben.

(7a) Anzugeben ist das Anfangsjahr des Vorgangs.

(9) Die vom Archiv mit A bezeichneten Unterlagen sind zu übergeben.
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